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Beschlussentwurf: 

Der Rat stellt vor Behandlung der Stellungnahmen fest, dass eine Einzelabstimmung über die Beschlussentwürfe 

beantragt / nicht beantragt wird. (bitte nicht Zutreffendes in der Niederschrift streichen) 
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A) Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 

Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit 

Der Rat der Stadt Rheinbach nimmt davon Kenntnis, dass im Zuge der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 
gemäß § 3 Abs. 1 BauGB Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit eingegangen sind, über die im Rahmen der 
Gesamtabwägung zu entscheiden ist. 
 

A 1.01  Einwender 1 

Hier: Schreiben vom 27.05.2022 
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Beschlussentwurf zu A 1.01: 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit den Schreiben vom 27.05.2022 eingegangene 
Stellungnahme A 1.01 wie folgt zu entscheiden: 

Zu 1 und 2.: 

Im Zuge der Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplans wurden die auf die geplanten Nutzungen im Plangebiet 
einwirkenden Lärmimmissionen als auch die durch die geplanten Nutzungen sich auf die umgebenden 
schutzbedürftigen Nutzungen auswirkenden Lärmemissionen im Rahmen einer schalltechnischen Untersuchung 
fachgutacherlich untersucht (vgl. Schalltechnische Untersuchung zu den Lärmemissionen und -immissionen im 
Rahmen des Bebauungsplans Rheinbach Nr. 11 "Bundesstraße – Mieler Straße/Landgraben" in 53359 Rheinbach 
– Oberdrees, Büro für Schallschutz Michael Mück, Stand: 09 / 2023).  

Aus dem Ergebnis der schalltechnischen Untersuchung geht hervor, dass durch die geplante Gebietsausweisung 
von Teilflächen des Plangebiets als Allgemeines Wohngebiet (WA) in Hinblick auf die schutzbedürftigen Nutzungen 
im direkten Umfeld, welche auf der Ebene des Flächennutzungsplans als Mischbauflächen dargestellt sind und, 
wie von den Einwendern zutreffend beschrieben, derzeit vorwiegend durch Wohnnutzungen geprägt sind, keine 
über die gesetzlich einzuhaltenden Grenzwerte hinausgehenden Lärmemissionen auf den umgebenen Bestand 
bewirkt werden. Die planungsrechtlich ermöglichten Nutzungen innerhalb des geplanten Allgemeinen Wohngebiets 
(WA) sowie die sonstigen Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzungen orientieren sich dabei insgesamt an den 
Vorgaben der Baunutzungsverordnung (BauNVO) und des Baugesetzbuches (BauGB). Damit wird in Hinblick auf 
die geplante Gebietsausweisung der planungsrechtlich vorgegebene Handlungsrahmen hinsichtlich der 
Notwendigkeit zur Gewährleistung der Verträglichkeit von schutzbedürftigen Nutzungen untereinander eingehalten. 
Insofern besteht auf planungsrechtlicher Ebene kein Erfordernis zur Festsetzung von Sicht- oder 
Lärmschutzmaßnahmen. Diesbezügliche Festsetzungen, deren Notwendigkeit auf die geplante Art der baulichen 
Nutzung zurückzuführen wären, sind daher nicht Bestandteil dieses Bebauungsplans. Im Zusammenhang mit den 
von den Einwendern aufgeführten Lärmemissionen, ausgehend vom fließenden Verkehr der angrenzenden 
öffentlichen Verkehrsflächen ist anzumerken, dass auf Grundlage der Anordnung der überbaubaren 
Grundstücksflächen sich hierdurch auch lärmmindernde Wirkungen auf die nördlich angrenzenden 
Bestandsnutzungen ergeben können. Weiterhin wird im Zusammenhang mit der von den Einwendern 
vorgebrachten Konfliktbefürchtung darauf hingewiesen, dass auf Grundlage der Festsetzungen zu den 
überbaubaren Grundstücksflächen die gesetzlich einzuhaltenden Grenzabstände gewahrt werden. Insofern wird 
den Vorgaben zur Wahrung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse durch die Bauleitplanung Rechnung 
getragen. Die Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung, hier: maximal zulässige First- und Attikahöhe, 
orientieren sich am städtebaulichen Gesamtcharakter des Ortsteils. Mit den getroffenen Festsetzungen zur 
Zulässigkeit von zwei Vollgeschossen und einem Dachgeschoss in Form eines Satteldaches, hier: ca. 11,00 m 
Firsthöhe, bzw. zwei Vollgeschossen und einem Flachdach wird, in Bezug auf die Gebäudetypologie der 
angrenzenden Bestandsbebauung, keine erdrückende Wirkung hervorgerufen. Insofern werden auch durch die 
geplante städtebauliche Kubatur keine Voraussetzungen geschaffen, die eine zwingende Festsetzung von 
Sichtschutzmaßnahmen begründen. Gleichwohl wird auf Grundlage der Festsetzungen zu den örtlichen 
Bauvorschriften in Hinblick auf die Zulässigkeit von Einfriedungen im Zusammenhang mit der maximal zulässigen 
Höhe und der Materialität von Einfriedungen die Möglichkeit eröffnet, einen Sichtschutz entlang des Grenzverlaufs 
aneinandergrenzender privater Grundstücksflächen schaffen zu können.  

Unabhängig von den Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung wurden vor dem Hintergrund der geplanten 
Ausweisung von offenen Stellplatzflächen im Norden des Plangebiets, angrenzend an benachbarte 
schutzbedürftige Nutzungen, mögliche immissionstechnische Konflikte dieser geplanten offenen 
Stellplatznutzungen im Zuge der Planaufstellung fachgutacherlich untersucht. Aus dem Ergebnis der v. g. 
schalltechnischen Untersuchung geht diesbezüglich hervor, dass die dafür heranzuziehenden 
Immissionsrichtwerte bei der Umsetzung dieser Nutzung eingehalten werden. Das sog. Maximalpegelkriterium, 
also die kurzzeitig einwirkenden Geräuschspitzen durch Türenschlagen, Schließen von Kofferraumdeckeln etc. 
wird jedoch ohne den Einsatz von baulichen Schallschutzmaßnahmen während des Nachtzeitraums überschritten. 
Um dieser möglichen lärmemissionsbezogenen Überschreitung vorzubeugen, und so diesbezügliche 
nachbarschaftliche Konflikte mit den Bestandsnutzungen zu vermeiden, wurden demzufolge gemäß den 
Ergebnissen der fachgutachterlichen Untersuchung Festsetzungen zu aktiven Schallschutzmaßnahmen innerhalb 
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des dafür vorgesehenen Bereichs in den textlichen und zeichnerischen Bestandteil dieses Bebauungsplans mit 
aufgenommen.  

 
Zu 3.: 

Im Zuge der Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplans wurde eine Verkehrsuntersuchung erstellt (vgl. 
Verkehrsuntersuchung zum Bebauungsplan Nr. 11 in Rheinbach, Brilon Bonzio Weiser Ingenieurgesellschaft für 
Verkehrswesen GmbH, Stand 12 / 2023). Bestandteil der Verkehrsuntersuchung war dabei u. a. auch die Erhebung 
und Bewertung der verkehrlichen Bestandssituation sowie die Prognose und Bewertung des zukünftigen 
Verkehrsaufkommens unter Berücksichtigung der verkehrlichen Auswirkungen der vorliegenden Planung dieses 
Bebauungsplans. Die Ergebnisse der Verkehrsuntersuchung wurden hierbei in den Entwurf zur Begründung dieses 
Bebauungsplans, Fassung zum Offenlagebeschluss, mit aufgenommen. Zudem bilden die Ergebnisse der v. g. 
Verkehrsuntersuchung die Grundlage für die Ausweisung zusätzlicher öffentlicher Verkehrsflächen, welche in Form 
zeichnerischer und textlicher Festsetzungen in den vorliegenden Entwurf des Bebauungsplans mit aufgenommen 
wurden. 

 

Zu 4.: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Auf der Ebene der Bauleitplanung sind diesbezüglich jedoch keine 
Festsetzungen möglich. Im Zuge des dem Bauleitplanverfahren nachgelagerten Baugenehmigungsverfahrens ist 
regelmäßig sicherzustellen, dass durch privaten Baumaßnahmen in Anspruch genommene bzw. möglicherweise 
beschädigte öffentliche Flächen nach Herstellung der Baumaßnahme durch den Verursacher wiederinstandgesetzt 
werden. Im Zuge der Bestandsaufnahme und der späteren Bauabnahme ist dieser Sachverhalt zu prüfen und zu 
dokumentieren.  

 

Zu 5 und 6.: 

Auf Grundlage der getroffenen textlichen Festsetzungen i. V. m. den zeichnerischen Festsetzungen wird auf den 
Flächen des geplanten Allgemeinen Wohngebiets (WA) die Möglichkeit eröffnet, das anfallende unverschmutzte 
Niederschlagswasser zurückzuhalten und im Anschluss der Mischwasserkanalisation im Bereich der K 61 (Mieler 
Straße) zuzuführen. Grundlage für die Bemessung des notwendigen Rückhaltevolumens, hier: 30-jähriges 
Regenereignis gemäß DIN 1986-100, bildet der im Rahmen des Bebauungsplans aufgestellte 
Überflutungsnachweis (vgl. Überflutungsnachweis nach DIN 1986-100; BV: Bebauung des Grundstückes 
Oberdrees, Rheinbach, Bundesstraße 38-42, Gemarkung: Oberdrees, Flur. 4; Flurstück: 86, 155, 157; 
Ingenieurgeologisches Büro Bohné, Stand 10 / 2022). Im Zusammenhang mit der von den Einwendern 
vorgebrachten vorzunehmenden Einleitung des anfallenden unverschmutzten Niederschlagswassers in den 
westlich an das Plangebiet angrenzenden „Landgraben“ ist anzumerken, dass der vorhandene Mischwasserkanal 
im Bereich der Mieler Straße (K 61) für die Einleitung des anfallenden Niederschlagswassers und des häuslichen 
Schmutzwassers grundsätzlich ausreichend dimensioniert ist. Das Abwasser soll über das vorhandene Kanalnetz 
der Abwasserbehandlungsanlage Rheinbach zugeführt werden. In diesem Zusammenhang ist grundsätzlich zu 
berücksichtigen, dass es sich bei den Flächen des geplanten Allgemeinen Wohngebiets (WA) um bereits vor dem 
01.01.1996 bebaute und erschlossene Grundstücke handelt. Demnach gelten die in den § 44 Landeswassergesetz 
(LWG) und § 55 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) formulierten Anforderungen nicht, nach denen 
Niederschlagswasser ortsnah versickert, verrieselt oder direkt bzw. über eine Kanalisation ohne Vermischung mit 
Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden muss. Die Einleitung von überschüssigem unverschmutztem 
Niederschlagswasser in den angrenzenden sog. „Landgraben“ soll auch vor dem Hintergrund der derzeit als 
Landschaftsschutzgebiet (LSG) und zukünftig als private Grünflächen sowie gleichzeitig überlagernd als Flächen 
für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft festgesetzten Flächen 
ausgeschlossen werden. Innerhalb dieser Flächen wurde aus artenschutzrechtlichen Gründen im Zuge des 
weiteren Planverfahrens im Nachgang der frühzeitigen Beteiligungen im Bebauungsplanverfahren die Festsetzung 
von entsprechenden Ausgleichsmaßnahmen erforderlich, welche der Festsetzung Nr. 11.2, Ausgleichsmaßnahme 
A 2 (intern): Pflegmaßnahmen auf der Fläche am „Landgraben“ dem textlichen Bestandteil des Bebauungsplans 
zu entnehmen ist. Um die Herstellung, Pflege und dauerhafte Funktionalität dieser Maßnahmen sicherzustellen, 
werden Eingriffe in diese im Nahbereich des sog. „Landgrabens“ gelegenen Flächen auf Grundlage der getroffenen 
planungsrechtlichen Festsetzungen ausgeschlossen. Zudem ist unabhängig davon anzumerken, dass im 
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Zusammenhang mit einer möglichen Einleitung von anfallendem unverschmutztem Niederschlagswasser in den 
sog. „Landgraben“ innerhalb des Gewässerrandstreifens, welcher 5,00 m parallel zur Böschungsoberkante verläuft, 
grundsätzlich eine wasserrechtliche Genehmigung des Rhein-Sieg-Kreises erforderlich ist.  

 

Es wird darauf hingewiesen, dass jeder Grundstückeigentümer, unabhängig von den Vorgaben zur schadlosen 
Entsorgung von anfallendem Niederschlagswasser, welches auf bauliche Anlagen und sonstige befestigte Flächen 
trifft, gem. den gesetzlichen Regelungen grundsätzlich dafür verantwortlich ist, dass, das Abflussgeschehen von 
wild abfließendem Niederschlagswasser in Bezug auf mögliche Beeinträchtigungen daran angrenzender privater 
und öffentlicher Grundstücksflächen nicht durch eigene bauliche Eingriffe auf dem Grundstück verstärkt oder 
anderweitig nachteilig verändert wird. Der Grundstückseigentümer kann andererseits auch nicht dazu verpflichtet 
werden, bauliche Vorkehrungen gegen wild abfließendes Niederschlagswasser zugunsten von Hinter- bzw. 
Unterliegern auf dem eigenen Grundstück zu realisieren. Insofern ergibt sich für eine mögliche diesbezügliche 
planungsrechtliche Festsetzung zur Realisierung von Aufschüttungen im Bereich der nördlichen Grenze des 
Plangebiets zu den nördlich daran angrenzenden privaten Grundstücksflächen keine planungsrechtliche 
Grundlage. In Bezug auf die von den Einwendern vorgebrachte Möglichkeit einer Aufwallung im Bereich der 
nördlichen Grenze des Plangebiets zu den nördlich daran angrenzenden privaten Grundstücksflächen sind diese 
Vorgaben entsprechend zu berücksichtigen.   

 
Zu 7.: 

Auf Grundlage der Anordnung der geplanten überbaubaren Grundstücksflächen sowie der offenen 
Stellplatzflächen im nördlichen Bereich der festgesetzten Flächen des Allgemeinen Wohngebiets (WA), welche 
sich insgesamt aus dem zugrundeliegenden städtebaulichen Konzept ableitet, und vom Ausschuss für 
Stadtentwicklung und Bauen der Stadt Rheinbach in seiner Sitzung am 15.03.2022 als Grundlage für die weitere 
bauleitplanerische Verfahrensdurchführung befürwortet wurde, ist der Erhalt des vorhandenen Bewuchses 
innerhalb des Plangebiets nicht vollständig möglich. Auf Grundlage der getroffenen zeichnerischen und textlichen 
Festsetzungen soll jedoch in Bezug auf den vorhandenen Baumbestand der Erhalt einzelner Baumstandorte, 
insbesondere innerhalb der festgesetzten privaten Grünflächen, sowie die Ersatzpflanzung von Baumstandorten 
im Plangebiet auf planungsrechtlicher Ebene gesichert werden. Zudem wurden Festsetzungen zur Begrünung und 
Bepflanzung der privaten Grundstücksflächen getroffen, mittels derer eine anteilige Kompensation von planbedingt 
entfallendem Gehölzbestand erreicht werden kann.   

Zu 8.: 

Gemäß den textlichen Festsetzungen sind Niederspannungsleitungen sowie sämtliche der Versorgung des Gebiets 
dienenden Versorgungsleitungen im gesamten Geltungsbereich dieses Bebauungsplans in unterirdischer 
Bauweise zu verlegen. Insofern sind die notwendigen Versorgungsleitungen, zu denen auch die Stromversorgung 
gehört, zukünftig und abweichend von der bisherigen, von den Einwendern zutreffend dargestellten, 
freileitungsbasierten Stromversorgung unterhalb der Geländeoberfläche zu verlegen. Diese planungsrechtlichen 
Vorgaben betreffen in bauwerkstechnischer und monetärer Betrachtung, bezogen auf den Grundstückseigentümer, 
jedoch lediglich die zukünftig geplanten baulichen Anlagen innerhalb der Flächen des Allgemeinen Wohngebiets 
(WA). Der technische Ausbau davon benachbarter Grundstücksflächen durch den zuständigen Netzbetreiber ist 
nicht Gegenstand der vorliegenden Bauleitplanung. Die wirtschaftliche und technische Entscheidung über den 
Ausbau zum Zwecke des jeweiligen Grundstücksanschlusses oder der Umstellung der Anschlussart von 
Grundstücksflächen obliegt regelmäßig dem zuständigen Netzbetreiber. Unabhängig davon können auf 
planungsrechtlicher Ebene grundsätzlich keine Festsetzungen zur Kostentragung oder -verteilung in Bezug auf 
Hausanschlüsse getroffen werden.  

Die Anregungen der mit den Schreiben vom 07.06.2022 eingegangenen Stellungnahme A 1.01 in Bezug auf 
die Notwendigkeit der planungsrechtlichen Festsetzung von Lärmschutzwänden oder Aufwallungen, die 
gleichzeitig dem Sichtschutz sowie dem Überflutungsschutz der angrenzenden Bestandsnutzungen 
dienen sollen, kann nicht gefolgt werden, da hierfür auf Grundlage der als zulässig geplanten Nutzungen 
sowie auf Grundlage der sonstigen zu berücksichtigenden gesetzlichen Regelungen keine 
planungsrechtliche Ermächtigungsgrundlage vorliegt. Gleichwohl werden auf Grundlage der 
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planungsrechtlichen Festsetzungen für einen Teilbereich im Geltungsbereich des Bebauungsplans aktive 
Lärmschutzmaßnahmen festgesetzt. Diese begründen sich jedoch auf mögliche Emissionen, die auf die 
Zulässigkeit von Stellplatzflächen im Geltungsbereich des Bebauungsplans im Nahbereich von 
Bestandsnutzungen zurückzuführen sind. Zudem werden auf Grundlage der getroffenen örtlichen 
Bauvorschriften auch solche Einfriedungen ermöglicht, die eine Realisierung von 
Grundstücksabgrenzungen mit sichtschützender Wirkung zulassen. Der Darstellung zur erforderlichen 
Ableitung von anfallendem Niederschlagswasser in den sog. „Landgraben“ wird nicht gefolgt. Es wurden 
jedoch unabhängig davon in den Unterlagen zur vorliegenden Bauleitplanung Festsetzungen getroffen und 
Hinweise aufgenommen, die eine Rückhaltung ermöglichen sowie zusätzlich einer möglichen Verringerung 
des Wasserabflusses, der Speicherung von Niederschlagswasser und dem verzögerten Abfluss von 
Niederschlagswasser beitragen sollen. 

Die Anregungen hinsichtlich einer im Planverfahren durchzuführenden Verkehrsuntersuchung wurden 
insofern berücksichtigt, als dass diese, unabhängig von den Darstellungen der Einwender, im Zuge des 
Planverfahrens bereits durchgeführt wurde. Die Ergebnisse dieser Untersuchung sind Bestandteil der 
Unterlagen zur vorliegenden Bauleitplanung. Der Anregung zum vollständigen Erhalt des Bewuchses 
sowie dessen Ergänzung im Norden des Geltungsbereichs des Bebauungsplans entlang der nördlich 
angrenzenden privaten Grundstücksflächen kann auf Grundlage der befürworteten Zielsetzung zur 
Bebauung der in Rede stehenden Flächen, welche u.a. bereits auch die Anordnung der überbaubaren 
Grundstücksflächen auf Grundlage des städtebaulichen Konzeptes vorsah, nicht gefolgt werden. Auf 
Grundlage der getroffenen Festsetzungen werden jedoch einzelne Baumstandorte erhalten. Zudem werden 
Festsetzungen zur Ersatzpflanzung von Baumstandorten sowie zur Begrünung und weiteren Bepflanzung 
der privaten Grundstücksflächen getroffen. Der Anregung zur Sicherstellung der Kostenfreiheit für etwaige 
Umstellungsmaßnahmen im Zuge energetischer Hausanschlussmaßnahmen durch den zuständigen 
Netzbetreiber im Bereich der angrenzenden Bestandsnutzungen kann nicht gefolgt werden, da 
diesbezüglich keine Festsetzungen auf der Ebene der Bauleitplanung möglich sind. Die sonstigen 
Darstellungen und Anregungen der mit Schreiben vom 27.05.2022 eingegangenen Stellungnahme A 1.01 
werden zur Kenntnis genommen.  
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A 1.02   Einwender 2 

 Hier: Schreiben vom 01.06.2022 
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Beschlussentwurf zu A 1.02: 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit den Schreiben vom 01.06.2022 eingegangene 

Stellungnahme A 1.02 wie folgt zu entscheiden: 

Zu 1.: 

Die Darstellungen des Einwenders werden zur Kenntnis genommen. 

Zu 2.: 

Die Darstellungen des Einwenders werden zur Kenntnis genommen. In Bezug auf die Anregungen zu 
Veränderungen der verkehrsrechtlichen Regelungen in der Ortschaft Niedereres wird darauf hingewiesen, dass 
dieser Sachverhalt nicht Gegenstand der vorliegenden Bauleitplanung ist. In diesem Zusammenhang wird jedoch 
darauf hingewiesen, dass im Zuge der Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplans eine Verkehrsuntersuchung 
erstellt wurde (vgl. Verkehrsuntersuchung zum Bebauungsplan Nr. 11 in Rheinbach, Brilon Bonzio Weiser 
Ingenieurgesellschaft für Verkehrswesen GmbH, Stand 12 / 2023). Bestandteil der Verkehrsuntersuchung war 
dabei u. a. auch die Erhebung und Bewertung der verkehrlichen Bestandssituation, im Rahmen derer gleichzeitig 
alle bestehenden verkehrsrechtlichen Regelungen inner- und außerorts, die das Verkehrsaufkommen innerhalb 
des Geltungsbereichs des Bebauungsplans im untersuchten Knotenpunkt Bundessstraße B 266 / Mieler Straße (K 
61) / Oberdreeser Straße demzufolge derzeit beeinflussen, mitberücksichtigt wurden. Zudem wurde eine Prognose 
und Bewertung des zukünftigen Verkehrsaufkommens unter Berücksichtigung der verkehrlichen Auswirkungen der 
vorliegenden Planung dieses Bebauungsplans vorgenommen. Die Ergebnisse der Verkehrsuntersuchung wurden 
hierbei in den Entwurf zur Begründung dieses Bebauungsplans, Fassung zum Offenlagebeschluss, mit 
aufgenommen. Zudem bilden die Ergebnisse der v. g. Verkehrsuntersuchung die Grundlage für die Ausweisung 
zusätzlicher öffentlicher Verkehrsflächen, welche in Form zeichnerischer und textlicher Festsetzungen in den 
vorliegenden Entwurf des Bebauungsplans mit aufgenommen wurden. 

Zu 3.: 

Im Zusammenhang mit der im vorherigen Abschnitt Nr. 2 genannten Verkehrsuntersuchung wurde zusätzlich eine 
verkehrstechnische Vorplanung für eine mögliche Umgestaltung des vom Einwender genannten Knotenpunktes 
erstellt. Diese Vorplanung bildete hierbei u.a. auch die Grundlage für die Festsetzung zusätzlicher öffentlicher 
Verkehrsflächen, die im Zuge einer Umgestaltung des Knotenpunktes mit herangezogen werden können. Die 
geordnete und verkehrliche sichere Führung des Fußgänger- und Radverkehrs über die öffentlichen 
Straßenverkehrsflächen bildet hierbei einen Bestanteil der verkehrstechnischen Vorplanung. Insofern wurden die 
vom Einwender genannten Anregungen zur Führung des Fußgängerverkehrs im Knotenpunkt Bundessstraße B 
266 / Mieler Straße (K 61) / Oberdreeser Straße bereits mitberücksichtigt. In diesem Zusammenhang wird jedoch 
darauf hingewiesen, dass die verkehrliche Umgestaltung des Knotenpunktes nicht im direkten sachlichen 
Zusammenhang mit der vorliegenden Bauleitplanung steht. Diese ist demzufolge lediglich als Prüfung zur 
Machbarkeit sowie dem Planverfahren als zeitlich nachgelagert einzustufen. Zudem bedarf eine solche 
Baumaßnahme in Bezug auf die Umsetzbarkeit der weiteren Abstimmung mit dem zuständigen Baulastträger der 
Bundes- und der Kreisstraße.  

Die weitere vom Einwender vorgebrachte Anregung zur Realisierung einer Geschwindigkeitsreduzierung im 
Knotenpunktbereich wurde zwischenzeitlich umgesetzt. Die verkehrsrechtliche Anordnung zur maximal zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit vom 30 km/h erstreckt sich über den Knotenpunkt hinaus auf den gesamten Abschnitt der 
Ortsdurchfahrt im Bereich der Bundesstraße B 266. Diese Umsetzung ist jedoch als unabhängig von dem in Rede 
stehenden Planverfahren einzustufen und Folge der Ergebnisse der aufgestellten kommunalen 
Lärmaktionsplanung.  

Zu 4. und 5.: 

Die Darstellungen und Hinweise des Einwenders werden zur Kenntnis genommen. Im Rahmen der vorliegenden 
Bauleitplanung sind hierzu jedoch keine planungsrechtlichen Festsetzungen oder ergänzende vertragliche 
Regelungen möglich. Die Instandhaltung und Sicherstellung der Funktionalität vorhandener technischer 
Einrichtungen und Bauwerke im Bereich klassifizierter Straßen obliegt, wie vom Einwender zutreffend dargestellt, 
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dem zuständigen Straßenbaulastträger. Es ist jedoch davon auszugehen, dass im Nachgang des Flutgeschehens 
vom 14.07.2021 die Kontrolle und ggf. die Reinigung solcher, vom Einwender beschriebenen Anlagen von Seiten 
des Straßenbaulastträgers in dichterer Abfolge geschehen.  

Auf Grundlage der getroffenen textlichen Festsetzungen i. V. m. den zeichnerischen Festsetzungen wird auf den 
Flächen des geplanten Allgemeinen Wohngebiets (WA) die Möglichkeit eröffnet, das anfallende unverschmutzte 
Niederschlagswasser zurückzuhalten und im Anschluss der Mischwasserkanalisation im Bereich der K 61 (Mieler 
Straße) zuzuführen. Grundlage für die Bemessung des notwendigen Rückhaltevolumens, hier: 30-jähriges 
Regenereignis gemäß DIN 1986-100, bildet der im Rahmen des Bebauungsplans aufgestellte 
Überflutungsnachweis (vgl. Überflutungsnachweis nach DIN 1986-100; BV: Bebauung des Grundstückes 
Oberdrees, Rheinbach, Bundesstraße 38-42, Gemarkung: Oberdrees, Flur. 4; Flurstück: 86, 155, 157; 
Ingenieurgeologisches Büro Bohné, Stand 10 / 2022). Im Rahmen des Überflutungsnachweises wurde auch die 
geplante Sockelhöhe von ca. 0,50 m in Ansatz gebracht und das notwendige Rückhaltevolumen innerhalb der 
privaten Grundstücksflächen, resultierend aus den zukünftig versiegelbaren Flächen und unter Berücksichtigung 
der geplanten Sockelhöhe von 50 cm, ermittelt. Demzufolge ist davon auszugehen, dass durch die Höhe des 
Sockels eine Überflutung der Erdgeschosszonen von Gebäuden auf Grundlage des im Überflutungsnachweises 
getroffenen Ansatzes möglichst vermieden wird. Die textlichen Festsetzungen ermöglichen darüber hinaus eine 
Sockelhöhe von bis zu max. 0,60 m. Damit soll das Angebot für einen zusätzlichen Sicherheitsraum geschaffen 
werden. Im Zuge des dem Planverfahren nachgelagerten Baugenehmigungsverfahrens sind u. a. die Höhenlage 
des Erdgeschossfertigfußbodens darzustellen sowie das notwendige Rückhaltevolumen innerhalb der privaten 
Grundstücksflächen nachzuweisen.   

Darüber hinaus wurden in Hinblick auf die Vermeidung oder Verringerung von Hochwasserschäden einschließlich 
von Schäden durch Starkregen textliche Festsetzungen getroffen, die dahingehend bauliche und technische 
Maßnahmen bei der Errichtung von baulichen Anlagen vorsehen. Die vom Einwender benannte Aufwallung ist 
jedoch nicht Gegenstand der textlichen und zeichnerischen Festsetzungen des Bebauungsplans.  

Zu 6.: 

Die Darstellungen des Einwenders zur Historie und der vorhergehenden gastronomischen und kulturellen Nutzung 
der Bestandsbebauung werden zur Kenntnis genommen. Die baulichen Anlagen der ehemaligen Hofanlage stehen 
derzeit nicht unter Denkmalschutz. In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass im Rahmen der bereits 
erfolgten frühzeitigen Beteiligung zum Bebauungsplan neben der Öffentlichkeit auch die von der Planung berührten 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange am Verfahren mit beteiligt wurden. Dementsprechend wurden 
u. a. das LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland sowie das LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland, 
Abteilung Bau- und Kunstdenkmalpflege, an dem in Rede stehenden Verfahren mit beteiligt und um Abgabe einer 
Stellungnahme gebeten.  

Aus der Stellungnahme des LVR-Amtes für Denkmalpflege im Rheinland, Abteilung Bau- und Kunstdenkmalpflege 
geht nicht hervor, dass seitens der Behörde eine Unterschutzstellung der übertägigen baulichen Anlagen oder von 
Teilen der übertägigen baulichen Anlagen der ehemaligen Hofanlage angestrebt wird. Insofern ist davon 
auszugehen, dass die vorbezeichneten baulichen Anlagen nach aktuell erfolgter fachbehördlicher Einschätzung 
keine Merkmale für eine Denkmalwürdigkeit aufweisen.  

Die aus der Stellungnahme der LVR-Amtes für Bodendenkmalpflege im Rheinland hervorgehenden fachlichen 
Anforderungen im Zuge von möglichen Abbrucharbeiten im Bereich der ehemaligen Hofanlage wurden in den 
textlichen Bestandteil als Hinweis, hier: Teil C Hinweise, Nr. 1 Bodendenkmalpflege sowie in die Begründung zum 
Bebauungsplan in den Abschnitt 4.2.7 Schutzgut Kultur- und Sachgüter aufgenommen. Der in § 1 (6) Nr. 5 BauGB 
aufgeführten Berücksichtigung der Belange der Baukultur, des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege im 
Rahmen der Aufstellung des vorliegenden Bauleitplans wurde demnach hierbei durch die Einbeziehung und 
Mitwirkung der betreffenden Fachbehörden sowie durch die bauleitplanerische Aufnahme fachbehördlicher 
Anforderungen Rechnung getragen.  
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Zu 7.:  

Der vom Einwender beschriebene und weiterführend angefragte Sachverhalt steht nicht im sachlich funktionalen 
Zusammenhang mit der in Rede stehenden Bauleitplanung. Ferner ergeben sich durch die vorliegende 
Bauleitplanung nach derzeitigem Erkenntnisstand keine Auswirkungen auf die vom Einwender bezeichneten 
Grundstücksflächen, so dass diesbezüglich kein Festsetzungserfordernis vorliegt. Da es sich demnach um einen 
von der vorliegenden Bauleitplanung unabhängig zu betrachteten Sachverhalt handelt, kann im Rahmen der 
Erörterung zu den eingegangenen Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit im Rahmen des Bauleitplanverfahrens 
keine Aussage dazu getroffen werden. Sofern hierzu von Seiten des Einwenders eine behördliche Fachauskunft 
weiterverfolgt werden soll, so ist diese als planungsrechtliche Anfrage bei der Bauaufsichtsbehörde der Stadt 
Rheinbach einzureichen.  

Die Anregung der mit Schreiben vom 01.06.2022 eingegangenen Stellungnahme A 1.02 in Bezug auf die 
Einrichtung einer Querungshilfe im Bereich der Bundesstraße B 266 wurden, unabhängig von den 
Anregungen des Einwenders, im Rahmen der verkehrstechnischen Vorplanung für eine mögliche 
Umgestaltung des Knotenpunktes Bundessstraße B 266 / Mieler Straße (K 61) / Oberdreeser Straße 
mitberücksichtigt. Die Umgestaltung des Knotenpunktes ist jedoch nicht Gegenstand der vorliegenden 
Bauleitplanung und als zeitlich nachgelagert einzustufen. Die weitere vom Einwender vorgebrachte 
Anregung zur Realisierung einer Geschwindigkeitsreduzierung im v. g. Knotenpunktbereich wurde als 
Folge der Ergebnisse der aufgestellten kommunalen Lärmaktionsplanung zwischenzeitlich umgesetzt. Die 
Darstellungen hinsichtlich der Prüfung der im städtebaulichen Konzept im Rahmen der frühzeitigen 
Beteiligung zum Bebauungsplanverfahren beschriebenen Zielsetzung der Ausbildung einer Sockelzone 
von 0,50 m wurden dahingehend berücksichtigt, als dass dieser Ansatz im Rahmen des vorliegenden 
Überflutungsnachweises auf Funktionalität geprüft und als solches bestätigt wurde. Vorgaben zur 
Herstellung von Aufwallungen sind nicht Bestandteil der vorliegenden Bauleitplanung. Der Anregung zur 
Prüfung der Denkmalwürdigkeit der ehemaligen Hofanlage im Geltungsbereich des Bebauungsplans 
wurde insofern Rechnung getragen, als dass im Rahmen der bereits erfolgten frühzeitigen Beteiligung im 
Bebauungsplanverfahren das LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland sowie das LVR-Amt für 
Denkmalpflege im Rheinland, Abteilung Bau- und Kunstdenkmalpflege mit beteiligt und um Abgabe einer 
Stellungnahme gebeten wurde. Die zu berücksichtigenden Ergebnisse der Stellungnahmen wurden in die 
Unterlagen zum Bebauungsplan mit aufgenommen. Der in § 1 (6) Nr. 5 BauGB aufgeführten 
Berücksichtigung der Belange der Baukultur, des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege im Rahmen 
der Aufstellung des vorliegenden Bauleitplans wurde demnach hierbei durch die Einbeziehung und 
Mitwirkung der betreffenden Fachbehörden sowie durch die bauleitplanerische Aufnahme 
fachbehördlicher Anforderungen Rechnung getragen. In Bezug auf die vom Einwender angefragten 
Möglichkeiten der baulichen Nachverdichtung innerhalb seiner eigenen Grundstücksflächen ist hierzu vom 
Einwender eine planungsrechtliche Anfrage bei der Bauaufsichtsbehörde der Stadt Rheinbach 
einzureichen. Die sonstigen Darstellungen und Hinweise in der mit Schreiben vom 01.06.2022 
eingegangenen Stellungnahme A 1.02 werden zur Kenntnis genommen.  
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A 1.03 Einwender 3 

Hier: Schreiben vom 02.06.2022 
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Beschlussentwurf zu A 1.03: 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit den Schreiben vom 02.06.2022 eingegangene Stellungnahme 
A 1.03 wie folgt zu entscheiden: 
 
Zu 1.: 

Die Darstellungen des Einwenders zur Historie sowie zu der vorhergehenden gastronomischen und kulturellen 
Nutzung der Bestandsbebauung und zu den bautypologischen Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Die 
baulichen Anlagen der ehemaligen Hofanlage stehen derzeit nicht unter Denkmalschutz. In diesem 
Zusammenhang ist anzumerken, dass im Rahmen der bereits erfolgten frühzeitigen Beteiligung zum 
Bebauungsplan neben der Öffentlichkeit auch die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange am Verfahren mit beteiligt wurden. Dementsprechend wurden u. a. das LVR-Amt für 
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Bodendenkmalpflege im Rheinland sowie das LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland, Abteilung Bau- und 
Kunstdenkmalpflege, an dem in Rede stehenden Verfahren mit beteiligt und um Abgabe einer Stellungnahme 
gebeten.  

Aus der Stellungnahme des LVR-Amtes für Denkmalpflege im Rheinland, Abteilung Bau- und Kunstdenkmalpflege 
geht nicht hervor, dass seitens der Behörde eine Unterschutzstellung der übertägigen baulichen Anlagen oder von 
Teilen der übertägigen baulichen Anlagen der ehemaligen Hofanlage angestrebt wird. Insofern ist davon 
auszugehen, dass die vorbezeichneten baulichen Anlagen nach aktuell erfolgter fachbehördlicher Einschätzung 
keine Merkmale für eine Denkmalwürdigkeit aufweisen. Aufgrund der Tatsache, dass es sich bei der über dem 
Gelände aufstehenden Bestandsbebauung in Summe nicht um eine denkmalschutzwürdige Bausubstanz handelt, 
kann vom Grundstückseigentümer nicht verlangt werden, diese, wie vom Einwender angeregt, zu erhalten und in 
eine hinzutretende Bebauung baulich und funktional zu integrieren. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass, wie 
vom Einwender zusätzlich beschrieben, eine Denkmalwürdigkeit untertägiger baulicher Anlagen derzeit nicht 
ausgeschlossen werden kann. Von Seiten des LVR-Amtes für Bodendenkmalpflege im Rheinland wurden im 
Rahmen seiner Stellungnahme diesbezüglich fachliche Anforderungen in Bezug auf mögliche Abbrucharbeiten im 
Bereich der ehemaligen Hofanlage gestellt. Diese wurden in den textlichen Bestandteil als Hinweis, hier: Teil C 
Hinweise, Nr. 1 Bodendenkmalpflege sowie in die Begründung zum Bebauungsplan in den Abschnitt 4.2.7 
Schutzgut Kultur- und Sachgüter mit aufgenommen. Der in § 1 (6) Nr. 5 BauGB aufgeführten Berücksichtigung der 
Belange der Baukultur, des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege im Rahmen der Aufstellung des vorliegenden 
Bauleitplans wurde demnach hierbei durch die Einbeziehung und Mitwirkung der betreffenden Fachbehörden sowie 
durch die bauleitplanerische Aufnahme fachbehördlicher Anforderungen Rechnung getragen.  

Zu 2.: 

Im Zuge der Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplans wurde eine Verkehrsuntersuchung erstellt (vgl. 
Verkehrsuntersuchung zum Bebauungsplan Nr. 11 in Rheinbach, Brilon Bonzio Weiser Ingenieurgesellschaft für 
Verkehrswesen GmbH, Stand 12 / 2023). In diesem Zusammenhang wurde neben der Bewertung der verkehrlichen 
Bestandsituation und der Prognose zum zukünftigen Verkehrsaufkommen einschließlich der planbedingt 
hinzutretenden Verkehrsströme zusätzlich eine verkehrstechnische Vorplanung für eine mögliche Umgestaltung 
des vom Einwender genannten Knotenpunktes erstellt. Diese Vorplanung bildete hierbei u.a. auch die Grundlage 
für die Festsetzung zusätzlicher öffentlicher Verkehrsflächen, die im Zuge einer Umgestaltung des Knotenpunktes 
mit herangezogen werden können. Die geordnete und verkehrliche sichere Führung des Fußgänger- und 
Radverkehrs über die öffentlichen Straßenverkehrsflächen bildet hierbei einen Bestanteil der verkehrstechnischen 
Vorplanung. Insofern wurden die vom Einwender genannten Anregungen zur Führung des Fußgängerverkehrs im 
Knotenpunkt Bundessstraße B 266 / Mieler Straße (K 61) / Oberdreeser Straße bereits mitberücksichtigt. In diesem 
Zusammenhang wird jedoch darauf hingewiesen, dass die verkehrliche Umgestaltung des Knotenpunktes nicht im 
direkten sachlichen Zusammenhang mit der vorliegenden Bauleitplanung steht. Diese ist demzufolge lediglich als 
Prüfung zur Machbarkeit sowie dem Planverfahren als zeitlich nachgelagert einzustufen. Zudem bedarf eine solche 
Baumaßnahme in Bezug auf die Umsetzbarkeit der weiteren Abstimmung mit dem zuständigen Baulastträger der 
Bundes- und der Kreisstraße.  

Die weitere vom Einwender vorgebrachte Anregung zur Realisierung einer Geschwindigkeitsreduzierung im 
Knotenpunktbereich bzw. im Gesamtbereich der Ortsdurchfahrt wurde zwischenzeitlich umgesetzt. Die 
verkehrsrechtliche Anordnung zur maximal zulässigen Höchstgeschwindigkeit vom 30 km/h erstreckt sich über den 
Knotenpunkt hinaus auf den gesamten Abschnitt der Ortsdurchfahrt im Bereich der Bundesstraße B 266. Diese 
Umsetzung ist jedoch als unabhängig von dem in Rede stehenden Planverfahren einzustufen und Folge der 
Ergebnisse der aufgestellten kommunalen Lärmaktionsplanung.  

Die Anregung der mit Schreiben vom 02.06.2022 eingegangenen Stellungnahme A 1.03 in Bezug auf die 
Anregung zur Prüfung der Denkmalwürdigkeit der ehemaligen Hofanlage im Geltungsbereich des 
Bebauungsplans wurde insofern Rechnung getragen, als dass im Rahmen der bereits erfolgten 
frühzeitigen Beteiligung im Bebauungsplanverfahren das LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland 
sowie das LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland, Abteilung Bau- und Kunstdenkmalpflege mit beteiligt 
und um Abgabe einer Stellungnahme gebeten wurde. Die zu berücksichtigenden Ergebnisse der 
Stellungnahmen wurden in die Unterlagen zum Bebauungsplan mit aufgenommen. Der in § 1 (6) Nr. 5 
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BauGB aufgeführten Berücksichtigung der Belange der Baukultur, des Denkmalschutzes und der 
Denkmalpflege im Rahmen der Aufstellung des vorliegenden Bauleitplans wurde demnach hierbei durch 
die Einbeziehung und Mitwirkung der betreffenden Fachbehörden sowie durch die bauleitplanerische 
Aufnahme fachbehördlicher Anforderungen Rechnung getragen. 

Die Anregung bezüglich der Einrichtung einer Querungshilfe im Bereich der Bundesstraße B 266 wurde, 
unabhängig von der Anregung des Einwenders, im Rahmen der verkehrstechnischen Vorplanung für eine 
mögliche Umgestaltung des Knotenpunktes Bundessstraße B 266 / Mieler Straße (K 61) / Oberdreeser 
Straße mitberücksichtigt. Die Umgestaltung des Knotenpunktes ist jedoch nicht Gegenstand der 
vorliegenden Bauleitplanung und als zeitlich nachgelagert einzustufen. Die weitere vom Einwender 
vorgebrachte Anregung zur Realisierung einer Geschwindigkeitsreduzierung im v. g. Knotenpunktbereich 
bzw. im gesamten Bereich der Ortsdurchfahrt wurde als Folge der Ergebnisse der aufgestellten 
kommunalen Lärmaktionsplanung zwischenzeitlich umgesetzt. Die sonstigen Darstellungen und Hinweise 
in der mit Schreiben vom 02.06.2022 eingegangenen Stellungnahme A 1.03 werden zur Kenntnis 
genommen.  
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B) Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB 

Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

Der Rat der Stadt Rheinbach nimmt davon Kenntnis, dass während der frühzeitigen Beteiligung zum 

Planverfahren nachfolgende Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange eine Stellungnahme 

abgegeben haben, über die zu entscheiden ist. 

B 1.01a Rhein Sieg Kreis, Kaiser-Wilhelm-Platz 1, 53721 Siegburg  

               Hier: Schreiben vom 03.06.2022 
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B 1.01b  Rhein Sieg Kreis, Kaiser-Wilhelm-Platz 1, 53721 Siegburg 

  Hier: Schreiben vom 21.06.2022 
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Beschlussentwurf zu B 1.01a und B 1.01b: 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 03.06.2022 eingegangene Stellungnahme 
B 1.01a und die am 21.06.2022 eingegangene Stellungnahme B 1.01b wie folgt gesamtheitlich zu entscheiden: 
 
Zu: Klimaschutz 

Seitens des Rhein-Sieg-Kreises wird die Sicherung der Begrünungsmaßnahmen, die in dem den Unterlagen zur 
frühzeitigen Behördenbeteiligung beigefügten Erläuterungsbericht zur geplanten Baumaßnahme genannt wurden, 
durch Festsetzung empfohlen. Dieser Anregung wird durch umfangreiche Festsetzungen gefolgt. Es werden 
Anpflanzungen von Einzelbäumen, Sträuchern und Stauden im Rahmen von Pflanzgebotsflächen und 
Einzelstandorten sowie Pflanzbindungen für bestehende Einzelbäume, Fassadenbegrünungsmaßnahmen bei 
Hauptgebäuden sowie die Begrünung von Garagen, überdachten Stellplätzen und Nebenanlagen festgesetzt. In 
Bezug auf die Zulässigkeit von Dacheindeckungselementen werden gleichfalls anzustrebende Albedo- und SRI-
Werte bei Haupt- und Nebengebäuden festgesetzt. Zudem werden, überlagernd mit Flächen für Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft, Private Grünflächen festgesetzt, die sich 
teilweise auch auf derzeit versiegelte Flächen erstrecken, so dass im Rahmen der vorliegenden Bauleitplanung 
neben grünordnerischen, klimatischen und artenschutzrechtlich wirksamen Maßnahmen auch bodenbezogene 
Aufwertungen durch die erforderliche Entsiegelung ergeben, die sich wiederum klimatisch verbessernd auf das 
Plangebiet und seine direkte Umgebung auswirken können. Hierdurch soll insgesamt ein Beitrag zu den 
klimatischen Anforderungen, die im Rahmen der Bauleitplanung zu berücksichtigen sind, geleistet werden. 

Zu: Gewässerschutz / Gewerblicher Gewässerschutz 

Die Hinweise bezüglich des Gewässerrandstreifens werden zur Kenntnis genommen. Die Flächen im Nahbereich 
des sog. „Landgrabens“, hier 10 m grenzparallel zum „Landgraben“, wurden im Entwurf des Bebauungsplans 
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Rheinbach Oberdrees Nr. 11 „Bundesstraße, Mieler Straße, Landgraben“, Stand: Offenlagebeschluss, in Summe 
als Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft festgesetzt. 
Hintergrund hierfür ist die Festsetzung artenschutzrechtlich notwendiger Ausgleichsmaßnahmen, die in 
Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde des Rhein-Sieg-Kreises erfolgte. Auf Grundlage der getroffenen 
Festsetzungen sind innerhalb dieser Ausgleichflächen, die die Flächen des Gewässerrandstreifens gleichzeitig 
räumlich miterfassen, weder die Errichtung oder Erweiterung baulicher Anlagen noch Geländeerhöhungen bzw. 
Geländeanschüttungen zulässig. In Bezug auf den in der Stellungnahme vorgebrachten Sachverhalt der 
Realisierung einer Verwallung ist festzuhalten, dass im Rahmen der getroffenen Festsetzungen, außerhalb der 
Zulässigkeit von Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützfundamente von Bordsteinen, soweit sie zur 
Herstellung der öffentlichen Verkehrsflächen erforderlich sind, keine expliziten Vorgaben zu 
Geländeaufschüttungen oder Geländeabgrabungen festgesetzt wurden, da sich auf planungsrechtlicher Ebene 
hierfür kein Erfordernis ergibt. Demgegenüber wurden jedoch Festsetzungen zur Zulässigkeit der Realisierung von 
Rückhalteflächen für anfallendes unverschmutztes Niederschlagswasser innerhalb zulässiger Stellplatzflächen 
sowie Festsetzungen zur Herstellung von Gefälleausrichtungen bei der Herstellung von Erschließungs-, Stellplatz- 
und Freiflächen zum Zwecke der Sicherung des Oberflächenabflusses für anfallendes überschüssiges 
unverschmutztes Niederschlagswasser in Richtung planbedingt notwendiger Rückhalteflächen getroffen. Den 
Ausführungen der vorliegenden Stellungnahme folgend, wurden im Sinne der Eigenvorsorge zudem weitere 
bauliche und technische Maßnahmen bei der Errichtung von baulichen Anlagen, die der Vermeidung oder 
Verringerung von Hochwasserschäden einschließlich von Schäden durch Starkregen dienen, festgesetzt. Mit den 
getroffenen Festsetzungen soll so ein möglichst wirksamer Schutz baulicher und sonstiger Anlagen vor 
Hochwasserschäden einschließlich von Schäden durch Starkregen, bezogen auf das Plangebiet und sein 
unmittelbares städtebauliches Umfeld, erreicht werden.  
 
Zu: Altlasten 

Den Hinweisen des Rhein-Sieg-Kreises hinsichtlich des vorhandenen Altstandortes sowie der damit 
einhergehenden Empfehlung zur Erstellung eines entsprechenden Gutachtens wird gefolgt. Dementsprechend 
wurden vor dem Hintergrund möglicher vorhandener Bodenbelastungen in den diesbezüglich festgesetzten 
Flächen B1 und B2 bauliche und sonstige Nutzungen auf Grundlage bedingender Festsetzungen ausgeschlossen. 
Damit sollen bodenbezogene bauliche Eingriffen sowie Bodenbewegungen jeder Art zum Zwecke der Realisierung 
der planungsrechtlichen Festsetzungen zunächst ausgeschlossen werden, bis durch eine*n Sachverständige*n 
eine orientierende Bodenuntersuchung in Anlehnung an § 3, Abs. 3 BundesBodenschutz- u. Altlastenverordnung 
(BBodSchV) gem. den Vorgaben des § 18 BBodSchG in Abstimmung mit dem Amt für Umwelt- und Naturschutz 
des Rhein-Sieg-Kreises durchgeführt sowie im Ergebnis der Nachweis über die Unbedenklichkeit des vorhandenen 
Bodenmaterials gemäß den gesetzlichen Anforderungen fachgutachterlich nachgewiesen oder die sich aus der 
Untersuchung ergebenden bodenbezogenen Maßnahmen zum Zwecke der Herstellung unbedenklicher 
Bodenverhältnisse gem. den gesetzlichen Anforderungen im festgesetzten räumlichen Bereich umgesetzt worden 
sind. Im Anschluss an den fachgutachterlichen Nachweis zur Unbedenklichkeit der Bodenverhältnisse im 
festgesetzten räumlichen Bereich ist dann auf Grundlage der hierdurch vorliegenden bodenbezogen gesundheitlich 
unbedenklichen Voraussetzungen die Umsetzung der planungsrechtlichen Festsetzungen zulässig. Den 
bauleitplanerischen Vorgaben zur Sicherung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse soll hierdurch Rechnung 
getragen werden. 
 
Zu: Räumliche Planung, Naturschutzprojekte, Hinweise zum Vogelschlag an Gebäuden und zu Lichtimmissionen 

Hinsichtlich der vom Rhein-Sieg-Kreis geäußerten Bedenken, dass die Artenschutzprüfung nicht gewährleistet, 
dass ein Verstoß gegen artenschutzrechtliche Verbotstatbestände ausgeschlossen werde, ist festzuhalten, dass 
die artenschutzrechtliche Prüfung im Nachgang der frühzeitigen Beteiligung überarbeitet und ergänzt wurde. In 
diesem Zusammenhang wurde das artenschutzrechtliche Maßnahmenkonzept erstellt (vgl. „Maßnahmenkonzept 
im Zusammenhang mit dem artenschutzrechtlichen Fachbeitrag zur Aufstellung des Bebauungsplans Rheinbach-
Oberdrees Nr. 11 „Bundesstraße, Mieler Straße, Landgraben“, Stadt Rheinbach““, Büro für Landschaftsplanung, 
Bertram Mestermann, Stand 11 / 2023. Dieses ist Bestandteil der Unterlagen zur vorliegenden Bauleitplanung. 
 
Aus dem Ergebnis der überarbeitenden und ergänzten artenschutzrechtlichen Prüfung geht hervor, dass eine 
artenschutzrechtliche Betroffenheit für gebüschbrütende Vogelarten im Plangebiet nicht vollständig 
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ausgeschlossen werden kann. Um für diese Arten eine Betroffenheit gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 
auszuschließen, sind demnach artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen erforderlich. Dementsprechend 
wurden gemäß den Vorgaben des vorgenannten artenschutzrechtlichen Maßnahmenkonzepts in Abstimmung mit 
der Unteren Naturschutzbehörde des Rhein-Sieg-Kreises die Ausgleichsmaßnahme „Entwicklungsfläche für den 
Bluthänfling“ als plangebietsexterne Ausgleichsmaßnahme A 1 sowie die Ausgleichsmaßnahme 
„Pflegmaßnahmen auf der Fläche am „Landgraben“ als plangebietsinterne Ausgleichsmaßnahme A2 festgesetzt. 
Um mögliche Betroffenheiten gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG auszuschließen, wurden diese Maßnahmen als 
CEF-Maßnahmen (continuous ecological functionality measures) festgesetzt. Damit soll sichergestellt werden, 
dass die Funktionsfähigkeit der vorgenannten Ausgleichsmaßnahmen vor dem Beginn von baulichen Eingriffen 
hergestellt wird.  
 
Um sämtliche artenschutzrechtlichen Konflikte gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG im Plangebiet zu vermeiden und so 
den artenschutzrechtlichen Vorgaben ausreichend Rechnung zu tragen, werden in Hinblick auf die geplanten 
Eingriffe innerhalb des Plangebiets darüber hinaus gemäß den Ergebnissen der vorgenannten 
artenschutzrechtlichen Prüfung die Vermeidungsmaßnahmen (V1 - V6) festgesetzt. Zusätzlich werden aus 
Gründen des allgemeinen Artenschutzes von Vögeln und Insekten im Sinne der Vermeidung des möglichen 
Eintretens von Verbotstatbeständen gemäß § 44 (1) Nr. 1 - 3 BNatSchG weitere Vermeidungsmaßnahmen 
festgesetzt. Demzufolge werden Maßnahmen gegen Vogelschlag als Vermeidungsmaßnahme V7 sowie aus 
Gründen des allgemeinen Artenschutzes wildlebender Tier- und Pflanzenarten vor Lichtimmissionen die 
Vermeidungsmaßnahme V8 zum Einsatz insekten- und fledermausfreundlicher Beleuchtungsmittel in die textlichen 
Festsetzungen des Bebauungsplans aufgenommen. Zudem wird über die vorgenannten Festsetzungen hinaus die 
Durchführung der in der LANUV-Info 42 (2018) „Künstliche Außenbeleuchtung“ für die Beleuchtung von 
Außenflächen, Gebäudevorplätzen und Parkplätzen aufgeführten Maßnahmen mittels der Aufnahme eines 
dahingehenden Hinweises im textlichen Bestandteil des Bebauungsplans empfohlen. 
 
Zu: Hinweis zu Ein- und Begrünung 

Dem Hinweis bezüglich der Begrünungsmaßnahmen von Neubaugebieten wird dahingehend gefolgt, dass im 
westlichen Bereich des Plangebiets größere zusammenhängende private Grundstücksflächen als Private 
Grünflächen (die derzeit teilweise versiegelt ist und entsprechend entsiegelt wird) überlagernd mit einer Fläche für 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft festgesetzt werden. 
Zudem werden umfangreiche Festsetzungen zur Begrünung und deren Erhalt in Form von Pflanzbindungen für 
Einzelbäume sowie der Neuanpflanzung von Bäumen, sowohl als Standortfestsetzung als auch als quotierte 
Festsetzung, bezogen auf die Flächen des festgesetzten Allgemeinen Wohngebiets (WA) getroffen. Darüber 
hinaus werden flächenhafte Pflanzgebote entlang der festgesetzten öffentlichen Verkehrsflächen sowie Vorgaben 
zur Begrünung der unbebauten Grundstücksflächen des Allgemeinen Wohngebiets (WA) außerhalb der nicht mit 
Wegen, oberirdischen Stellplätzen, Spielplätzen, Fahrradabstellanlagen sowie mit sonstigen baulichen Anlagen 
und Nebenanlagen in zulässiger Weise über- bzw. unterbauten Flächen, außerhalb der Flächen des flächenhaften 
Pflanzgebotes getroffen. Um die Realisierung der Begrünungsmaßnahmen sicherzustellen, ist im Zuge der 
Baugenehmigung zudem ein Bepflanzungsplan einzureichen. Auf Grundlage des Bepflanzungsplans als 
Bestandteil der Baugenehmigung sollen dann auch im Nachgang der Fertigstellung baulicher Anlagen 
bauordnungsrechtliche Prüf- und mögliche Nachforderungsvorgänge in Bezug auf die Inhalte des 
Bepflanzungsplans ermöglicht werden.  
 
Zu: Abfallwirtschaft 

Die Darstellungen werden berücksichtigt. In den Hinweisen zum Bebauungsplan wurden unter Punkt 2 Böden, 
Baugrund und Abbruchmaßnahmen die genannten Inhalte der Stellungnahme vollumfänglich mit aufgenommen.  
 

Zu: Verkehrssteuerung / Verkehrslenkung 

In Bezug auf die Darstellungen und Hinweise wird darauf hingewiesen, dass die im städtebaulichen Konzept als 
Bestandteil der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange dargestellten 
Erschließungs- und Stellplatzflächen innerhalb der privaten Grundstücksflächen im Rahmen der vorliegenden 
Bauleitplanung nicht als öffentliche Verkehrsflächen festgesetzt werden. Insofern handelt es sich hierbei um eine 
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privatrechtliche Erschließung innerhalb privater Grundstücksflächen. Die Darstellungen und Hinweise können 
daher lediglich zur Kenntnis genommen werden. Die Prüfung der im Nachgang des Bauleitplanverfahrens 
einzureichender Baugenehmigungsunterlagen obliegt der Baugenehmigungsbehörde der Stadt Rheinbach. 
Unabhängig davon wird die verkehrliche Erschließung der privaten Grundstücksflächen des Plangebietes über die 
Anbindung an die Kreisstraße K 61 (Mieler Straße) in Form einer zulässigen Zu- und Ausfahrt und unter Ausschluss 
weiterer Zu- und Ausfahrten auf planungsrechtlicher Ebene gesichert. Es wird weiterhin und unabhängig von den 
vorgebrachten Stellungnahmen darauf hingewiesen, dass auf Grundlage der vorliegenden Bauleitplanung eine 
ordnungsgemäße Entsorgung des häuslichen Abfalls ohne Beeinträchtigung des fließenden Verkehrs auf den 
öffentlichen Straßenverkehrsflächen im Zuge von Beladungsvorgängen der Entsorgungsfahrzeuge auf Grundlage 
einer auf den privaten Grundstücksflächen vorgesehenen Wendeanlage gewährleistet wird. Die diesbezügliche 
Zustimmung des zuständigen Entsorgungsunternehmens liegt dem Plangeber mit Schreiben vom 08.06.2023 vor.  
 
Zu: Kreisstraßenbau 

In Bezug auf die in der Stellungnahme angeregte Sicherstellung einer sicheren Ein- und Ausfahrt ist anzumerken, 
dass im Zuge der Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplans, Fassung zum Offenlagebeschluss, eine 
Verkehrsuntersuchung erstellt wurde (vgl. Verkehrsuntersuchung zum Bebauungsplan Nr. 11 in Rheinbach, Brilon 
Bonzio Weiser Ingenieurgesellschaft für Verkehrswesen GmbH, Stand 12 / 2023), in welcher neben der Erhebung 
und Bewertung der Kfz-verkehrsbezogenen Bestandssituation sowie der Kfz-verkehrsbezogenen Prognose und 
Bewertung des zukünftigen Verkehrsaufkommens unter Berücksichtigung der verkehrlichen Auswirkungen der 
vorliegenden Planung dieses Bebauungsplans auch eine Untersuchung zur Lage der geplanten Ein- und Ausfahrt 
der privaten Grundstücksflächen auf die öffentlichen Verkehrsflächen der Kreisstraße K 61 (Mieler Straße) und 
deren verkehrliche Auswirkungen erfolgte. Hierzu wurden neben der im städtebaulichen Konzept, Stand frühzeitige 
Beteiligung zum Bebauungsplan, geplanten Ein- und Ausfahrt eine alternative Ein- und Ausfahrt mit untersucht. 
Die Ergebnisse sind der v. g. Verkehrsuntersuchung zu entnehmen. Aus dem Ergebnis des weiteren planerischen 
Abwägungsprozesses heraus soll hierbei die ursprünglich geplante Lage der Ein- und Ausfahrt beibehalten werden. 
Auf Grundlage der getroffenen Festsetzungen wurde in Folge dessen die Lage der Ein- und Ausfahrt entsprechend 
definiert bzw. weitere Zufahrtsmöglichkeiten ausgeschlossen.  
 
Aus den Ergebnissen der Verkehrsuntersuchung geht zudem hervor, dass in Hinblick auf die geplante verkehrliche 
Anbindung der Nutzungen innerhalb des geplanten Allgemeinen Wohngebiets (WA) die Einrichtung eines 
Linksabbiegestreifens innerhalb der Flächen der Kreisstraße K 61 vorgesehen werden sollte (vgl. Anlage 6.3 der 
Verkehrsuntersuchung). Die Anlage dieses Linksabbiegestreifens bzw. des Aufstellbereichs wäre aufgrund der 
geringen Verkehrsbelastungen im Bereich der Kreisstraße sowie aufgrund der geringen Anzahl von ein- und 
abbiegenden Kfz gemäß den Vorgaben der RASt 06 grundsätzlich nicht erforderlich, sollte jedoch aus Gründen 
der potenziellen Überstauung der derzeit vorgesehenen Zufahrt vor dem Hintergrund der räumlichen Nähe zum 
Knotenpunkt Bundesstraße B 266 / Mieler Straße (K 61) / Oberdreeser Straße dennoch weiterverfolgt werden. 
 
Im Zusammenhang mit den weiteren Ergebnissen der vorgenannten Verkehrsuntersuchung wurde im Nachgang 
zusätzlich eine verkehrstechnische Vorplanung für eine mögliche Umgestaltung des Knotenpunktes Bundesstraße 
B 266 / Mieler Straße (K 61) / Oberdreeser Straße einschließlich der Implementierung des v. g. 
Linksabbiegestreifens im Bereich der Kreisstraße K 61 erstellt. Diese Vorplanung bildete hierbei u.a. auch die 
Grundlage für die Festsetzung zusätzlicher öffentlicher Verkehrsflächen, die im Zuge einer möglichen 
Umgestaltung des Knotenpunktes sowie im Falle der Einrichtung des Linksabbiegestreifens auf der Kreisstraße K 
61 mit herangezogen werden können. In diesem Zusammenhang wird jedoch darauf hingewiesen, dass 
insbesondere die verkehrliche Umgestaltung des Knotenpunktes nicht im direkten sachlichen Zusammenhang mit 
der vorliegenden Bauleitplanung steht. Diese wird vom Plangeber demzufolge lediglich als Prüfung zur Machbarkeit 
sowie dem Planverfahren als zeitlich nachgelagert eingestuft. In Bezug auf die Möglichkeit der Herstellung des 
empfohlenen Linksabbiegestreifens im Bereich der Kreisstraße K 61 ist der Rhein-Sieg-Kreis als zuständiger 
Straßenbaulastträger im weiteren Verfahren mit einzubeziehen.  

Weiterhin wurden gemäß den Ergebnissen der Verkehrsuntersuchung, hier: Eintragung von Sichtfeldern (vgl. 
Anlagen 6.2 und 6.4 der Verkehrsuntersuchung) zudem planungsrechtliche Festsetzungen getroffen, die im 
Bereich der straßenbegleitend festgesetzten Pflanzgebotsflächen (pfg 1) Bepflanzungen mit einer bereits 
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begrenzten Wuchshöhe vorsehen, die in Summe auf eine Höhe von max. 0,80 m zu begrenzen sind. Da sich die 
in der Verkehrsuntersuchung eingetragenen Sichtfelder nahezu vollständig auf die festgesetzten 
Pflanzgebotsflächen erstrecken, deren Festsetzungen die Wahrung ausreichender Sichtbeziehungen im Zuge von 
Ein- und Ausfahrtvorgängen auf bzw. von den öffentlichen Verkehrsflächen der Kreisstraße K 61 dauerhaft sichern 
sollen, wurde von der Aufnahme der angemerkten Sichtdreiecke in den zeichnerischen Bestandteil des 
Bebauungsplans abgesehen. Für die von den Sichtfeldern teilweise beaufschlagten Grundstücksflächen des Flst. 
Nr. 159, Flur 4, Gemarkung Rheinbach, welche sich in öffentlichem Eigentum befinden, ist durch entsprechende 
verkehrsrechtliche Anordnung außerhalb dieses Planverfahrens die Wahrung ausreichender Sichtbeziehungen 
möglich.   
 
Im Zuge der Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplans wurden zudem die auf die geplanten Nutzungen im 
Plangebiet einwirkenden Lärmimmissionen als auch die durch die geplanten Nutzungen sich auf die umgebenden 
schutzbedürftigen Nutzungen auswirkenden Lärmemissionen im Rahmen einer schalltechnischen Untersuchung 
fachgutacherlich untersucht (vgl. Schalltechnische Untersuchung zu den Lärmemissionen und -immissionen im 
Rahmen des Bebauungsplans Rheinbach Nr. 11 "Bundesstraße – Mieler Straße/Landgraben" in 53359 Rheinbach 
– Oberdrees, Büro für Schallschutz Michael Mück, Stand: 09 / 2023). Aus dem Ergebnis der v. g. Untersuchung 
ging die Notwendigkeit zur Festsetzung passiver Schallschutzmaßnahmen auf Grundlage des § 9 (1) Nr. 24 
Baugesetzbuch hervor. Die Darstellungen in Bezug auf die Nichtgeltendmachung von Ansprüchen auf aktiven 
und/oder passiven Lärmschutz werden dementsprechend zur Kenntnis genommen. Die möglichen planbedingten 
Umwelteinwirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit werden in der Begründung zum Bebauungsplan, 
Fassung zum Offenlagebeschluss, im Abschnitt 4.2 erläutert. 
 
Zu: Erneuerbare Energien 

Die Darstellungen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
Die Anregungen, Empfehlungen und sonstigen Darstellungen gemäß der mit Schreiben vom 03.06.2022 
eingegangenen Stellungnahme B 1.01a und der mit Schreiben vom 21.06.2022 eingegangenen 
Stellungnahme B 1.01b des Rhein-Sieg-Kreises, Referat Wirtschaftsförderung und Strategische 
Kreisentwicklung, werden wie folgt in den Unterlagen zum Bebauungsplan, Stand Offenlagebeschluss, 
berücksichtigt:  
 
Der seitens des Rhein-Sieg-Kreises empfohlenen Sicherung der Begrünungsmaßnahmen, die in dem den 
Unterlagen zur frühzeitigen Behördenbeteiligung beigefügten Erläuterungsbericht zur geplanten 
Baumaßnahme genannt wurden, wurde durch die Aufnahme diesbezüglicher Festsetzungen gefolgt. Die 
Hinweise bezüglich des Gewässerrandstreifens werden zur Kenntnis genommen. Die Flächen im 
Nahbereich des sog. „Landgrabens“, hier 10 m grenzparallel zum „Landgraben“, wurden im Entwurf des 
Bebauungsplans Rheinbach Oberdrees Nr. 11 „Bundesstraße, Mieler Straße, Landgraben“, Stand: 
Offenlagebeschluss, in Summe als Flächen private Grünflächen sowie gleichfalls als Flächen für 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft festgesetzt. Bauliche 
Eingriffe und Befestigungen innerhalb dieser Flächen werden auf planungsrechtlicher Ebene 
ausgeschlossen. Festsetzungen zur Realisierung von Verwallungen wurden nicht getroffen. Zudem werden 
im Rahmen der getroffenen Festsetzungen, außerhalb der Zulässigkeit von Flächen für Aufschüttungen, 
Abgrabungen und Stützfundamente von Bordsteinen, soweit sie zur Herstellung der öffentlichen 
Verkehrsflächen erforderlich sind, keine expliziten Vorgaben zu Geländeaufschüttungen oder 
Geländeabgrabungen festgesetzt, da sich auf planungsrechtlicher Ebene hierfür kein Erfordernis ergibt 
Der Anregung hinsichtlich der Berücksichtigung des im Plangebiet vorhandenen Altstandortes wird durch 
eine bedingende Festsetzung, die an einen fachgutachterlichen Unbedenklichkeitsnachweis geknüpft ist, 
Rechnung getragen. Der Anregung in Bezug auf die Überarbeitung der Artenschutzprüfung wurde durch 
die Ergänzung der Artenschutzprüfung einschließlich der entsprechenden Maßnahmen sowie der 
zusätzlichen Erarbeitung eines Maßnahmenkonzeptes Rechnung getragen. Die Hinweise bezüglich der 
Abfallwirtschaft wurden durch die Aufnahme eines entsprechenden Hinweises im Abschnitt C, Hinweise, 
Punkt 2 Böden, Baugrund und Abbruchmaßnahmen vollumfänglich berücksichtigt. Die Hinweise bezüglich 
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von Maßnahmen zur Vermeidung von Vogelschlag, der Berücksichtigung von Maßnahmen zur Vermeidung 
von Beeinträchtigungen durch Lichtemissionen sowie die Hinweise zu Begrünungen werden durch die 
Aufnahme entsprechender Festsetzungen sowie eines zusätzlichen Hinweises im textlichen Bestandteil 
des Bebauungsplans mitberücksichtigt. Die Darstellungen und Hinweise bezüglich der Verkehrssteuerung 
/ Verkehrslenkung können aufgrund der Tatsache, dass es sich hierbei um private Erschließungsflächen 
handelt, lediglich zur Kenntnis genommen werden. Die dahingehende Prüfung der im Nachgang des 
Bauleitplanverfahrens einzureichenden Baugenehmigungsunterlagen erfolgt durch die 
Baugenehmigungsbehörde der Stadt Rheinbach. 
 
Der von Seiten der Abteilung Kreisstraßenbau vorgebrachten Darstellung zur Sicherstellung einer sicheren 
Ein- und Ausfahrt wird auf Grundlage der getroffenen Festsetzungen gefolgt. Die Lage der Ein- und 
Ausfahrt wird hierbei entsprechend definiert bzw. werden weitere Zufahrtsmöglichkeiten ausgeschlossen. 
In Bezug auf die Möglichkeit der Herstellung des in der Verkehrsuntersuchung empfohlenen 
Linksabbiegestreifens im Bereich der Kreisstraße K 61 wird der Rhein-Sieg-Kreis als zuständiger 
Straßenbaulastträger im weiteren Verfahren mit einbezogen. Von der Aufnahme der angemerkten 
Sichtdreiecke in den zeichnerischen Bestandteil des Bebauungsplans wurde abgesehen. Gleichwohl wird 
auf Grundlage der getroffenen Festsetzungen und der Möglichkeit verkehrsrechtlicher Anordnungen die 
Herstellung der notwendigen Sichtbeziehungen gewährleistet. Die Darstellungen in Bezug auf die 
Nichtgeltendmachung von Ansprüchen auf aktiven und/oder passiven Lärmschutz werden zur Kenntnis 
genommen. Die Darstellungen und Hinweise zu den Erneuerbaren Energien werden zur Kenntnis 
genommen. 
 
Die sonstigen Anregungen, Empfehlungen und Darstellungen der mit Schreiben vom 03.06.2022 
eingegangenen Stellungnahme B 1.01a und der mit Schreiben vom 21.06.2022 eingegangenen 
Stellungnahme B 1.01b des Rhein-Sieg-Kreises, Referat Wirtschaftsförderung und Strategische 
Kreisentwicklung werden zur Kenntnis genommen. 
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B 1.02 Einzelhandelsverband Bonn-Rhein-Sieg-Euskirchen e.V. Am Hof 26a, 53113 Bonn  
Hier: Schreiben vom 02.05.2022 

 

Beschlussentwurf zu B 1.02: 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 02.05.22 eingegangene Stellungnahme 
B 1.02 wie folgt zu entscheiden: 
 
Von Seiten des Einzelhandelsverbandes Bonn – Rhein-Sieg – Euskirchen e.V. werden gegen den 
Bebauungsplan Rheinbach Oberdrees Nr. 11 „Bundesstraße, Mieler Straße, Landgraben“, Stand: frühzeitige 
Beteiligung zum Bebauungsplanverfahren, keine Bedenken vorgebracht. 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Über die mit Schreiben vom 02.05.2022 eingegangene 
Stellungnahme B1.02 des Einzelhandelsverbandes Bonn - Rhein-Sieg - Euskirchen e.V. ist keine 
Beschlussfassung erforderlich. 
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B 1.03 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, 

Fontainengraben 200, 53123 Bonn 

Hier: Schreiben vom 12.05.2022                                                                          
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Beschlussentwurf zu B 1.03: 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 12.05.2022 eingegangene Stellungnahme 
B 1.03 wie folgt zu entscheiden: 
 
Die Belange des Bundesamtes für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr werden durch 
die Ziele der Bauleitplanung zum Bebauungsplan Rheinbach Oberdrees Nr. 11 „Bundesstraße, Mieler Straße, 
Landgraben“, Stand: frühzeitige Beteiligung zum Bebauungsplanverfahren, berührt, jedoch nicht beeinträchtigt. 
Wesentliche planungsrechtliche Veränderungen der Planungsinhalte im Nachgang der frühzeitigen Beteiligung 
zum Planverfahren sind derzeit nicht vorgesehen. Das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und 
Dienstleistungen der Bundeswehr wird jedoch im Zuge der förmlichen Beteiligung der Behörden und der sonstigen 
Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB am Planverfahren weiterhin mit beteiligt. Von Seiten der Stadt 
Rheinbach wird darauf hingewiesen, dass Veränderungen von rechtlichen Rahmenbedingungen grundsätzlich 
außerhalb der Steuerungsmöglichkeiten der Kommune einzuordnen sind. Sollte der für das Bauleitplanverfahren 
maßgebliche Rechtsrahmen in diesem Zusammenhang eine Veränderung erfahren, so werden die Auswirkungen 
verwaltungsseitig geprüft und die betroffenen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie die 
Öffentlichkeit ggf. erneut am Planverfahren beteiligt. Die Hinweise bezüglich möglicher Lärm- und 
Abgasimmissionen sowie des Ausschlusses von Ersatzansprüchen gegen die Bundeswehr im Zuge der 
Planverwirklichung werden zur Kenntnis genommen.  
 
Das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr wird im Zuge der 
förmlichen Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB 
weiterhin am Planverfahren beteiligt. Die sonstigen Darstellungen und Hinweise der mit Schreiben vom, 
12.05.2022 eingegangene Stellungnahme B 1.03 des Bundesamtes für Infrastruktur, Umweltschutz und 
Dienstleistungen der Bundeswehr werden zur Kenntnis genommen. 
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B 1.04  Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Köln, Flughafenstraße 1 (Gebäude 3), 51147 Köln 

Hier: Schreiben vom 20.05.2022 
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Betreff:         Stadt Rheinbach  - Prüfung Bebauungsplanung;  
hier:                 1. Dreeser Weg - Aachener Straße 2. Bundesstraße, Mieler Straße, Landgraben  

 

Anlagen:        -2-  

 

Termin:         03.06.2022  

 

 

Sehr geehrter Herr Brandscheid,  

 

nachstehende Anschreiben der Stadt Rheinbach mit Bitte um weitere Bearbeitung.  
Die Stadt Rheinbach bittet darum, Aufschluss über von uns beabsichtigte oder bereits eingeleitete 

Planungen und sonstigen Maßnahmen sowie  
deren zeitliche Abwicklung zu geben, die für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung des 

Gebietes bedeutsam sein können.  
Bei den fraglichen Gebiete handelt es sich um:  

 Dreeser Weg - Aachener Straße  
 Mieler Straße, Landgraben 

Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrag 

 

Rauser  

 

Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Bonn  

 
BwDLZ Bonn Facility Management  

Fontainengraben 150, 53123 Bonn  
Tel +49 (0)228 - 5504 - 5900         Fax 0228 - 5504 - 5805  

BwDLZ Bonn Facility Management  

                                                            ROAR Klaus Apel                  RAR Guido Herweg  

                                                                  BerLtr FM                             Leitung ZFM  

                                                     FspNBw: 90-3402-5900           FspNBw: 90-3402-5901  

 

 

 

 

 

mailto:bwdlzbonnfacilitymanagement@bundeswehr.org
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----- Weitergeleitet von Marcel Rauser/BMVg/BUND/DE am 03.05.2022 10:46 -----  

 

Von:        BwDLZ Köln Kaufm u Infra GM/BMVg/BUND/DE  

An:        BwDLZ Bonn Facility Management/BMVg/BUND/DE@KVLNBW  

Datum:        02.05.2022 14:46  

Betreff:        Stadt Rheinbach  - Prüfung Bebauungsplanung; 

hier: 1. Dreeser Weg - Aachener Straße 2. Bundesstraße, Mieler Straße, Landgraben  

Gesendet von:        Robert Rittner  

BwDLZ Köln KGM                                                                Köln, der 02.05.2022  

Az.: ohne  

 

 

Verteiler:        siehe oben  

 

Betr.:        siehe oben  

 

Bez.:        1. Stadt Rheinbach  - Prüfung Bebauungsplanung Dreeser Weg - Aachener Straße  

        2. Stadt Rheinbach  - Prüfung Bebauungsplanung Bundesstraße, Mieler Straße, Landgraben  

 

T:        03.06.2022  

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

die o.g. Schreiben der Stadt Rheinbach übersende ich zuständigkeitshalber vorab per Mail. Original folgt per Post. 

Abgabenachricht wurde erteilt.  

 

Mit freundlichen Grüßen  

Im Auftrag  

Rittner  

 

Anlagen:  

 

 
 

Beschlussentwurf zu B 1.04: 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 20.05.2022 eingegangene Stellungnahme 
B 1.04 wie folgt zu entscheiden: 
 
Die Belange des Bundeswehr-Dienstleitungszentrums Köln sind durch die Ziele der Bauleitplanung zum 
Bebauungsplan Rheinbach Oberdrees Nr. 11 „Bundesstraße, Mieler Straße, Landgraben“, Stand: frühzeitige 
Beteiligung zum Bebauungsplanverfahren, nicht betroffen.  
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Über die mit Schreiben vom 20.05.2022 eingegangene 
Stellungnahme B1.04 des Bundeswehr-Dienstleitungszentrums Köln ist keine Beschlussfassung 
erforderlich.  



Anregungen der Öffentlichkeit sowie der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange  
gem. §§ 3 (1) und 4 (1) BauGB  
Bebauungsplan Rheinbach-Oberdrees Nr. 11 „Bundesstraße, Mieler Straße, Landgraben“ 

 

 
Seite 48 von 109 

 

B 1.05 Amprion GmbH, Asset Management, Bestandssicherung Leitung, Robert-Schuman-

Straße 7, 44263 Dortmund 

Hier: Schreiben vom 02.05.2022 

 

 

 

Beschlussentwurf zu B 1.05: 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 02.05.2022 eingegangene Stellungnahme 
B 1.06 wie folgt zu entscheiden: 
 
Die Belange der Amprion GmbH sind durch die Ziele der Bauleitplanung zum Bebauungsplan Rheinbach 
Oberdrees Nr. 11 „Bundesstraße, Mieler Straße, Landgraben“, Stand: frühzeitige Beteiligung zum 
Bebauungsplanverfahren, nicht betroffen. Die weiteren Versorgungsträger wurden im Zuge des 
Bauleitplanverfahrens mit beteiligt. 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Über die mit Schreiben vom 02.05.2022 eingegangene 
Stellungnahme B1.05 der Amprion GmbH ist keine Beschlussfassung erforderlich. 
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B 1.06 Bundesnetzagentur, Referat 226, Fehrbelliner Platz 3, 10707 Berlin 

Hier: Schreiben vom 28.04.2022 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
hiermit bestätigen wir Ihnen den Eingang Ihrer E-Mail. Sie wird an den zuständigen Fachbereich weitergeleitet 
und bearbeitet. 
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte 
*          für Anfragen von Bauanträgen zur Abfrage von Richtfunkstrecken der Betreiber an  
            Frau Walz-Giebe (030/22480-509) 
*          für Richtfunk an Frau Kulb  (030/22480-414) 
*          für Flugfunkzeugnisprüfungen an Herrn Balczerowski (030/22480-410) 
*          für Flug-, Navigations- und Ortungsfunk an Herrn Eckert (030/22480-364) 
*          für 5G-Campusnetze an Herrn Jacob (030/22480-593) 
*          für alle weiteren Fragen an Herrn Heutmann (030/22480-360) 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Bundesnetzagentur 
Referat 226 
Fehrbelliner Platz 3 
10707 Berlin 
226.postfach@bnetza.de <mailto:226.postfach@bnetza.de>  
 
Datenschutzhinweis: 
Der Schutz Ihrer Daten ist uns wichtig. Nähere Informationen zum Umgang mit personenbezogenen Daten in der 
BNetzA können Sie der Datenschutzerklärung auf 
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Service/Datenschutz/Datenschutz_node.html 
entnehmen. 
 
Von: Phiesel, Annette <Annette.Phiesel@stadt-rheinbach.de>  

Gesendet: Donnerstag, 28. April 2022 12:08 

An: 226-Postfach <226.Postfach@BNetzA.de> 

Cc: Kunze, Lars <Lars.Kunze@stadt-rheinbach.de> 

Betreff: frühz. Behördenbeteiligung_B-Plan Rhb.-Oberdrees Nr. 11 "Bundesstraße, Mieler Straße, Landgraben" 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

als Anlage übersende ich Ihnen das Beteiligungsschreiben gem. § 4 (1) BauGB zum Bebauungsplan 
Rheinbach-Oberdrees Nr. 11 „Bundesstraße, Mieler Straße, Landgraben“ mit der Bitte um Abgabe 
einer Stellungnahme.  

 

Beschlussentwurf zu B 1.06: 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 28.04.2022 eingegangene 
Eingangsbestätigung B 1.06 wie folgt zu entscheiden:  
 
Das eingegangene Schreiben der Bundesnetzagentur umfasst lediglich eine Eingangsbestätigung bzw. Information 
über die Weiterleitung an den zuständigen Fachbereich. Im weiteren Beteiligungszeitraum ging jedoch keine 
Stellungnahme der Bundesnetzagentur ein, aus denen mögliche Anregungen zum oder Einwände gegen die Ziele 
der Bauleitplanung zum Bebauungsplan Rheinbach Oberdrees Nr. 11 „Bundesstraße, Mieler Straße, Landgraben“, 
Stand: frühzeitige Beteiligung zum Bebauungsplanverfahren, hervorgehen könnten. Um der Bundesnetzagentur 
dennoch im Zuge des Planverfahrens die Möglichkeit zur Abgabe einer Stellungnahme zu ermöglichen, soll die 
Behörde im Zuge der förmlichen Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 
4 (2) BauGB weiterhin am Planverfahren mit beteiligt werden.  
 
Die Bundesnetzagentur wird im Zuge der förmlichen Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB weiterhin am Planverfahren beteiligt. Die mit Schreiben vom 
28.04.2022 eingegangene Eingangsbestätigung des Beteiligungsschreibens der Bundesnetzagentur wird 
zur Kenntnis genommen.  

mailto:226.postfach@bnetza.de
mailto:226.postfach@bnetza.de
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Service/Datenschutz/Datenschutz_node.html
mailto:Annette.Phiesel@stadt-rheinbach.de
mailto:226.Postfach@BNetzA.de
mailto:Lars.Kunze@stadt-rheinbach.de
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B 1.07 RMR Rhein-Main-Rohrleitungstransportgesellschaft m.b.H. Godorfer Hauptstraße 186, 

50997 Köln 

Hier: Schreiben vom 03.05.2022 
 

Von: Göttinger Thomas TGO <goettinger@rmr-gmbh.de>  

Gesendet: Dienstag, 3. Mai 2022 10:42 

An: Kunze, Lars <Lars.Kunze@stadt-rheinbach.de> 

Betreff: Stadt Rheinbach - B-Plan Nr. 11 "Bundesstraße, Mieler Straße, Landgraben" - RMR Aktenzeichen: 22000215 

 

Rhein-Main-Rohrleitungstransportgesellschaft m. b. H. 

Godorfer Hauptstraße 186, D-50997 Köln 

Mainline Verwaltungs-GmbH 

Tiefer 5, D-28195 Bremen 

RMR Aktenzeichen: 22000215 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

von der vorgenannten Maßnahme werden weder vorhandene Anlagen noch laufende bzw. vorhersehbare Planungen der 

RMR-GmbH sowie der Mainline Verwaltungs-GmbH betroffen. 

Falls für Ihre Maßnahme ein Ausgleich für den Eingriff in Natur und Landschaft gefordert wird, muss sichergestellt sein, dass 

diese nicht im Schutzstreifen unserer Leitungen stattfindet. 

Sollten diese Ausgleichsmaßnahmen vorgenommen werden, bitten wir um erneute Beteiligung. 

Mit freundlichen Grüßen 

mailto:goettinger@rmr-gmbh.de
mailto:Lars.Kunze@stadt-rheinbach.de
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Beschlussentwurf zu B 1.07: 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 03.05.2022 eingegangene Stellungnahme 
B 1.07 wie folgt zu entscheiden: 
 
Die Anlagen sowie die vorhersehbaren Planungen des Unternehmens sind durch Ziele der Bauleitplanung zum 
Bebauungsplan Rheinbach Oberdrees Nr. 11 „Bundesstraße, Mieler Straße, Landgraben“, Stand: frühzeitige 
Beteiligung zum Bebauungsplanverfahren, nicht betroffen. Im Zuge dieses Bebauungsplanverfahren liegt ein 
artenschutzrechtliches Ausgleichserfordernis vor. Aus diesem Grund wurde der Geltungsbereich des 
Bebauungsplans nach Westen bis zur Grenze entlang des sog. „Landgrabens“ erweitert. Zudem wurden 
plangebietsexterne Ausgleichflächen erforderlich. Auf diesen beiden Flächen werden konkrete Maßnahmen für den 
artenschutzrechtlichen Ausgleich vorgesehen. Sowohl die Verortung dieser beiden Flächen als auch die 
entsprechenden Maßnahmen sind den Unterlagen zum Offenlagebeschluss zu entnehmen. Die RMR Rhein-Main-
Rohrleitungstransportgesellschaft mbH wird im Rahmen der Beteiligung der Behörden gem. § 4 Abs. 2 BauGB mit 
den entsprechenden Unterlagen weiterhin beteiligt.  
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Über die mit Schreiben vom 03.05.2022 eingegangene 
Stellungnahme B 1.07 der RMR Rhein-Main-Rohrleitungstransportgesellschaft mbH ist keine 
Beschlussfassung erforderlich. Die RMR Rhein-Main-Rohrleitungstransportgesellschaft mbH wird im Zuge 
der förmlichen Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB 
weiterhin am Planverfahren beteiligt.  
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B 1.08 AIRDATA AG, Dieselstraße 18, 70771 Leinfelden-Echterdingen 

Hier: Schreiben vom 03.05.2022 

 

-----Ursprüngliche Nachricht----- 
Von: Kerstin Dessecker <Dessecker@airdata.ag>  
Gesendet: Dienstag, 3. Mai 2022 10:26 
An: Kunze, Lars <Lars.Kunze@stadt-rheinbach.de> 
Betreff: Bebauungsplan Rheinbach-Oberdrees Nr. 11 "Bundesstr, Mieler Str, Landgraben" 

 
Sehr geehrter Herr Kunze, 
 
wir nehmen Bezug auf Ihr Schreiben vom 28.04.2022 und möchten Ihnen mitteilen, dass von unserer Seite 
keine Richtfunkstecken in dem angegebenen Bereich betrieben werden oder geplant sind. 
 
Wir bitten Sie daher von weiteren Informationsschreiben an uns abzusehen.  
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
AIRDATA AG 
 
i. A. Kerstin Dessecker 
- Administration -  
 
 
--- 
AIRDATA AG | Dieselstr. 18 | 70771 Leinfelden-Echterdingen | Germany 
E: dessecker@airdata.ag | T: +49 711 96438-133 | F: +49 711 96438-444 | W: www.airdata.ag 
Vorstand: Christian M. Irmler, Thomas Katz | Vorsitzender des Aufsichtsrates: Bernhard Müller Amtsgericht 
Stuttgart, HRB 21855 | USt.-IdNr. DE 214204974 | WEEE-Reg. DE 82459717 

 

Beschlussentwurf zu B 1.08: 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 03.05.2022 eingegangene Stellungnahme B 
1.08 wie folgt zu entscheiden: 
 
Von Seiten des Unternehmens werden im Geltungsbereich des Bebauungsplans Rheinbach Oberdrees Nr. 11 
„Bundesstraße, Mieler Straße, Landgraben“, bezogen auf den Stand zur der frühzeitigen Beteiligung der Behörden 
und der sonstigen Träger öffentlicher Belange, keine Richtfunkstrecken betrieben oder geplant. Auf Grundlage 
dessen wird seitens des Unternehmens darum gebeten, dass das Unternehmen im Zuge von Beteiligungen der 
Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange zum vorliegenden Planverfahren nicht mehr weiter 
beteiligt wird. Da der Geltungsbereich des Bebauungsplans im Zuge des weiteren Planverfahrens jedoch eine 
räumliche Erweiterung erfuhr und zusätzlich die Implementierung plangebietsexterner artenschutzrechtlicher 
Maßnahmen auf weiteren Flächen erforderlich wurde, stehen diese Flächen daher im sachlichen Zusammenhang 
mit der vorliegenden Bauleitplanung. Daher ist aus verfahrensrechtlichen Gründen eine weitere Beteiligung des 
Unternehmens im Zuge der förmlichen Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gem. § 4 (2) BauGB erforderlich.  
 
Das Unternehmen wird auf Grundlage des erweiterten Geltungsbereiches des Bebauungsplans und der 
Festsetzung plangebietsexterner Ausgleichsmaßnahmen aus verfahrensrechtlichen Gründen im Zuge der 
förmlichen Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB 
weiter am Verfahren beteiligt. Die sonstigen Darstellungen der mit Schreiben vom 03.05.2022 
eingegangenen Stellungnahme B1.08 der AIRDATA AG werden zur Kenntnis genommen. 

mailto:Dessecker@airdata.ag
mailto:Lars.Kunze@stadt-rheinbach.de
mailto:dessecker@airdata.ag
http://www.airdata.ag/
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B 1.09 Bezirksregierung Düsseldorf, Mündelheimer Weg 51, 40472 Düsseldorf 

Hier: Schreiben vom 26.03.2014 
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Beschlussentwurf zu B 1.09: 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 26.03.2014 eingegangene Stellungnahme 
B 1.09 wie folgt zu entscheiden: 
 
Die Hinweise auf das Vorgehen bei Kampfmittelfunden sowie auf die empfohlene Sicherheitsdetektion im Vorfeld 
von Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen wie Rammarbeiten, Pfahlgründungen, Verbauarbeiten 
etc. wurden im textlichen Bestandteil des Bebauungsplanentwurfs im Abschnitt C, Hinweise, Punkt 5, Kampfmittel 
mit aufgenommen. Zudem wurde auf das Merkblatt für Baugrundeingriffe und das anzugebende Aktenzeichen 
verwiesen. 
 
Die Hinweise der mit Schreiben vom 26.03.2014 eingegangenen Stellungnahme B 1.09 der Bezirksregierung 
Düsseldorf, Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) werden insofern berücksichtigt, als dass diese im 
textlichen Bestandteil des Bebauungsplanentwurfs im Abschnitt C, Hinweise, Punkt 5, Kampfmittel 
aufgenommen werden. Die sonstigen Darstellungen der mit Schreiben vom 26.03.2014 eingegangenen 
Stellungnahme B 1.09 der Bezirksregierung Düsseldorf, Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) werden zur 
Kenntnis genommen.  
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B 1.10 ALIZ GmbH & Co.KG, Mathildenstraße 35, 40239 Düsseldorf 

Hier: Schreiben vom 04.05.2022 

 

Von: slohmann@aliz.de <slohmann@aliz.de>  

Gesendet: Mittwoch, 4. Mai 2022 13:34 

An: Kunze, Lars <Lars.Kunze@stadt-rheinbach.de> 

Betreff: WG: Schreiben v. 28.04.22- Ihr Zeichen 61 26 01/76 

Sehr geehrter Herr Kunze, 

wir bedanken uns für Ihr Schreiben zur Beteiligung der sonstigen Träger öffentlicher Belange. 

Jedoch fällt der Bebauungsplan Rheinbach Nr. 76 und Rheinbach-Oberdrees Nr. 11 nicht in unsere 

Zuständigkeit. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
i.A. 
Stephanie Lohmann 
ALIZ GmbH & Co. KG 
Mathildenstraße 35 
40239 Düsseldorf 
Telefon: 0211-61686112 
Telefax: 0211-61686116  
Internet: www.aliz.de 

 

Beschlussentwurf zu B 1.10: 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 04.05.2022 eingegangene Stellungnahme 
B 1.10 wie folgt zu entscheiden: 
 
Von der ALIZ GmbH & Co. KG wird vorgebracht, dass der Bebauungsplan Rheinbach Oberdrees Nr. 11 
„Bundesstraße, Mieler Straße, Landgraben“, nicht in die Zuständigkeit des Unternehmens fällt. Von Seiten des 
Plangebers kann daher davon ausgegangen, dass die Belange des Unternehmens von den Zielen und Zwecken 
der in Rede stehenden Bauleitplanung nicht betroffen sind. Das Unternehmen soll daher im Zuge der förmlichen 
Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB nicht weiter am 
Planverfahren mit beteiligt werden.  
 
Die ALIZ GmbH & Co. KG wird im Zuge der förmlichen Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB nicht weiter am Planverfahren beteiligt. Die Darstellungen der mit 
Schreiben vom 04.05.2022 eingegangenen Stellungnahme B 1.10 der ALIZ GmbH & Co. KG werden zur 
Kenntnis genommen. 
  

mailto:slohmann@aliz.de
mailto:slohmann@aliz.de
mailto:Lars.Kunze@stadt-rheinbach.de
http://www.aliz.de/
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B 1.11 Bezirksregierung Köln, Dezernat 33 Ländliche Entwicklung, Bodenordnung, 50606 Köln 

Hier: Schreiben vom 04.05.2022 

 

-----Ursprüngliche Nachricht----- 
Von: Frauenrath, Sandra <sandra.frauenrath@bezreg-koeln.nrw.de>  
Gesendet: Mittwoch, 4. Mai 2022 07:03 
An: Kunze, Lars <Lars.Kunze@stadt-rheinbach.de> 
Betreff: BPlan Rheinbach-Oberdrees Nr. 11 
 
BPlan Rheinbach-Oberdrees Nr. 11 " Bundesstraße, Mieler Straße, Landgraben" 
 
Sehr geehrter Herr Kunze, 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
seitens der von mir zu vertretenden Belange der allgemeinen Landeskultur und Landentwicklung 
bestehen keine Bedenken gegen die o.a. Planungen. Ein Flurbereinigungsverfahren wird im 
Plangebiet nicht durchgeführt und ist auch nicht geplant. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
Sandra Frauenrath 
 
 ---------------------- 
Bezirksregierung Köln 
Dezernat 33 Ländliche Entwicklung, Bodenordnung 
50606 Köln 
 
Dienstgebäude: Börsenplatz 1,50667 Köln 
Tel: 0221/147-2470 
Fax: 0221/147-4181 
 
mailto: sandra.frauenrath@brk.nrw.de 
www.bezreg-koeln.nrw.de  
 
 

 
Beschlussentwurf zu B 1.11: 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 04.05.2022 eingegangene Stellungnahme 
B 1.11 wie folgt zu entscheiden:  
 
Von Seiten der Bezirksregierung Köln, Dezernat 33 Ländliche Entwicklung, Bodenordnung, werden gegen die Ziele 
der Bauleitplanung zum Bebauungsplan Rheinbach Oberdrees Nr. 11 „Bundesstraße, Mieler Straße, Landgraben“, 
Stand: frühzeitige Beteiligung zum Bebauungsplanverfahren, keine Bedenken vorgebracht. Es wird darauf 
hingewiesen, dass kein Flurbereinigungsverfahren im Plangebiet durchgeführt wird und sich dieses auch nicht in 
Planung befindet.  
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Über die mit Schreiben vom 04.05.2022 eingegangene 
Stellungnahme B 1.11 Bezirksregierung Köln, Dezernat 33 Ländliche Entwicklung, Bodenordnung, ist keine 
Beschlussfassung erforderlich.  

mailto:sandra.frauenrath@bezreg-koeln.nrw.de
mailto:Lars.Kunze@stadt-rheinbach.de
mailto:sandra.frauenrath@brk.nrw.de
http://www.bezreg-koeln.nrw.de/
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B 1.12 Wald und Holz NRW, Regionalforstamt Rhein-Sieg-Erft, Fachgebiet Hoheit, Krewelstraße 

7, 53783 Eitorf 

Hier: Schreiben vom 10.05.2022 

 

-----Ursprüngliche Nachricht----- 
Von: Koch, Volker <Volker.Koch@wald-und-holz.nrw.de>  
Gesendet: Dienstag, 10. Mai 2022 15:31 
An: Kunze, Lars <Lars.Kunze@stadt-rheinbach.de> 
Betreff: Bebauungsplan Rheinbach-Oberdrees Nr. 11 - Bundesstraße, Mieler Straße, Landgraben 
 
Sehr geehrter Herr Kunze, 
 
anliegend erhalten Sie die Stellungnahme des RFA Rhein-Sieg-Erft zum o.g. Bebauungsplan. 
Das Original der Stellungnahme geht Ihnen per Post zu. 
 
Für Rückfragen stehe ich Ihnen zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
Volker Koch 
Wald und Holz NRW 
Regionalforstamt Rhein-Sieg-Erft 
Fachgebiet Hoheit                                                                                                                                                              
Krewelstraße 7 
53783 Eitorf 
Telefon: 02243 9216-74 
Telefax: 02243 9216-85 
E-Mail: Volker.Koch@wald-und-holz.nrw.de 
 
www.wald-und-holz.nrw.de 
www.menschwald.nrw.de 
www.facebook.com/WaldundHolzNRW 
www.twitter.com/WaldundHolzNRW 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Volker.Koch@wald-und-holz.nrw.de
mailto:Lars.Kunze@stadt-rheinbach.de
mailto:Volker.Koch@wald-und-holz.nrw.de
http://www.wald-und-holz.nrw.de/
http://www.menschwald.nrw.de/
http://www.facebook.com/WaldundHolzNRW
http://www.twitter.com/WaldundHolzNRW
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Beschlussentwurf zu B 1.12: 
Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 10.05.2022 eingegangene Stellungnahme 
B 1.12 wie folgt zu entscheiden:  

Von Seiten des Landesbetriebes Wald und Holz Nordrhein-Westfalen werden gegen die Ziele der Bauleitplanung 
zum Bebauungsplan Rheinbach Oberdrees Nr. 11 „Bundesstraße, Mieler Straße, Landgraben“, Stand: frühzeitige 
Beteiligung zum Bebauungsplanverfahren, keine Bedenken vorgebracht. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Über die mit Schreiben vom 10.05.2022 eingegangene 
Stellungnahme B 1.12 des Landesbetriebes Wald und Holz ist keine Beschlussfassung erforderlich. 
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B 1.13 adfc Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club, Heuss-Knapp-Str. 29, 53359 Rheinbach 

Hier: Schreiben vom 06.05.2022  

 

Von: Bernd Horst <bernd.horst@adfc-bonn.de>  

Gesendet: Freitag, 6. Mai 2022 09:49 

An: Planung <Planung@stadt-rheinbach.de> 

Betreff: Stellungnahme Bauleitplanung Rheinbach Oberdrees Nr.11 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

anbei sende ich Ihnen die Stellungnahme des AFDC Ortsgruppe Rheinbach zur Bauleitplanung für 

den Bebauungsplan Rheinbach-Oberdrees Nr. 11  "Bundesstraße, Mieler Straße, Landgraben". 

 
Mit freundlichen Grüßen 
Bernd Horst 
 
------------------------------------------------------ 
 
ADFC-Ortssprecher Rheinbach 
Bernd Horst 
Heuss-Knapp-Str. 29 
53359 Rheinbach 
Tel: 01782959372 
Email: Bernd.Horst@adfc-bonn.de 

 

 

 

 

 

mailto:bernd.horst@adfc-bonn.de
mailto:Planung@stadt-rheinbach.de
mailto:Bernd.Horst@adfc-bonn.de


Anregungen der Öffentlichkeit sowie der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange  
gem. §§ 3 (1) und 4 (1) BauGB  
Bebauungsplan Rheinbach-Oberdrees Nr. 11 „Bundesstraße, Mieler Straße, Landgraben“ 

 

 
Seite 61 von 109 

 

 

 



Anregungen der Öffentlichkeit sowie der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange  
gem. §§ 3 (1) und 4 (1) BauGB  
Bebauungsplan Rheinbach-Oberdrees Nr. 11 „Bundesstraße, Mieler Straße, Landgraben“ 

 

 
Seite 62 von 109 

 

Beschlussentwurf zu B 1.13: 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 06.05.2022 eingegangene Stellungnahme 
B 1.13 wie folgt gesamtheitlich zu entscheiden: 
 
Die Hinweise des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (adfc) werden zur Kenntnis genommen. In diesem 
Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass die im städtebaulichen Konzept vom Entwurfsverfasser benannte 
Gehwegbreite auf die Darstellungen der vermessungstechnischen Bestandsaufnahme zurückzuführen ist, die die 
weitergehende Pflasterung bis zur Fahrbahnkante separat mit aufnimmt und darstellt. Wie vom Einwender 
zutreffend dargestellt, beträgt die Fahrbahnbreite des vorhandenen Geh- und Radweges entlang des westlichen 
Fahrbahnrandes der Kreisstraße in Summe ca. 3,00 m. In den durch den Plangeber im Nachgang der frühzeitigen 
Beteiligungen der Öffentlichkeit sowie der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange erstellten 
Unterlagen zum Bebauungsplan, hier: Begründung zum Bebauungsplan, Stand: Offenlagebeschluss, wird der in 
Rede stehende Geh- und Radweg als solcher benannt.  
 
Im Nachgang der frühzeitigen Beteiligungen der Öffentlichkeit sowie der Behörden und der sonstigen Träger 
öffentlicher Belange stellte sich auf Grundlage der Ergebnisse der Verkehrsuntersuchung (vgl. 
Verkehrsuntersuchung zum Bebauungsplan Nr. 11 in Rheinbach, Brilon Bonzio Weiser Ingenieurgesellschaft für 
Verkehrswesen GmbH, Stand 12 / 2023) die voraussichtliche Erforderlichkeit von baulichen Eingriffen im Bereich 
der Kreisstraße K 61 (Mieler Straße) zugunsten der leistungsfähigen verkehrlichen Anbindung des geplanten 
Allgemeinen Wohngebiets (WA) an den örtlichen und überörtlichen Verkehr heraus. Auf Grundlage der 
Festsetzungen des Bebauungsplans wird jedoch sichergestellt, dass die vorhandene Dimensionierung und 
Nutzung des vom Einwender genannten Geh- und Radweges auch im Zuge möglicher baulicher Eingriffe im 
Bereich der Kreisstraße K 61 (Mieler Straße) mit in diesem Zusammenhang möglichen geringfügigen 
Fahrbahnverschwenkungen weiterhin aufrechterhalten wird.  
 
Die Darstellungen und Hinweise in der mit Schreiben vom 09.05.2022 eingegangenen Stellungnahme B1.13 
des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs werden zur Kenntnis genommen. Die angemerkte Bezeichnung 
der für den geh- und radverkehrsgebundenen Verkehr genutzten Flächen innerhalb der öffentlichen 
Verkehrsflächen wurden unabhängig von den Anmerkungen des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs 
von Seiten des Plangebers in die Unterlagen zum Bebauungsplan, hier: Begründung zum Bebauungsplan, 
Stand: Offenlagebeschluss, mit aufgenommen. Über die mit Schreiben vom 09.05.2022 eingegangene 
Stellungnahme B1.13 des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club ist keine Beschlussfassung erforderlich. 
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B 1.14a   RSAG AöR, Pleiser Hecke 4, 53721 Siegburg 

    Hier: Schreiben vom 09.05.2022 

 
Von: Mundorf, Ralf <ralf.mundorf@rsag.de>  

Gesendet: Montag, 9. Mai 2022 11:36 

An: Kunze, Lars <Lars.Kunze@stadt-rheinbach.de> 

Betreff: Bebauungsplan Nr. 11 

 
Sehr geehrter Herr Kunze, 
 
anbei finden Sie die gewünschte Stellungnahme. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ralf Mundorf 

mailto:ralf.mundorf@rsag.de
mailto:Lars.Kunze@stadt-rheinbach.de
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B 1.14b   RSAG AöR, Pleiser Hecke 4, 53721 Siegburg 

    Hier: Schreiben vom 15.06.2023 
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Beschlussentwurf zu B 1.14a und B 1.14b: 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 09.05.2022 eingegangene Stellungnahme 
B 1.14a und die am 15.06.2023 eingegangene Stellungnahme B 1.14b, welche im Nachgang der frühzeitigen 
Beteiligung zum Bebauungsplan eingegangen ist, wie folgt gesamtheitlich zu entscheiden: 
 
In Bezug auf die Abfallentsorgung werden von Seiten des Unternehmens zu den Zielen der Bauleitplanung zum 
Bebauungsplan Rheinbach Oberdrees Nr. 11 „Bundesstraße, Mieler Straße, Landgraben“, Stand: frühzeitige 
Beteiligung zum Bebauungsplan, keine Bedenken vorgebracht.  
 
Im Entwurf des Bebauungsplans Rheinbach Oberdrees Nr. 11 „Bundesstraße, Mieler Straße, Landgraben“, Stand: 
Offenlagebeschluss, werden keine öffentlichen Verkehrsflächen zur internen Erschließung der geplanten Flächen 
des Allgemeinen Wohngebiets (WA) festgesetzt. Unabhängig davon wurde auf Veranlassung der Verwaltung im 
Nachgang der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (1) 
BauGB die bereits ursprünglich geplante Wendemöglichkeit für Ver- und Entsorgungsfahrzeuge nochmals durch 
das vom Grundstückseigentümer beauftragte Planungsbüro angepasst. Durch die veränderte Gestaltung der 
Wendeanlage werden nun die räumlichen und funktionalen Anforderungen in Bezug auf die Grundstückszufahrt 
und das Wendemanöver von Entsorgungsfahrzeugen der RSAG AöR im Zuge von Entsorgungsvorgängen 
innerhalb der privaten Grundstücksflächen sichergestellt. Die angepassten Unterlagen wurden der RSAG AöR 
zugunsten der frühzeitigen Abstimmung durch das v. g. Planungsbüro zur Durchsicht und Auswertung mit 
Schreiben vom 08.06.2023 (siehe Stellungnahme B 1.14b) zur Verfügung gestellt. Die RSAG AöR erteilte mit 
Schreiben vom 15.06.2023 Ihre Zustimmung zu den vorgelegten Planunterlagen (siehe Stellungnahme B 1.14b). 
Die in diesem Zusammenhang vom Unternehmen vorgebrachte Erforderlichkeit der Festlegung einer Aufstellfläche 
für Abfallgefäße für den Zeitpunkt des Abfuhrtages im Nahbereich der geplanten privaten Wendeanlage wurde in 
der aktuellen Fassung des städtebaulichen Konzeptes mit aufgenommen.  Aufgrund der Zweckbestimmung dieser 
Anlage zur alleinigen Entsorgung eines in Summe privaten Bauvorhabens innerhalb des Geltungsbereichs dieses 
Bebauungsplans, welche demnach als Nebenanlage gem. § 14 (1) BauNVO einzustufen ist, kann hierfür seitens 
des Plangebers keine Festsetzung einer Fläche für die Ver- und Entsorgung mit der Zweckbestimmung: Abfall 
getroffen werden. Gleichwohl ist die Errichtung der vorgenannten Aufstellfläche für Abfallgefäße für den Zeitpunkt 
des Abfuhrtages im Nahbereich der geplanten privaten Wendeanlage auf Grundlage der textlichen Festsetzungen 
zum Entwurf des Bebauungsplans Rheinbach Oberdrees Nr. 11 „Bundesstraße, Mieler Straße, Landgraben“, 
Fassung: Offenlagebeschluss innerhalb des geplanten Allgemeinen Wohngebietes (WA) als Nebenanlage gem. § 
14 (1) BauNVO generell zulässig. 
 
Die sonstigen Hinweise in Bezug auf die räumlichen und funktionalen Anforderungen von Verkehrsflächen, die der 
Anfahrbarkeit im Falle von Abfallentsorgungsvorgängen dienen sollen, sowie die Verweise auf die 
sicherheitstechnischen Anforderungen der DGUV 214-033 und der RASt 06 in der mit Schreiben vom 05.05.2022 
eingegangenen Stellungnahme B 1.14a wurden im Rahmen Planung zur aktuellen Fassung der vorgesehenen 
privaten Wendeanlage mitberücksichtigt. Mit Schreiben vom 08.06.2023 (siehe Stellungnahme B 1.14b) wurde dies 
von Seiten der RSAG AöR entsprechend bestätigt. 
 
Die Anregung der im Schreiben vom 09.05.2022 eingegangene Stellungnahme B 1.14a der RSAG AöR zur 
Berücksichtigung der ausreichenden Dimensionierung von Wendanlagen für Abfallsammelfahrzeuge 
wurde insofern berücksichtigt, als dass im Nachgang der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und der 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB die bereits ursprünglich geplante private 
Wendemöglichkeit für Ver- und Entsorgungsfahrzeuge nochmals angepasst wurde. Die räumlichen und 
funktionalen Anforderungen in Bezug auf die Grundstückszufahrt und das Wendemanöver von 
Abfallsammelfahrzeugen der RSAG AöR im Zuge von Entsorgungsvorgängen werden auf Grundlage der 
veränderten Planung sichergestellt. Die Zustimmung seitens der RSAG AöR zu dieser veränderten Planung 
mit Schreiben 08.06.2023, die als Stellungnahme B 1.14b aufgenommen wurde, wird zur Kenntnis 
genommen. Die Anregung zur Festlegung einer Aufstellfläche für Abfallgefäße für den Zeitpunkt des 
Abfuhrtages gemäß der mit Schreiben vom 08.06.2023 eingegangenen Stellungnahme B 1.14b wird 
insofern berücksichtigt, als dass die Realisierung dieser Flächen auf Grundlage der planungsrechtlichen 
Festsetzungen in Form einer zulässigen Nebenanlage ermöglicht wird. Eine Festsetzung von Flächen für 
die Ver- und Entsorgung mit der Zweckbestimmung: Abfall kann nicht vorgenommen werden. Die 
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sonstigen Hinweise und Darstellungen in der mit Schreiben vom 09.05.2022 eingegangenen Stellungnahme 
B 1.14a sowie in der im Nachgang der frühzeitigen Beteiligung zum Bebauungsplan mit Schreiben vom 
08.06.2023 eingegangenen Stellungnahme B 1.14b der RSAG AöR, werden gesamtheitlich zur Kenntnis 
genommen.  
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B 1.15 LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland, Abteilung Bau- und Kunstdenkmalpflege, 

Ehrenfriedstr. 19, 50259 Pulheim 

Hier: Schreiben vom 11.05.2022 

Von: Hamacher, Elke <Elke.Hamacher@lvr.de>  

Gesendet: Mittwoch, 11. Mai 2022 11:58 

An: Kunze, Lars <Lars.Kunze@stadt-rheinbach.de> 

Cc: bkd.planung <bkd.planung@lvr.de> 

Betreff: B-plan Nr 11 Mieler Straße/ Land graben ; Ihr Schreiben vom 28.4.2022  

 

Sehr geehrter Herr Kunze,  

im Umgebungsbereich des Plangebiets befindet sich ein eingetragenes Denkmal (Oberdreeser Straße 2). Von der Planung 
sind allerdings keine negativen Auswirkungen auf das Denkmal zu erwarten. Das LVR-ADR ist beim 
Baugenehmigungsverfahren gem. §9 DSChG zu beteiligen.  

Mit freundlichen Grüßen 

Dipl.-Ing. Elke Hamacher  

Gebietsreferentin Bau- und Kunstdenkmalpflege 

LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland 

Abteilung Bau- und  Kunstdenkmalpflege 

Abtei Brauweiler 

Ehrenfriedstr. 19 

50259 Pulheim 

Tel.:     +49 (0) 22 34 / 98 54 - 544 
Fax:     +49 (0) 221 / 82 84 - 30 26 
E-Mail:  elke.hamacher@lvr.de 
Web:     www.lvr.de 
             www.denkmalpflege.lvr.de  

 

Beschlussentwurf zu B 1.15: 
Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 11.05.2022 eingegangene Stellungnahme 
B 1.15 wie folgt gesamtheitlich zu entscheiden: 
 
Von Seiten des LVR-Amtes für Denkmalpflege im Rheinland, Abteilung Bau- und Kunstdenkmalpflege wird auf das 
sich im Umgebungsbereich des Plangebiets, hier: Oberdreeser Straße 2, eingetragene Denkmal hingewiesen. 
Durch die Ziele der Bauleitplanung zum Bebauungsplan Rheinbach Oberdrees Nr. 11 „Bundesstraße, Mieler 
Straße, Landgraben“, Stand: frühzeitige Beteiligung zum Bebauungsplanverfahren, sind jedoch keine negativen 
Auswirkungen auf die diesbezügliche Denkmalwürdigkeit zu erwarten. Ferner wird darauf hingewiesen, dass das 
LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland, Abteilung Bau- und Kunstdenkmalpflege, im Zuge von 
Baugenehmigungsverfahren im Geltungsbereich der vorliegenden Bauleitplanung gem. § 9 DSchG zu beteiligen 
ist. 
 
Der Hinweis in der mit Schreiben vom 30.05.2022 eingegangenen Stellungnahme B 1.15 LVR-Amtes für 
Denkmalpflege im Rheinland, Abteilung Bau- und Kunstdenkmalpflege bezüglich des 
Beteiligungserfordernisses des LVR-Amtes im Zuge von Baugenehmigungsverfahren im Geltungsbereich 
der vorliegenden Bauleitplanung auf Grundlage des § 9 DSchG wird insofern Rechnung getragen, als dass 
der Bauaufsichtsbehörde der Stadt Rheinbach die Stellungnahme des LVR-Amtes für Denkmalpflege im 
Rheinland, Abteilung Bau- und Kunstdenkmalpflege zur Verfügung gestellt wird. Die sonstigen Hinweise 
in der mit Schreiben vom 30.05.2022 eingegangenen Stellungnahme B 1.15 LVR-Amtes für Denkmalpflege 
im Rheinland, Abteilung Bau- und Kunstdenkmalpflege werden zur Kenntnis genommen.  

mailto:Elke.Hamacher@lvr.de
mailto:Lars.Kunze@stadt-rheinbach.de
mailto:bkd.planung@lvr.de
mailto:hannelore.fauler@lvr.de
http://www.lvr.de/
http://www.denkmalpflege.lvr.de/
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B 1.16 Bezirksregierung Arnsberg, Abteilung Bergbau und Energie in NRW, Goebenstraße 25, 

44135 Dortmund 

Hier: Schreiben vom 16.05.2022 

 
Von: Habicht, Jörg <joerg.habicht@bra.nrw.de>  
Gesendet: Montag, 16. Mai 2022 11:00 
An: Kunze, Lars <Lars.Kunze@stadt-rheinbach.de> 
Betreff: Bebauungsplan Rheinbach-Oberdrees Nr. 11 _Bundesstraße_ Mieler Straße_ Landgraben_ im 

beschleunigten Verfahren unter Anwendung des _ 13a Baugesetzbuch (BauGB)_Bauliche Nachverdichtung_ 
Wohn- und Geschäftsgebäude - Mischnutzung - 
 
Sehr geehrter Herr Kunze, 
 
anbei erhalten Sie in vorbezeichneter Angelegenheit meine Stellungnahme vorab per E-Mail. 
Das Original befindet sich auf dem Postweg. 
 
Für Rückfragen stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen und Glückauf 
Im Auftrag: 
gez.: Habicht 
 
Jörg Habicht < mailto:joerg.habicht@bezreg-arnsberg.nrw.de > 
 
Bezirksregierung Arnsberg 
Abteilung Bergbau und Energie in NRW 
Dezernat 65 – Markscheidewesen, Rechtsangelegenheiten 
Goebenstraße 25 
44135 Dortmund 
Telefon: +49 2931 82 3651 
Telefax: +49 2931 82 47219 

mailto:joerg.habicht@bra.nrw.de
mailto:Lars.Kunze@stadt-rheinbach.de
mailto:joerg.habicht@bezreg-arnsberg.nrw.de
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Beschlussentwurf zu B 1.16: 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 16.05.2022 eingegangene Stellungnahme 
B 1.16 wie folgt zu entscheiden: 
 
Der Bezirksregierung Arnsberg, Abteilung 6 Bergbau und Energie in NRW liegen keine Erkenntnisse vor, dass im 
Geltungsbereich des Bebauungsplans, Stand: frühzeitige Beteiligung zum Bebauungsplan, 
Bergbauberechtigungen verliehen wurden. Demnach ist nicht mit bergbaulichen Einwirkungen zu rechnen. 
Weiterhin weist die Bezirksregierung Arnsberg auf die Grundwasserabsenkung im Zuge des Braunkohletagebaus 
hin. Nach Beendigung von Sümpfungsmaßnahmen sind demnach im Zuge des späteren 
Grundwasserwiederanstiegs demnach Bodenbewegungen möglich, welche zu Schäden an der Tagesoberfläche 
führen können. 
 
Die in der Stellungnahme empfohlene Beteiligung des Erftverbandes sowie der RWE Power AG im Zuge der 
frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB wurde 
vorgenommen. Von Seiten des Erftverbandes wurde im bisherigen Planverfahren eine Stellungnahme abgegeben 
die im Zuge der Abwägungsbelange mitberücksichtigt wird. Von Seiten der RWE Power AG wurde im bisherigen 
Planverfahren keine Stellungnahme abgegeben.  
 
Den Anregungen der Stellungnahme folgend, wurde im textlichen Bestandteil des Bebauungsplans, Fassung zum 
Offenlagebeschluss, ein Hinweis im Abschnitt C, Hinweise, Punkt 9 Bergbau, aufgenommen, in dem auf die in der 
Stellungnahme genannten möglichen Bodenbewegungen innerhalb des Plangebiets durch Veränderungen von 
Grundwasserständen, bedingt durch den Braunkohletagebau, hingewiesen wird.  
 
Die Hinweise in der mit Schreiben vom 16.05.2022 eingegangenen Stellungnahme B 1.16 der 
Bezirksregierung Arnsberg, Abteilung 6 Bergbau und Energie in NRW in Bezug auf mögliche 
Bodenbewegungen innerhalb des Plangebiets durch Veränderungen von Grundwasserständen, bedingt 
durch den Braunkohletagebau, werden berücksichtigt. Hierzu wurde ein dementsprechender Hinweis im 
Abschnitt C, Hinweise, Punkt 9 Bergbau im textlichen Bestandteil des Bebauungsplans aufgenommen. Die 
empfohlene Beteiligung der RWE Power AG sowie des Erftverbandes wurde bereits im Zuge der 
frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB 
vorgenommen. Die sonstigen Darstellungen und Hinweise in der mit Schreiben vom 16.05.2022 
eingegangenen Stellungnahme B 1.16 der Bezirksregierung Arnsberg, Abteilung 6 Bergbau und Energie in 
NRW werden zur Kenntnis genommen.  
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B 1.17 Wahnbachtalsperrenverband, Siegelknippen, 53721 Siegburg 

Hier: Schreiben vom 16.05.2022 

 
Von: Planauskunft <planauskunft@wahnbach.de>  

Gesendet: Montag, 16. Mai 2022 10:35 

An: Kunze, Lars <Lars.Kunze@stadt-rheinbach.de> 

Betreff: 20220516 AW BBP Nr. 11 „Bundesstraße, Mieler Straße, Landgraben“  

Sehr geehrter Herr Kunze, 

bei Ihrem Vorhabenbezogenen BBP Nr. 11 „Bundesstraße, Mieler Straße, Landgraben“ sind keine Anlagen des 

Wahnbachtalsperrenverband Siegburg betroffen. 

Freundliche Grüße 

Vera Förster 

Geodatenmanagement, Vermessung und Dokumentation 

Tel. +49 (0) 2241/128 1-115, Fax: 02241/128- 5-147 

E-Mail: vera.foerster@wahnbach.de 

 

Siegelsknippen, 53721 Siegburg, Tel. +49 (0) 2241-128-0, www.wahnbach.de 
Verbandsvorsteher: Landrat Sebastian Schuster 
Geschäftsführerin: Ludgera Decking 
Bankverbindung: Kreissparkasse Köln, BLZ 370 502 99, Kto.-Nr. 001 006 360 
IBAN: DE13 3705 0299 0001 0063 60, SWIFT-BIC: COKSDE33 Commerzbank AG Filiale Siegburg, BLZ 380 400 
07, Kto-Nr. 3323 003 
IBAN: DE29 3804 0007 0332 3003 00, SWIFT-BIC: COBADEFFXXX Finanzamt Siegburg, Steuer-Nr.: 
220/5989/1239 

 
Beschlussentwurf zu B 1.17: 
Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 16.05.2022 eingegangene Stellungnahme B 
1.17 wie folgt zu entscheiden: 
 
Mit den planungsrechtlichen Inhalten und Zielen der Bauleitplanung zum Bebauungsplan Rheinbach Oberdrees 
Nr. 11 „Bundesstraße, Mieler Straße, Landgraben“, Fassung zur frühzeitigen Beteiligung, wird keine Betroffenheit 
der Anlagen des Wahnbachtalsperrenverbandes ausgelöst. 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Über die mit Schreiben vom 16.05.2022 eingegangene 
Stellungnahme B 1.17 des Wahnbachtalsperrenverbandes ist keine Beschlussfassung erforderlich. 
  

mailto:planauskunft@wahnbach.de
mailto:Lars.Kunze@stadt-rheinbach.de
mailto:vera.foerster@wahnbach.de
http://www.wahnbach.de/
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B 1.18  Rhein-Sieg-Kreis, Amt 38.10-Bevölkerungsschutz-Brandschutzdienststelle, Postfach 

1511, 53705 Siegburg 

 Hier: Schreiben vom 16.05.2022 
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Beschlussentwurf zu B 1.18: 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 16.05.2022 eingegangene Stellungnahme 
B 1.18 wie folgt gesamtheitlich zu entscheiden: 
 
Zu 1. 
 
In Hinblick auf die Sicherstellung der ausreichenden Löschwasserversorgung gemäß dem Hinweis der mit 
Schreiben vom 16.05.2022 eingegangenen Stellungnahme B 1.18 wurde hierzu im Februar 2024 eine Anfrage an 
den Eigenbetrieb Wasserwerk der Stadt Rheinbach gestellt. Gemäß der Stellungnahme des Eigenbetriebs 
Wasserwerk der Stadt Rheinbach vom 27.02.2024, welche nachfolgend nachrichtlich mit aufgeführt ist, kann 
gemäß Arbeitsblatt W 405 die erforderliche Löschwassermenge von 96 m³ für eine Löschzeit von zwei Stunden zur 
Verfügung gestellt werden. Die Darstellungen beziehen sich hierbei ausdrücklich auf den Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes. Die Versorgungssituation der daran angrenzenden Flurstücke kann hiervon abweichen. Alle 
geplanten Gebäude befinden sich vollumfänglich innerhalb eines Abstands von maximal 75 m zu den vorhandenen 
Hydranten. Die Ausführungen hierzu wurden im Abschnitt 2.3 Ver- und Entsorgung der Begründung zum 
Bebauungsplan, Stand: Offenlagebeschluss, mit aufgenommen.  
 
Die Darstellungen seitens der Brandschutzdienststelle des Rhein-Sieg-Kreises bezüglich des Einsatzes von 
Rettungskräften im Bereich von Tiefgaragen werden zur Kenntnis genommen. Festsetzungen im Sinne 
brandschutztechnischer Vorkehrungen sind auf planungsrechtlicher Ebene jedoch nicht möglich. Im 
nachgelagerten Baugenehmigungsverfahren werden diese Sachverhalte im Rahmen des zu erbringenden 
Brandschutznachweises mitberücksichtigt. 
 
Zu 2. 
 
In Bezug auf die Darstellungen und Hinweise wird darauf hingewiesen, dass die im städtebaulichen Konzept als 
Bestandteil der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange dargestellten 
Erschließungs- und Stellplatzflächen innerhalb der privaten Grundstücksflächen im Rahmen der vorliegenden 
Bauleitplanung nicht als öffentliche Verkehrsflächen festgesetzt werden. Insofern handelt es sich hierbei um eine 
privatrechtliche Erschließung innerhalb privater Grundstücksflächen. Die Darstellungen und Hinweise können 
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daher lediglich zur Kenntnis genommen werden. Die Prüfung der im Nachgang des Bauleitplanverfahrens 
einzureichender Baugenehmigungsunterlagen obliegt der Baugenehmigungsbehörde der Stadt Rheinbach.  
 
Stellungnahme des Eigenbetriebes Wasserwerk der Stadt Rheinbach vom 27.02.2024: 

 

Die Ausführungen hinsichtlich der Bereitstellung der erforderlichen Löschwasserversorgung wurden im 
Entwurf der Begründung zum Bebauungsplan, Fassung zum Offenlagebeschluss, im Abschnitt 2.3 Ver- 
und Entsorgung mit aufgenommen. Die Vorgaben hinsichtlich der Ausführungsplanung der Verkehrswege 
sind im Rahmen der technischen Erschließungsplanung sowie der Hochbauplanung im Nachgang des 
vorliegenden Bebauungsplanverfahrens mit zu berücksichtigen. Die sonstigen Hinweise in der mit 
Schreiben vom 16.05.2022 eingegangene Stellungnahme B 1.18 der Brandschutzdienststelle des Rhein-
Sieg-Kreises werden zur Kenntnis genommen. 
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B 1.19 Bezirksregierung Köln, Dezernat 54 – Gewässerentwicklung, 50606 Köln 

Hier: Schreiben vom 23.05.2022 

 
Von: Fischenich, Anja <anja.fischenich@bezreg-koeln.nrw.de>  

Gesendet: Montag, 23. Mai 2022 13:27 

An: Phiesel, Annette <Annette.Phiesel@stadt-rheinbach.de> 

Cc: Kunze, Lars <Lars.Kunze@stadt-rheinbach.de>; Kuhn, Celina <celina.kuhn@bezreg-koeln.nrw.de> 

Betreff: AW: frühz. Behördenbeteiligung_B-Plan Rhb.-Oberdrees Nr. 11 "Bundesstraße, Mieler Straße, Landgraben" 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
mit Ihrem Schreiben vom 28.04.2022 übersandten Sie mir die Unterlagen zum oben genannten Verfahren. 

 Zu dem Verfahren gebe ich folgende Stellungnahme ab: 

 

Trinkwasserversorgung: 

Die Stadt Rheinbach beabsichtigt die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 11 "Bundesstraße, Mieler 
Straße, Landgraben" mit dem Ziel der innerörtlichen Nachverdichtung zu Wohn- und ggf. Gewerbezwecken. Die bisherige 
Bebauung (Gaststätte mit Hotel, Tankstelle, kleine Werkstatt, Stellflächen für Gebrauchtwagenverkauf) soll rückgebaut und 
überbaut werden und zusammen mit bisher unbebauten, privaten Grundstücksflächen der städtebaulichen Nachverdichtung 
dienen. Die geplanten Mehrfamilienhäuser und die Außenanlagen sollen mit einer Tiefgarage unterkellert sein. Der 
Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes umfasst eine Fläche von ca. 5.804 m².  
 
Die Bezirksregierung Köln setzt zum besonderen Schutz der öffentlichen Trinkwasserversorgung Wasserschutzgebiete fest. 

In diesen Gebieten können Handlungen verboten oder eingeschränkt, sowie die Duldung von Maßnahmen angeordnet 

werden. 

 

Die betroffene Fläche in der Stadt Rheinbach befindet sich im Bereich der Schutzzone IIIB des geplanten 
Wasserschutzgebietes Heimerzheim sowie in der geplanten Schutzzone lllB des geplanten Wasserschutzgebietes 
Dirmerzheim ab dem Jahr 2050. Dies wird weder in den Unterlagen des Bebauungsplans, noch im städtebaulichen Konzept 
mit Stand vom 14.02.2022 von Plankontor B GmbH thematisiert und sollte hier berücksichtigt werden.  
 
Im Rahmen des Möglichen und zur Sicherung der Grundwasserneubildung wird angeregt, die Flächen möglichst minimal zu 
versiegeln. Eine Nachverdichtung von Flächen sowie die Versiegelung von Freiflächen sind in Bezug auf die 
Grundwasserneubildung generell negativ zu bewerten, da jede Versieglung dazu führt, dass der Grundwasserleiter in seiner 
Bilanz gemindert wird. Das Verwenden von wasserdurchlässigem Pflaster für Fahrflächen und das Versickern von 
Regenwasser, wie es gemäß dem Erläuterungsbericht zum Planungsstand November 2021 von Plankontor B GmbH 
vorgesehen ist, wird in diesem Sinne begrüßt.  
  
Die Aushubarbeiten u.a. für die Tiefgarage, insbesondere in Hinblick auf ggf. kontaminierte Bereiche des Bodens, sind in 
Abstimmung mit der Unteren Bodenschutzbehörde durchzuführen.  
  
Grundsätzlich bestehen keine rechtlichen Bedenken gegen das Vorhaben, da sich die entsprechenden o.g. 
Wasserschutzgebiete zurzeit im Planungszustand befinden und somit derzeit keine Rechtsgrundlage vorliegt.  
Hinsichtlich der Belange des Grundwasserschutzes bestehen ebenfalls keine generellen Bedenken, sofern die baulichen 

Anlagen an die öffentliche Kanalisation angeschlossen werden. Ferner sei in diesem Zusammenhang besonders auf die 

Einhaltung der Vorschriften zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen hingewiesen. Grundsätzlich rege ich bei der 

weiteren Planung die Abstimmung mit der Unteren Wasserbehörde an, insbesondere bei Eingriffen in das 

Grundwasserregime. 

 

Abschließend weise ich darauf hin, dass zum Schutz des Grundwassers generell die allgemeine Sorgfaltspflicht nach § 5 des 

Wasserhaushaltsgesetzes gilt. Demnach ist „Jede Person […] verpflichtet, bei Maßnahmen, mit denen Einwirkungen auf ein 

Gewässer verbunden sein können, die nach den Umständen erforderliche Sorgfalt anzuwenden, um  

1. eine nachteilige Veränderung der Gewässereigenschaften zu vermeiden,  
2. eine mit Rücksicht auf den Wasserhaushalt gebotene sparsame Verwendung des Wassers sicherzustellen,  
3. die Leistungsfähigkeit des Wasserhaushalts zu erhalten und  
4. eine Vergrößerung und Beschleunigung des Wasserabflusses zu vermeiden.“  
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Ansonsten erkenne ich keine Betroffenheit in den Zuständigkeiten von Dezernat 54 der Bezirksregierung Köln (Obere 

Wasserbehörde). Bei weiteren Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

Anja Fischenich 

Bezirksregierung Köln 

Dezernat 54 – Gewässerentwicklung 

50606 Köln 

Dienstgebäude: Zeughausstr. 2-10, 50667 Köln 

Telefon: + 49 221 147 - 3330 

Email: anja.fischenich@brk.nrw.de 

http://www.bezreg-koeln.nrw.de 

Beschlussentwurf zu B 1.19: 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 23.05.2022 eingegangene Stellungnahme 
B 1.19 wie folgt zu entscheiden: 
 
Zu: Trinkwasserversorgung 
Die Anregungen zum Hinweis der Lage des Plangebiets innerhalb der des geplanten Wasserschutzgebietes 
Heimerzheim, Wasserschutzzone III B des Wasserversorgungsverbandes Euskirchen-Swisttal sowie innerhalb der 
geplanten Wasserschutzzone III B des geplanten Wasserschutzgebietes Dirmerzheim ab dem Jahr 2050 wurden 
berücksichtigt. In denen im Nachgang der frühzeitigen Beteiligungen der Öffentlichkeit sowie der Behörden und der 
sonstigen Träger öffentlicher Belange erarbeiteten Unterlagen zum Bebauungsplan, Stand: Offenlagebeschluss; 
wurde diesbezüglich im textlichen Bestandteil des Bebauungsplans auf die Lage des Geltungsbereichs der 
vorliegenden Bauleitplanung innerhalb des geplanten Wasserschutzgebietes Heimerzheim, Wasserschutzzone III 
B des Wasserversorgungsverbandes Euskirchen-Swisttal sowie innerhalb der geplanten Wasserschutzzone III B 
des geplanten Wasserschutzgebietes Dirmerzheim ab dem Jahr 2050 durch die Aufnahme eines entsprechenden 
Hinweises im Abschnitt C, Hinweise, Punkt 3, Grundwasserschutz, sowie durch die textliche Darstellung in der 
Begründung unter 1.4.3 Landschaftsplan und Schutzgebiete. hingewiesen.  
 
Der Anteil des zulässigen Versiegelungsgrades orientiert sich in Hinblick auf die geplante Art der baulichen Nutzung 
an den gesetzlichen Orientierungswerten des § 17 BauNVO. Die gesetzlichen Orientierungswerte sollen in Bezug 
auf die getroffenen Festsetzungen geringfügig überschritten werden, um so im sog. Innenbereich eine adäquate 
Nachverdichtung zu ermöglichen, mit welcher wiederum einer weiteren baulichen Entwicklung in den sog. 
Außenbereich und damit einhergehend weiteren Eingriffen in den Grundwasserleiter teilweise entgegengewirkt 
werden kann. Insofern soll der Innenentwicklung mit der einhergehenden zusätzlichen Versiegelung des Bodens 
gegenüber dem Bestand im Zuge der Abwägung hierbei der Vorrang eingeräumt werden. Die Darstellungen 
bezüglich der geplanten Versickerung sowie der Zulässigkeit von wasserdurchlässigen Belägen werden zur 
Kenntnis genommen.  
 
Auf Grundlage der Festsetzungen des Bebauungsplans wurde auf planungsrechtlicher Ebene sichergestellt, dass 
im Bereich des kartierten Altstandortes bauliche Eingriffe und sonstige bodenspezifische Veränderungen erst nach 
einhergehender fachlicher Untersuchung sowie nach entsprechender Auswertung und Freigabe durch das Amt für 
Umwelt- und Naturschutz des Rhein-Sieg-Kreises zulässig sind. Insofern wird die diesbezüglich angeregte 
Beteiligung des Rhein-Sieg-Kreises gewährleistet. Für die darüberhinausgehenden Flächen gelten die bei 
Eingriffen in den Boden allgemein einzuhaltenden Vorschriften, die in die Hinweise des Bebauungsplans im 
Abschnitt C, Hinweise, Punkt 2, Böden, Baugrund und Abbruchmaßnahmen mit aufgenommen wurden.  
 
Für die bestehenden baulichen Anlagen innerhalb des Plangebiets besteht bereits ein Anschluss an öffentliche 
Ver- und Entsorgungsanlagen innerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen der Mieler Straße (K 61). Im Zuge der 
vorliegenden Bauleitplanung werden hierzu keine veränderten Vorgaben aufgestellt. Unabhängig davon ist im 
Rahmen des dem Planverfahren nachgelagerten Baugenehmigungsverfahrens der Nachweis in Bezug auf die 
ordnungsgemäße Ver- und Entsorgung sämtlicher geplanter baulicher Anlagen im Plangebiet nachzuweisen. 

mailto:anja.fischenich@brk.nrw.de
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Hierdurch wird sichergestellt, dass eine ordnungsgemäße Ver- und Entsorgung mit Anschluss an die vorhandenen 
Leitungsnetzte erfolgt. 
 
In Hinblick auf den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen im Plangebiet wird im Bebauungsplan Rheinbach 
Oberdrees Nr. 11 „Bundesstraße, Mieler Straße, Landgraben“, Fassung zum Offenlagebeschluss, im textlichen 
Bestandteil des Bebauungsplans im Abschnitt C, Hinweise, Punkt 3, Grundwasserschutz, ein entsprechender 
Hinweis aufgenommen. Hierdurch soll u. a. sichergestellt werden, dass künftige Anlagen zur Lagerung 
wassergefährdender Stoffe bereits zum Zeitpunkt der Rechtskraft des vorliegenden Bauleitplans die Anforderungen 
an die Lagerung innerhalb eines Wasserschutzgebietes einhalten.  
 
Sofern Wasserhaltungsmaßnahmen während der Bauarbeiten erforderlich werden, ist die Abstimmung mit der 
Untere Wasserbehörde im Sinne der Einholung einer wasserrechtlichen Erlaubnis erforderlich. Um dies auf 
planungsrechtlicher Ebene zu sichern und somit möglichen Gefahren des Grundwassers im Zuge baulicher 
Eingriffe vorzubeugen, wird hierzu im textlichen Bestandteil der Planunterlagen, Fassung zum Offenlagebeschluss, 
im vorgenannten Abschnitt C, Punkt 3, Grundwasserschutz, entsprechend darauf hingewiesen. 
 
Der aufgrund der Lage in den oben genannten Wasserschutzgebieten geäußerten Empfehlung zur Belehrung von 
Grundstückseigentümern im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens in Hinblick auf die Inhalte des § 5 
Wasserhaushaltsgesetz (WHG), die möglichen Gefahren der Trinkwasserbeeinträchtigung im Wasserschutzgebiet 
und die Haftung des Grundstückseigentümers bei vorhabenbedingten Änderungen der Wasserbeschaffenheit 
gemäß § 89 WHG, wird gefolgt. Der Baugenehmigungsbehörde der Stadt Rheinbach wird zu diesem Zweck die 
vorliegende Stellungnahme zu Verfügung gestellt, um im Zuge von Baugenehmigungsverfahren die Belehrung 
vorzunehmen.  
 
Die Anregung der mit Schreiben vom 23.05.2022 eingegangenen Stellungnahme B 1.19 der 
Bezirksregierung Köln, Dezernat 54 – Gewässerentwicklung – zur Darstellung der Lage des Plangebiets 
innerhalb der Schutzzone III B des geplanten Wasserschutzgebietes (WSG) Swisttal Heimerzheim 
Ludendorf, des Wasserversorgungsverbandes Euskirchen-Swisttal sowie der geplanten Schutzzone III B 
des geplanten Wasserschutzgebietes (WSG) Dirmerzheim ab 2050 wird berücksichtigt. Im textlichen 
Bestandteil wurde im Abschnitt C, Hinweise, Punkt 3 Grundwasserschutz sowie in der Begründung im 
Abschnitt 1.4.3 Landschaftsplan und Schutzgebiete diesbezüglich darauf hingewiesen. Zudem wurde der 
Hinweis zugunsten des Grundwasserschutzes innerhalb der geplanten Wasserschutzgebiete in Hinblick 
auf mögliche Wasserhaltungsmaßnahmen während der Bauphase und die erforderliche Einholung der 
notwendigen wasserrechtlichen Erlaubnis im Vorfeld aufgenommen. Des Weiteren wird der Empfehlung 
zur Belehrung von Grundstückseigentümern im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens in Hinblick auf 
die Inhalte des § 5 Wasserhaushaltsgesetz (WHG), die möglichen Gefahren der 
Trinkwasserbeeinträchtigung im Wasserschutzgebiet und die Haftung des Grundstückseigentümers bei 
vorhabenbedingten Änderungen der Wasserbeschaffenheit gem. § 89 WHG gefolgt. Der 
Baugenehmigungsbehörde der Stadt Rheinbach wird zu diesem Zweck die vorliegende Stellungnahme zu 
Verfügung gestellt, um im Zuge von Baugenehmigungsverfahren die Belehrung vorzunehmen. Die 
sonstigen Darstellungen der mit Schreiben vom 23.05.2022 eingegangenen Stellungnahme B 1.19 der 
Bezirksregierung Köln, Dezernat 54 – Gewässerentwicklung – werden zur Kenntnis genommen. 
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B 1.20 Westnetz GmbH, Kuchenheimer Straße 1-3, 53881 Euskirchen 

Hier: Schreiben vom 23.05.2022 
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Beschlussentwurf zu B 1.20: 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 23.05.2022 eingegangene Stellungnahme 
B 1.20 wie folgt gesamtheitlich zu entscheiden: 
 
Seitens der Westnetz GmbH als örtlichem Netzbetreiber wird darauf hingewiesen, dass zur Sicherung der 
Stromversorgung der geplanten Nutzungen im Geltungsbereich des Bebauungsplans eine Transformatorenstation 
benötigt wird. Hierfür ist eine Grundstücksfläche in einer Größe von 4 m x 6 m erforderlich. Aufgrund der 
Zweckbestimmung dieser Anlage zur ausschließlichen energetischen Versorgung der als zulässig geplanten 
Nutzungen innerhalb des Geltungsbereichs dieses Bebauungsplans, welche demnach als Nebenanlage gem. § 14 
(2) BauNVO einzustufen ist, kann hierfür seitens des Plangebers keine Festsetzung einer Fläche für die Ver- und 
Entsorgung mit der Zweckbestimmung: Elektrizität getroffen werden. Gleichwohl ist die Errichtung der 
vorgenannten Transformatorenstation auf Grundlage der textlichen Festsetzungen zum Entwurf des 
Bebauungsplans Rheinbach Oberdrees Nr. 11 „Bundesstraße, Mieler Straße, Landgraben“, Fassung: 
Offenlagebeschluss innerhalb des geplanten Allgemeinen Wohngebietes (WA) als Nebenanlage gem. § 14 (2) 
BauNVO innerhalb und außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sowie innerhalb und außerhalb der 
festgesetzten Flächen für Stellplätze generell zulässig. Ausgeschlossen werden sollen diese Anlagen lediglich 
innerhalb der Flächen des flächenhaften Pflanzgebotes 1 (pfg 1). In Bezug auf den in der Stellungnahme 
beigefügten Übersichtsplan mit eingezeichnetem Vorschlag für einen Aufstellort ist demnach festzustellen, dass 
dieser Standort unzulässig wäre. Hierbei ist zudem zu berücksichtigen, dass neben den Festsetzungen zum 
flächenhaften Pflanzgebot auch vorhandene Sichtbeziehungen im Kreuzungsbereich zum Zwecke der Wahrung 
der verkehrlichen Sicherheit in ausreichendem Maße durch die Bauleitplanung gesichert werden sollen. Der Bitte 
zur Kontaktaufnahme seitens des Grundstückseigentümers mit dem Netzbetreiber wurde insofern gefolgt, als dass 
die Verwaltung die vorliegende Stellungnahme dem vom Grundstückseigentümer beauftragten Planungsbüro 
bereits zur Verfügung gestellt hat. Die im Nachgang dazu erfolgte alternative Standortplanung wurde in die aktuelle 
Fassung des städtebaulichen Konzeptes, Stand 02 / 2024, bereits mit aufgenommen. 
 
Der Anregung der mit Schreiben vom 23.05.2022 eingegangenen Stellungnahme B 1.20 der Westnetz GmbH 
zur der planungsrechtlichen Festsetzung einer Fläche für die Aufstellung einer Transformationenstation 
im Sinne der dafür notwendigen Festsetzung als Fläche für die Ver- und Entsorgung mit der 
Zweckbestimmung: Elektrizität kann nicht gefolgt werden. Die Errichtung einer Transformationenstation 
wird dennoch auf Grundlage der getroffenen Festsetzungen als zulässige Nebenanlage ermöglicht. Der 
Bitte zur Kontaktaufnahme seitens des Grundstückseigentümers mit dem Netzbetreiber wurde insofern 
gefolgt, als dass die Verwaltung die vorliegende Stellungnahme dem vom Grundstückseigentümer 
beauftragten Planungsbüro bereits zur Verfügung gestellt hat. Die sonstigen Darstellungen und Hinweise 
der mit Schreiben vom 23.05.2022 eingegangenen Stellungnahme B 1.20 der Westnetz GmbH werden zur 
Kenntnis genommen.  
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B 1.21 Erftverband, Am Erftverband 6, D 50126 Bergheim 

Hier: Schreiben vom 31.05.2022 

 

Von: Gündel Sascha <Sascha.Guendel@erftverband.de>  
Gesendet: Dienstag, 31. Mai 2022 18:11 
An: Kunze, Lars <Lars.Kunze@stadt-rheinbach.de> 
Cc: Seeliger Per <Per.Seeliger@erftverband.de>; Linke Ramona <Ramona.Linke@erftverband.de>; Diez Holger 
<Holger.Diez@erftverband.de>; Lassert, Christian <Christian.Lassert@erftverband.de> 
Betreff: Stellungnahme: Offenlage des Bebauungsplans Rheinbach-Oberdrees Nr. 11 „Bundesstraße, Mieler 
Straße, Landgraben“ 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
als Anlage sende ich Ihnen unsere Stellungnahme zum v. g. Vorgang im PDF-Format zu. 
 
Mit freundlichem Gruß 
i.A. 

 

 

 

Sascha Gündel 

Bereich: Vorstand 

Abteilung: Recht 

Erftverband, Am Erftverband 6, D 50126 Bergheim 

Fon: +49 2271 88 1256 , Fax: +49 2271 88 1210 
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Beschlussentwurf zu B 1.21: 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 31.05.2022 eingegangene Stellungnahme 
B 1.21 wie folgt zu entscheiden: 
 
Hinsichtlich der Darstellungen zu den höchsten gemessenen, flurnahen Grundwasserständen wurde in den 
textlichen Bestandteil ein entsprechender Hinweis in den textlichen Bestandteil des Bebauungsplans im Abschnitt 
C, Hinweise, Nr. 11 Grundwasserstand aufgenommen. Zudem wurden die diesbezüglichen Darstellungen in die 
Begründung zum Bebauungsplan im Abschnitt 4.2.3 Schutzgut Wasser mit aufgenommen.  
 
In Bezug auf die in der Stellungnahme vorgebrachten Darstellungen zu Versickerung, Verrieselung oder ortsnahen 
Einleitung von Niederschlagswasser in ein Gewässer wird darauf hingewiesen, dass es sich bei den Flächen des 
geplanten Allgemeinen Wohngebiets (WA) im Geltungsbereich des Bebauungsplans um bereits bestehende 
innerörtliche bauliche Anlagen einschließlich zugehöriger Freiflächen mit entsprechender Erschließung der 
Grundstücksflächen handelt. Demnach besteht keine Verpflichtung zur Versickerung, zur Verrieselung oder zur 
ortsnahen Einleitung von Niederschlagswasser in ein Gewässer gemäß § 55 Wasserhaushaltsgesetz in 
Verbindung mit § 44 Landeswassergesetz. Das anfallende Niederschlagswasser soll daher gemäß den 
Regelungen der städtischen Abwasserbeseitigungssatzung der öffentlichen Kanalisation zugeführt werden. Die 
Entsorgung des anfallenden Niederschlagswassers erfolgt dabei im Mischsystem mittels Einleitung in die 
vorhandene Mischwasserkanalisation in den umgebenden öffentlichen Verkehrsflächen der Kreisstraße K 61 
(Mieler Straße). Das Abwasser soll über das vorhandene Kanalnetz der Abwasserbehandlungsanlage Rheinbach 
zugeführt werden. 
 
Im Sinne der Regulierung des schadlosen Abflusses von anfallendem unverschmutztem Niederschlagswasser auf 
den nicht durch Gebäude über- oder unterbauten Flächen werden im Plangebiet Festsetzungen getroffen, mittels 
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derer überschüssiges anfallendes Niederschlagswasser im Falle von Starkregenereignissen innerhalb der 
festgesetzten Flächen für offene Stellplätze zurückgehalten und ordnungsgemäß abgeleitet werden kann. Um 
diesem Ziel Rechnung zu tragen, wurden darüber hinaus Festsetzungen aufgenommen, gemäß derer innerhalb 
der privaten Grundstücksflächen des Allgemeinen Wohngebiets (WA) bei der Herstellung von Erschließungs-, 
Stellplatz- und Freiflächen durch entsprechende Gefälleausbildung ein Oberflächenabfluss für anfallendes 
überschüssiges unverschmutztes Niederschlagswasser in Richtung planbedingt notwendiger Rückhalteflächen zu 
gewährleisten ist. Die Entsorgung soll, wie bereits dargestellt, über das vorhandene Kanalnetz erfolgen. Zudem 
wurden Festsetzungen zur Verwendung wasserdurchlässiger Beläge bei der Herstellung der privaten nicht 
überdachten Erschließungsanlagen getroffen. Insofern sind durch die vorliegende Bauleitplanung keine 
Oberflächengewässer in Ihrer Funktionalität bzw. Aufnahmekapazität betroffen. Die Einleitung von überschüssigem 
unverschmutztem Niederschlagswasser in den angrenzenden sog. „Landgraben“ soll auch vor dem Hintergrund 
der derzeit als Landschaftsschutzgebiet (LSG) und zukünftig als private Grünflächen sowie gleichzeitig überlagernd 
als Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft festgesetzten 
Flächen ausgeschlossen werden. Innerhalb dieser Flächen wurde aus artenschutzrechtlichen Gründen im Zuge 
des weiteren Planverfahrens im Nachgang der frühzeitigen Beteiligungen im Bebauungsplanverfahren die 
Festsetzung von entsprechenden Ausgleichsmaßnahmen erforderlich, welche der Festsetzung Nr. 11.2, 
Ausgleichsmaßnahme A 2 (intern): Pflegmaßnahmen auf der Fläche am „Landgraben“ dem textlichen Bestandteil 
des Bebauungsplans zu entnehmen ist. Um die Herstellung, Pflege und dauerhafte Funktionalität dieser 
Maßnahmen sicherzustellen, werden Eingriffe in diese im Nahbereich des sog. „Landgrabens“ gelegenen Flächen 
auf Grundlage der getroffenen planungsrechtlichen Festsetzungen ausgeschlossen. 
 
Zu einer möglichen Verringerung des Wasserabflusses, zur Speicherung von Niederschlagswasser und dem 
verzögerten Abfluss kann zudem die grundsätzliche Möglichkeit der Dachbegrünung der Dächer von 
Hauptgebäuden mit Satteldächern, die zwingend herzustellende Dachbegrünung des oberen Abschlusses von 
Gemeinschaftsgaragen unterhalb der Geländeoberfläche sowie der Dächer von Garagen, überdachten Stellplätzen 
und überdachten Fahrradabstellanlagen sowie die anteilige Begrünung der Dächer von Hauptgebäuden mit 
Flachdächern beitragen. Ein weiterer Beitrag zur möglichen Verringerung des Wasserabflusses, zur Speicherung 
von Niederschlagswasser und dem verzögerten Abfluss soll durch die Festsetzungen zur Fassadenbegrünung von 
Hauptgebäuden sowie der anteiligen Begrünung der Wandflächen von Garagen, überdachten Stellplätzen und 
Nebenanlagen und durch die herzustellende Begrünung der unbebauten Grundstücksflächen außerhalb der 
Flächen des flächenhaften Pflanzgebotes und außerhalb von Wegen, Gemeinschaftsgaragen unterhalb der 
Geländeoberfläche, oberirdischen Stellplätzen, Spielplätzen, Fahrradabstellanlagen und sonstigen baulichen 
Anlagen und Nebenanlagen geleistet werden. Dabei wird das Wasser zunächst vom Schichtaufbau bis zur 
Wassersättigung aufgenommen und durch Transpiration der Pflanzen und Verdunstung aus dem Schichtaufbau 
wieder an die Atmosphäre abgegeben. Der Wasserabfluss überschüssigen Wassers erfolgt mit deutlicher zeitlicher 
Verzögerung und schränkt Spitzenbelastungen der Kanalisation ein. Zudem kann die empfohlene Sammlung und 
Nutzung von Niederschlagswasser z. B. in Zisternen oder anderen Regenwassersammelbehältern zur 
Gartenbewässerung zu einer weiteren deutlichen Verringerung der Spitzenbelastung der Kanalisation und der 
Gewässer beitragen. Durch die vorgenannten festgesetzten sowie die in Form der Aufnahme von Hinweisen 
empfohlenen Maßnahmen können positive Wirkungen auf das gesamte Abflussgeschehen erreicht werden. 
 
In Bezug auf das Überflutungspotential im Geltungsbereich des Bebauungsplans wurden im Entwurf des 
Bebauungsplans Rheinbach Oberdrees Nr. 11 „Bundesstraße, Mieler Straße, Landgraben“, Stand: 
Offenlagebeschluss Festsetzungen in Hinblick auf bauliche und technische Maßnahmen bei der Errichtung von 
baulichen Anlagen, die der Vermeidung oder Verringerung von Hochwasserschäden einschließlich von Schäden 
durch Starkregen dienen, getroffen. Auf Grundlage der Festsetzungen sollen mögliche Beeinträchtigungen der 
baulichen Anlagen im Falle von Starkregenereignissen vermieden werden. Zudem wird innerhalb der zulässigen 
Flächen für offene Stellplätze festgesetzt, dass auch Flächen für die Rückhaltung und Ableitung von anfallendem 
unverschmutztem Niederschlagswasser der Flächen des Allgemeinen Wohngebiets (WA) zulässig sind. Grundlage 
hierfür bildet der im Rahmen des Bebauungsplans aufgestellte Überflutungsnachweis (vgl. Überflutungsnachweis 
nach DIN 1986-100; BV: Bebauung des Grundstückes Oberdrees, Rheinbach, Bundesstraße 38-42, Gemarkung: 
Oberdrees, Flur. 4; Flurstück: 86, 155, 157; Ingenieurgeologisches Büro Bohné, Stand 10 / 2022), welcher bereits 
Flächenvorschläge für erforderliche Rückhaltevolumina dargestellt. 
 



Anregungen der Öffentlichkeit sowie der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange  
gem. §§ 3 (1) und 4 (1) BauGB  
Bebauungsplan Rheinbach-Oberdrees Nr. 11 „Bundesstraße, Mieler Straße, Landgraben“ 

 

 
Seite 88 von 109 

 

Mit den vorgenannten Festsetzungen soll so neben dem Schutz baulicher Anlagen auch ein möglichst wirksamer 
Schutz von sonstigen Anlagen vor Hochwasserschäden einschließlich von Schäden durch Starkregen, bezogen 
den Geltungsbereich des Bebauungsplans und sein unmittelbares städtebauliches Umfeld, erreicht werden.  

 
Der angemerkten Anregung zur Darstellung von Überflutungsbereichen und möglichen Wasserhöhen im 
zeichnerischen Teil des Bebauungsplans als Information für zukünftige Nutzer soll nicht gefolgt werden. Es wurde 
jedoch der angemerkten Hinweisfunktion Rechnung tragend, aufgrund des bestehenden Überflutungspotentials im 
Falle von Starkregenereignissen im Geltungsbereich des Bebauungsplans in den textlichen Bestandteil des 
Bebauungsplans ein Hinweis im Abschnitt Teil C, Hinweise, Nr. 12 Überflutungsschutz aufgenommen. Zudem 
wurden die diesbezüglichen Darstellungen in die Begründung zum Bebauungsplan im Abschnitt 4.2.3 Schutzgut 
Wasser einschließlich der Abbildung der Starkregengefahrenkarte der Stadt Rheinbach mit aufgenommen, welche 
hier die möglichen Wasserstände im Falle eines Starkregenszenarios T = 100 aufzeigt. 
 
Im Zusammenhang mit den in der Stellungnahme vorgebrachten Darstellungen zu einer möglichen 
Geländemodellierung im Nahbereich des sog. „Landgrabens“ wird auf den bereits zuvor genannten 
planungsrechtlichen Sachverhalt in diesem räumlichen Bereich verwiesen.  
 
Die Darstellungen in der mit Schreiben vom 31.05.2022 eingegangenen Stellungnahme B 1.21 des 
Erftverbandes bezüglich des flurnah anstehenden Grundwassers sowie des Überflutungsschutzes und des 
Überflutungspotentials werden dahingehend berücksichtigt, als dass zusätzlich zu den bereits unabhängig 
von der vorliegenden Stellungnahme getroffenen dahingehenden planungsrechtlichen Festsetzungen 
zusätzlich entsprechende Hinweise im textlichen Bestanteil des Bebauungsplans im Abschnitt C, Hinweise 
als Hinweise Nr. 11 und Nr. 12 aufgenommen wurden. Zudem wurden die diesbezüglichen Sachverhalte in 
die Begründung zum Bebauungsplan in den Abschnitt 4.2.3 Schutzgut Wasser aufgenommen. Der 
Anregung hinsichtlich der zwingenden Einhaltung der Vorgaben des LWG und des WHG im Sinne der 
Verpflichtung zur Versickerung, zur Verrieselung oder zur ortsnahen Einleitung von Niederschlagswasser 
wird nicht gefolgt. Es wurden jedoch unabhängig davon in den Unterlagen zur vorliegenden Bauleitplanung 
Festsetzungen getroffen und Hinweise aufgenommen, die eine Rückhaltung ermöglichen sowie einer 
möglichen Verringerung des Wasserabflusses, der Speicherung von Niederschlagswasser und dem 
verzögerten Abfluss von Niederschlagswasser beitragen sollen. Der Anregung hinsichtlich der möglichen 
Geländemodellierung im Nahbereich des sog. „Landgrabens“ wird nicht gefolgt, da hier den 
artenschutzrechtlich notwendigen Ausgleichsmaßnahmen innerhalb der Flächen der Vorrang eingeräumt 
werden soll. Die sonstigen Darstellungen und Hinweise in der mit Schreiben vom 31.05.2022 
eingegangenen Stellungnahme B 1.21 des Erftverbandes werden zur Kenntnis genommen. 
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B 1.22 Landwirtschaftskammer NRW, Gartenstr. 11, 50765 Köln 

Hier: Schreiben vom 30.05.2022 

 
Beschlussentwurf zu B 1.22: 
Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 30.05.2022 eingegangene Stellungnahme 
B 1.22 wie folgt zu entscheiden: 
 
Von Seiten der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, Kreisstelle Rhein-Sieg-Kreis, werden gegen die Ziele 
der Bauleitplanung zum Bebauungsplan Rheinbach Oberdrees Nr. 11 „Bundesstraße, Mieler Straße, Landgraben“, 
Stand: frühzeitige Beteiligung zum Bebauungsplanverfahren, grundsätzlich keine Bedenken vorgebracht. 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Über die mit Schreiben vom 30.05.2022 eingegangene 
Stellungnahme B 1.22 der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, Kreisstelle Rhein-Sieg-Kreis, ist 
keine Beschlussfassung erforderlich. 
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B 1.23 Telefonica Germany GmbH & Co.OHG, Behördenengineering, Südwestpark 35, 90449 

Nürnberg 

Hier: Schreiben vom 02.06.2022 

 
Von: O2-MW-BIMSCHG <O2-MW-BIMSCHG@telefonica.com>  

Gesendet: Donnerstag, 2. Juni 2022 15:01 

An: Kunze, Lars <Lars.Kunze@stadt-rheinbach.de> 

Betreff: Stellungnahme Richtfunk: B-Plan Rheinbach-Oberdrees Nr. 11 "Bundesstraße, Mieler Straße, Landgraben"  

 
Betrifft hier Richtfunk von Telefonica o2 

 

IHR SCHREIBEN VOM: 06.05.2022 

IHR ZEICHEN: B-Plan Rheinbach-Oberdrees Nr. 11 "Bundesstraße, Mieler Straße, Landgraben" 

Sehr geehrter Herr Kunze, 

 

die Überprüfung Ihres Anliegens ergab, dass keine Belange von Seiten der Telefónica Germany GmbH & Co. OHG zu 

erwarten sind. 

Zur besseren Visualisierung erhalten Sie beigefügt zur E-Mail ein digitales Bild. Das Plangebiet ist im Bild mit einer dicken 

roten Linie eingezeichnet. 

 

Die Linie in Rot hat keine Relevanz. 
 
Sollten sich noch Änderungen der Planung / Planungsflächen ergeben, so würden wir Sie bitten uns die geänderten 
Unterlagen zur Verfügung zu stellen, damit eine erneute Überprüfung erfolgen kann. 
Bei Fragen, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen / Yours sincerely 
i.A. Michael Rösch 
Projektleiter 
Request Management / Behördenengineering 

Sabine Schoor 

Projektassistentin 

Behördenengineering 

 

Bei Telefónica Germany GmbH & Co. OHG zu erreichen unter: 

Behördenengineering, Südwestpark 35, Zimmer 2.1.15, 90449 Nürnberg 

mailto:O2-MW-BIMSCHG@telefonica.com
mailto:Lars.Kunze@stadt-rheinbach.de
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Michael Rösch telefonisch erreichbar unter Mobil: +49 (0) 174  349 67 03 

Sabine Schoor telefonisch erreichbar unter Mobil: + 49 (0) 172 798 60 56 

mail: o2-MW-BImSchG@telefonica.com 

 

Anfragen zu Stellungnahmen für Telefonica & E-Plus gerne an: o2-mw-BImSchG@telefonica.com, 

oder auf dem Postweg an: Telefónica Germany, Zimmer 2.1.15, Südwestpark 38, 90449 Nürnberg 

 
im Auftrag der Firma: 

Telefónica Germany GmbH & Co. OHG 

Südwestpark 35, Room 2.1.15, 90449 Nürnberg 

Mobil: +49 174 – 349 67 03 

web: www.cons-kom.de 

 

Bernhart ConsKom GmbH & Co. KG, Mitterweg 3, 84549 Engelsberg 

Amtsgericht Traunstein HRA 10098, Geschäftsführer: Konrad Bernhart 

Bitte beachten Sie unsere Datenschutzerklärung: 

https://conskom.de/impressum-datenschutz/ 

 

Beschlussentwurf zu B 1.23: 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 02.06.2022 eingegangene Stellungnahme 
B 1.23 wie folgt zu entscheiden: 
 
Von Seiten der Telefónica Germany GmbH & Co. OHG wird in Bezug auf die Ziele der Bauleitplanung zum 
Bebauungsplan Rheinbach Oberdrees Nr. 11 „Bundesstraße, Mieler Straße, Landgraben“, Stand: frühzeitige 
Beteiligung zum Bebauungsplanverfahren, keine Betroffenheit Ihrer Belange erwartet. Aufgrund des im Zuge des 
Bauleitplanverfahrens erweiterten Geltungsbereichs wird, der Anregung der Stellungnahme Rechnung tragend, 
das Unternehmen Rahmen der förmlichen Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gem. § 4 Abs. 2 BauGB am Planverfahren weiterhin beteiligt.  
 
Das Unternehmen wird aufgrund des erweiterten Geltungsbereichs des Bebauungsplans, wie in der 
Stellungnahme angeregt, weiterhin am Verfahren beteiligt. Die sonstigen Darstellungen der mit Schreiben 
vom 02.06.2022 eingegangenen Stellungnahme B 1.23 der Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, Nürnberg 
werden zur Kenntnis genommen.  
  

mailto:o2-MW-BImSchG@telefonica.com
mailto:o2-mw-BImSchG@telefonica.com
http://www.cons-kom.de/
https://conskom.de/impressum-datenschutz/
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B 1.24 e-regio GmbH & Co.KG, Rheinbacher Weg 10, 53881 Euskirchen 

Hier: Schreiben vom 02.06.2022 

 
Von: Linden, Hubertus <Hubertus.Linden@e-regio.de>  

Gesendet: Donnerstag, 2. Juni 2022 11:52 

An: Kunze, Lars <Lars.Kunze@stadt-rheinbach.de> 

Betreff: Bebauungsplan Rheinbach-Oberdrees, Nr. 11 Bundesstraße, Mieler Straße, Landgraben. 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

sehr geehrter Herr Kunze 

als Eigentümerin des Erdgas-Versorgungsnetzes teilen wir Ihnen mit, dass unsererseits gegen das beabsichtigte Verfahren 

keine Bedenken bestehen, solange der Bestand unserer Leitungsanlagen gewährleistet wird. Innerhalb des dargestellten 

Planbereiches sind Leitungsanlagen der e-regio zur Erdgas-Versorgung vorhanden. 

Freundliche Grüße  

Hubertus Linden 

Teamleiter 

Netzplanung Gas / Wasser 

 

 
 

e-regio GmbH & Co. KG  

Rheinbacher Weg 10 

53881 Euskirchen 

Tel. 02251 708-7223 

Mobil 01609 015 56 27 

 

hubertus.linden@e-regio.de 

www.e-regio.de  

  

mailto:Hubertus.Linden@e-regio.de
mailto:Lars.Kunze@stadt-rheinbach.de
mailto:hubertus.linden@e-regio.de
https://www.e-regio.de/
http://www.e-regio.de/
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Erweiterte Stellungnahme in Form eines Lageplans der e-regio GmbH & Co. KG aufgrund von Rückfragen der 

Verwaltung mit Schreiben vom 21.02.2024 im Nachgang der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und der 

sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB: 

 

Beschlussentwurf zu B 1.24: 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 02.06.2022 eingegangene Stellungnahme 
und die Inhalte des am 21.04.2021 eingegangenen Lageplans, welche unter dem Punkt B 1.24 zusammengefasst 
worden sind, wie folgt gesamtheitlich zu entscheiden: 
 
Von Seiten der e-regio GmbH & Co. KG werden gegen die Ziele der Bauleitplanung zum Bebauungsplan 
Rheinbach Oberdrees Nr. 11 „Bundesstraße, Mieler Straße, Landgraben“, Stand: frühzeitige Beteiligung zum 
Bebauungsplanverfahren, keine Bedenken vorgebracht, sofern der Bestand der Leitungsanlagen des 
Unternehmens gewährleistet wird. In diesem Zusammenhang wurde von Seiten der Verwaltung im Nachgang der 
frühzeitigen Beteiligung zu dem in Rede stehenden Planverfahren am 20.02.2024 eine weiterführende 
Stellungnahme im Sinne des beigefügten Lageplans angefordert, die mit Schreiben vom 21.02.2024 eingegangen 
ist. 
 
Die Versorgungsanlagen des Unternehmens verlaufen innerhalb des Geltungsbereichs des vorliegenden 
Bebauungsplans gemäß den Darstellungen des eingereichten Lageplans vom 21.02.2024 überwiegend im Bereich 
des Geh- und Radweges westlich der Mieler Straße (K 61). Die Flächen der Mieler Straße einschließlich des 
begleitenden Geh- sowie des Geh- und Radweges sollen in Summe als öffentlichen Verkehrsflächen festgesetzt 
werden. Die planungsrechtliche Festsetzung öffentlicher Verkehrsflächen steht dem Fortbestand der bestehenden 
Versorgungsanlagen nicht entgegen. Planungsrechtlich besteht demnach kein weiterer Handlungsbedarf im Sinne 
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der Festsetzungsnotwendigkeit von Gehr-, Fahr- und Leitungsrechten zugunsten des Unternehmens, da die 
Leitungstrasse weiterhin vollständig innerhalb öffentlicher Flächen verbleibt. Die privaten Hausanschlüsse der im 
Geltungsbereich aktuell vorhandenen, leerstehenden Gebäude Oberdreeser Straße 38 und 42 bedürfen keiner 
gesonderten planungsrechtlichen Berücksichtigung im Sinne einer Festsetzung. Der konkrete Anschluss privater 
Grundstücksflächen an die vorhandenen Versorgungsanlagen obliegt grundsätzlich der technischen 
Erschließungsplanung, deren Prüfung Gegenstand des nachgeordneten Baugenehmigungsverfahrens ist. Im Zuge 
von möglichen Baumaßnahmen im Bereich der Mieler Straße auf Grundlage des sich im Zuge des weiteren 
Planverfahrens herausgestellten Ausbauerfordernisses zugunsten einer Linksabbiegespur und der im in diesem 
Zusammenhang notwendigen teilweisen Verschwenkung des vorhandenen Geh- und Radweges, in welchem u.a. 
auch Versorgungsanlagen des Unternehmens verlaufen, ist die Lage der v. g. Versorgungsanlagen zu 
berücksichtigen. 
 
Die Versorgungsanlagen des Unternehmens verlaufen innerhalb des Geltungsbereichs des vorliegenden 
Bebauungsplans gemäß den Darstellungen des eingereichten Lageplans vom 21.02.2024 überwiegend im 
Bereich des Geh- und Radweges westlich der Mieler Straße (K 61). Aufgrund der Festsetzung von 
öffentlichen Verkehrsflächen für den Gesamtbereich der Mieler Straße (K 61) einschließlich des 
begleitenden Geh- sowie des Geh- und Radweges sind keine weitergehenden planungsrechtlichen 
Festsetzungen zur dinglichen Sicherung der Anlagen erforderlich. Der Bestand der Leitungsanlagen ist auf 
planungsrechtlicher Ebene gesichert. Die sonstigen Darstellungen und Inhalte der mit Schreiben vom 
03.06.2022 eingegangenen Stellungnahme und des mit Schreiben vom 21.04.2021 eingegangenen 
Lageplans der e-regio GmbH & Co. KG, Euskirchen, welche unter dem Punkt B 1.24 zusammengefasst 
worden sind, werden zur Kenntnis genommen. 
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B 1.25 Die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Rheinland, Hansastraße 2, 47799 

Krefeld 

Hier: Schreiben vom 31.05.2022 

 
Von: Haugrund, Lisa <Lisa.Haugrund@autobahn.de>  

Gesendet: Dienstag, 31. Mai 2022 16:59 

An: Kunze, Lars <Lars.Kunze@stadt-rheinbach.de> 

Betreff: Bebauungsplan Rheinbach-Oberdrees Nr. 11 "Bundesstraße, Mieler Str., Landgraben" im beschleunigten Verfahren 

Sehr geehrter Herr Kunze, 
vielen Dank für die Beteiligung im oben näher bezeichneten Verfahren. 

Hiermit nimmt die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Rheinland, Stellung zu Ihrem Schreiben vom 28.04.2022. 

Die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Rheinland, ist für den Betrieb und die Unterhaltung der östlich des 
Plangebietes, in einer Entfernung von ca. 1,1 km verlaufenden Autobahn 61, Abschnitt 29 zuständig.  
 
Seitens der Autobahn GmbH des Bundes bestehen keine grundsätzlichen Bedenken gegen das Vorhaben. 

Generell wird jedoch darauf hingewiesen, dass die Maßnahmen des Bedarfsplans für die Bundesfernstraßen sowie des 
Landesstraßenbedarfsplans zu berücksichtigen sind: 
 

- A61-G60-NW; A 61 AK Meckenheim - AK Bliesheim 
Bundesverkehrswegeplan 2030 – Projekt A61-G60-NW (bvwp-projekte.de) 

 
Als zuständiger Straßenbaulastträger für die angrenzenden/umliegenden Landesstraßen und die Bundesfernstraßen ist der 
Landesbetrieb Straßenbau NRW als zuständiger Straßenbaulastträger zu beteiligen. 
 
Ich weise darauf hin, dass gegenüber der Straßenbauverwaltung weder jetzt noch zukünftig aus dieser Planung Ansprüche 

auf aktiven und/oder passiven Lärmschutz oder ggfls. erforderlich werdende Maßnahmen bzgl. der Schadstoffausbreitung 

geltend gemacht werden können. 

Mit freundlichen Grüßen 

Lisa Haugrund 
Die Autobahn GmbH des Bundes 
Niederlassung Rheinland 
Hansastraße 2 · 47799 Krefeld 
Lisa Haugrund, M.Sc. Bau.Ing. 
Referentin Grundsatzgebiet Immissionsschutz 
M +49 15201873349 
lisa.haugrund@autobahn.de 
www.autobahn.de 

  

Beschlussentwurf zu B 1.25: 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 31.05.2022 eingegangene Stellungnahme 
B 1.25 wie folgt gesamtheitlich zu entscheiden: 
 
Von Seiten der Autobahn GmbH des Bundes werden gegen die Ziele der Bauleitplanung zum Bebauungsplan 
Rheinbach Oberdrees Nr. 11 „Bundesstraße, Mieler Straße, Landgraben“, Stand: frühzeitige Beteiligung zum 
Bebauungsplanverfahren, keine grundsätzlichen Bedenken vorgebracht. Aufgrund der Entfernung der Autobahn 
BAB 61, Abschnitt 29, zum Geltungsbereich des in Rede stehenden Bebauungsplans ist nicht von 
planungsrechtlich relevanten Auswirkungen in Bezug auf die Ziele der vorliegenden Bauleitplanung auszugehen.  
 
Der Landesbetrieb Straßenbau NRW wurde als zuständiger Straßenbaulastträger im Zuge der frühzeitigen 
Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB mit beteiligt. Vom 

mailto:Lisa.Haugrund@autobahn.de
mailto:Lars.Kunze@stadt-rheinbach.de
https://www.bvwp-projekte.de/strasse/A61-G60-NW/A61-G60-NW.html
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Landesbetrieb Straßenbau NRW wurde hierzu im Zuge der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und der 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB eine Stellungnahme abgegeben.  
 
Im Zuge der Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplans wurden die auf die geplanten Nutzungen im Plangebiet 
einwirkenden Lärmimmissionen als auch die durch die geplanten Nutzungen sich auf die umgebenden 
schutzbedürftigen Nutzungen auswirkenden Lärmemissionen im Rahmen einer schalltechnischen Untersuchung 
fachgutacherlich untersucht (vgl. Schalltechnische Untersuchung zu den Lärmemissionen und -immissionen im 
Rahmen des Bebauungsplans Rheinbach Nr. 11 "Bundesstraße – Mieler Straße/Landgraben" in 53359 Rheinbach 
– Oberdrees, Büro für Schallschutz Michael Mück, Stand: 09 / 2023). Aus dem Ergebnis der v. g. Untersuchung 
ging die Notwendigkeit zur Festsetzung passiver Schallschutzmaßnahmen auf Grundlage des § 9 (1) Nr. 24 
Baugesetzbuch hervor. Von einer über die gesetzlichen Grenzwerte hinausgehenden Schadstoffbelastung auf die 
geplanten Nutzungen im Geltungsbereich des Bebauungsplans, ausgehend von den Verkehrsemissionen des 
fließenden Kfz-Verkehrs innerhalb der angrenzenden öffentlichen Verkehrsflächen, ist nach derzeitigem 
Kenntnisstand nicht auszugehen. Eine allgemeine Hinweispflicht zu den in der Stellungnahme aufgeführten 
Emissionen durch angrenzende oder in der Nähe befindliche Straßenverkehrsflächen besteht entsprechend den 
gesetzlichen Bestimmungen nicht. Die Darstellungen in Bezug auf die Nichtgeltendmachung von Ansprüchen auf 
aktiven und/oder passiven Lärmschutz oder ggfls. erforderlich werdende Maßnahmen bzgl. der 
Schadstoffausbreitung werden zur Kenntnis genommen. Die möglichen planbedingten Umwelteinwirkungen auf 
den Menschen und seine Gesundheit werden in der Begründung zum Bebauungsplan, Fassung zum 
Offenlagebeschluss, im Abschnitt 4.2 erläutert. 
 
Der Hinweis in der mit Schreiben vom 31.05.2022 eingegangenen Stellungnahme B 1.25 der Autobahn 
GmbH des Bundes zur erforderlichen Beteiligung des Landesbetriebes Straßenbau NRW als zuständigem 
Straßenbaulastträger im Zuge der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB wurde berücksichtigt. Der Landesbetrieb Straßenbau NRW 
wurde im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gem. § 4 Abs. 1 BauGB mit beteiligt. Die sonstigen Darstellungen und Hinweise in der mit Schreiben vom 
31.05.2022 eingegangenen Stellungnahme B 1.25 der Autobahn GmbH des Bundes werden zur Kenntnis 
genommen.  
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B 1.26 Pledoc GmbH, Gladbecker Straße 404, D-45326 Essen 

Hier: Schreiben vom 27.05.2022 
 

Von: noreply_netzauskunft@pledoc.de <noreply_netzauskunft@pledoc.de>  
Gesendet: Freitag, 27. Mai 2022 11:28 
An: Kunze, Lars <Lars.Kunze@stadt-rheinbach.de> 
Betreff: Ihre Anfrage Stadt Rheinbach - Bebauungsplan Rheinbach-Oberdrees Nr. 11 "Bundestraße, Mieler Straße, 
Landgraben" im beschleunigten Verfahren unter Anwendung des § 13 a Baugesetzbuch - Hier: Durchführung der Betei..., 
Unser Zeichen 20220500715, Ihr Zeichen 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

von der OGE (Open Grid Europe GmbH), Essen und der GasLINE GmbH & Co. KG, Straelen, sind wir mit der Wahrnehmung 
ihrer Interessen im Rahmen der Bearbeitung von Fremdplanungsanfragen und öffentlich-rechtlichen Verfahren beauftragt.  

Unter folgendem Link erhalten Sie unsere Antwort zu Ihrer Anfrage: Stadt Rheinbach - Bebauungsplan Rheinbach-
Oberdrees Nr. 11 "Bundestraße, Mieler Straße, Landgraben" im beschleunigten Verfahren unter Anwendung des § 13 a 
Baugesetzbuch - Hier: Durchführung der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 
Abs. 1 Baugesetzbuch vom 28.04.2022 zum Download:  

https://pledoc-nextcloud.geomagic.io/s/YnzMG3Js9cfMR4C  

Dieser Link ist bis zum 16.07.2022 gültig.  

Folgende Dokumente sind im Zip enthalten:  

20220500715_Stellungnahme_gesamt.pdf[1]  

Achtung: Bitte antworten Sie nicht auf diese E-Mail! Bei Fragen zur Netzauskunft wenden Sie sich an 
Netzauskunft@pledoc.de  

   

Mit freundlichen Grüßen  

PLEDOC GmbH  
Gladbecker Straße 404 • D-45326 Essen 

www.pledoc.de  

   
netzauskunft@pledoc.de  

Online-Leitungsauskunft:  
www.bil-leitungsauskunft.de  
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Beschlussentwurf zu B 1.26: 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 27.05.2022 eingegangene Stellungnahme 
B 1.26 wie folgt zu entscheiden: 
 
Die Versorgungsanlagen der von der PLEDOC verwalteten Leitungsträger sind durch die Ziele der Bauleitplanung 
zum Bebauungsplan Rheinbach Oberdrees Nr. 11 „Bundesstraße, Mieler Straße, Landgraben“, Stand: frühzeitige 
Beteiligung zum Bebauungsplanverfahren, nicht betroffen. Im Nachgang der frühzeitigen Beteiligung der 
Öffentlichkeit sowie der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. §§ 3 (1) und 4 (1) BauGB 
erfolgte eine räumliche Erweiterung des Geltungsbereichs des Bebauungsplanens in Hinblick auf die Ergänzung 
von Flächen im nordwestlichen Bereich des Plangebiets. Die Erweiterung des Plangebiets ist bereits in dem der 
Stellungnahme des Unternehmens beigefügten Lageplan mit enthalten. Insofern ist für die Flächen des 
Geltungsbereichs des Bebauungsplans, Fassung zum Offenlagebeschluss, weiterhin nicht von einer Betroffenheit 
der Versorgungsanlagen der von der PLEDOC verwalteten Leitungsträger auszugehen. Da im Zuge des 
Planverfahrens jedoch zusätzlich die Festsetzung plangebietsexterner Ausgleichsmaßnahmen zum Zwecke der 
Realisierung artenschutzrechtlicher Maßnahmen erforderlich wurden, und diese Flächen im sachlichen 
Zusammenhang mit der vorliegenden Bauleitplanung stehen, soll das Unternehmen aus verfahrensrechtlichen 
Gründen im Zuge der förmlichen Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 
4 (2) BauGB weiterhin am Planverfahren beteiligt werden.  
 
Das Unternehmen wird auf Grundlage der Festsetzung plangebietsexterner Ausgleichsmaßnahmen aus 
verfahrensrechtlichen Gründen im Zuge der förmlichen Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB weiter am Verfahren beteiligt. Die sonstigen Darstellungen der mit 
Schreiben vom 27.05.2022 eingegangenen Stellungnahme B 1.26 der PLEDOC GmbH werden zur Kenntnis 
genommen.  
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B 1.27  Landesbetrieb Straßenbau NRW, Regionalniederlassung Ville-Eifel, Jülicher Ring 101-103

 Hier: Schreiben vom 20.05.2022 

Von: Sven.Hedwig@strassen.nrw.de <Sven.Hedwig@strassen.nrw.de>  

Gesendet: Freitag, 20. Mai 2022 07:27 

An: Kunze, Lars <Lars.Kunze@stadt-rheinbach.de> 

Cc: Bruch, Yannick <Yannick.Bruch@stadt-rheinbach.de> 

Betreff: Bebauungsplan Rheinbach-Oberdrees Nr. 11 „Bundesstraße, Mieler Straße, Landgraben“ 

Aktenzeichen: 54.02.09/VE/4403 
 
Bauleitplanung der Stadt Rheinbach 
 
Bebauungsplan Rheinbach-Oberdrees Nr. 11 „Bundesstraße, Mieler Straße, Landgraben“ 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
gegen die oben genannte Änderung des Bebauungsplanes bestehen prinzipiell keine Bedenken, wenn die folgenden 
Ausführungen beachtet werden: 
 
Die Erschließung des Bebauungsplangeländes über die geringer belastete Kreisstraße wird begrüßt. 
Es ist zu prüfen, ob eine gezielte Querungsstelle über die Bundesstraße möglich ist, da von zusätzlichen 
Fußgängerwegebeziehungen im Rahmen der B-Plan Änderung auszugehen ist. 
Im Bebauungsplan ist zeichnerisch und/oder textlich auf die Verkehrsemissionen (Staub, Lärm, Abgase, Sprühfahnen und 
Spritzwasser bei Nässe) der angrenzenden oder in der Nähe liegenden Straßen hinzuweisen (§ 9 Abs. 1 Ziff. 24 BauGB). 
Notwendige Schutzmaßnahmen gehen allein zu Lasten der Stadt / des Vorhabenträgers und nicht zu Lasten der 
Straßenbauverwaltung. 
 
Aus der B-Plan heraus kann gegenüber der Straßenbauverwaltung kein rechtlicher Anspruch auf aktiven und/oder passiven 
Lärmschutz geltend gemacht werden, auch künftig nicht. 
 
Beste Grüße 
Im Auftrag 
Sven Thomas Hedwig 
Abteilung Betrieb und Verkehr 
-Planungen Dritter- 
---------------------------------------- 
Landesbetrieb Straßenbau NRW 
Regionalniederlassung Ville-Eifel 
Jülicher Ring 101-103 
53879 Euskirchen 
Telefon: 02251 / 796 - 163 
E-Mail: sven.hedwig@strassen.nrw.de 
Mehr erfahren? Spannende Jobs finden? 

www.strassen.nrw.de 
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Beschlussentwurf zu B 1.27: 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 20.05.2022 eingegangene Stellungnahme 
B 1.27 wie folgt zu entscheiden: 
 
Von Seiten des Landesbetriebes Straßenbau NRW, werden gegen die Ziele der Bauleitplanung zum 
Bebauungsplan Rheinbach Oberdrees Nr. 11 „Bundesstraße, Mieler Straße, Landgraben“, Stand: frühzeitige 
Beteiligung zum Bebauungsplanverfahren, keine prinzipiellen Bedenken vorgebracht.  

In Bezug auf die in der Stellungnahme angeregte Prüfung hinsichtlich der Querungsmöglichkeit im Bereich der 
Bundesstraße B 266 ist anzumerken, dass im Zuge der Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplans, Fassung 
zum Offenlagebeschluss, eine Verkehrsuntersuchung erstellt wurde (vgl. Verkehrsuntersuchung zum 
Bebauungsplan Nr. 11 in Rheinbach, Brilon Bonzio Weiser Ingenieurgesellschaft für Verkehrswesen GmbH, Stand 
12 / 2023), in welcher neben der Erhebung und Bewertung der Kfz-verkehrsbezogenen Bestandssituation sowie 
der Kfz-verkehrsbezogenen Prognose und Bewertung des zukünftigen Verkehrsaufkommens unter 
Berücksichtigung der verkehrlichen Auswirkungen der vorliegenden Planung dieses Bebauungsplans auch eine 
Erhebung der Bestandssituation der fußgänger- und radverkehrsbezogenen Wegeführungen sowie eine 
diesbezügliche Bewertung vorgenommen wurde. Aus dem Ergebnis der v. g. Untersuchung geht hervor, dass von 
Seiten des Fachgutachters im Bereich des Knotenpunktes Bundesstraße B 266 / Mieler Straße (K 61) / 
Oberdreeser Straße gleichfalls, wie in der vorliegenden Stellungnahme angeregt, eine Optimierung der 
Querungsmöglichkeit zur Anbindung der einseitigen gemeinsamen Geh- und Radwege entlang der B 266 und der 
Mieler Straße empfohlen wird.  
 
Im Zusammenhang mit den Ergebnissen der vorgenannten Verkehrsuntersuchung wurde im Nachgang zusätzlich 
eine verkehrstechnische Vorplanung für eine mögliche Umgestaltung des Knotenpunktes Bundesstraße B 266 / 
Mieler Straße (K 61) / Oberdreeser Straße erstellt. Diese Vorplanung bildete hierbei u.a. auch die Grundlage für 
die Festsetzung zusätzlicher öffentlicher Verkehrsflächen, die im Zuge einer möglichen Umgestaltung des 
Knotenpunktes mit herangezogen werden können. Die geordnete und verkehrliche sichere Führung des 
Fußgänger- und Radverkehrs über die öffentlichen Straßenverkehrsflächen bildet hierbei einen Bestanteil der 
verkehrstechnischen Vorplanung. Insofern wurde die in der Stellungnahme vorgebrachte Anregung zur Prüfung 
der Führung des Fußgängerverkehrs im Knotenpunkt Bundessstraße B 266 / Mieler Straße (K 61) / Oberdreeser 
Straße, hier: Querungsmöglichkeit im Bereich der Bundesstraße B 266, mitberücksichtigt. In diesem 
Zusammenhang wird jedoch darauf hingewiesen, dass die verkehrliche Umgestaltung des Knotenpunktes nicht im 
direkten sachlichen Zusammenhang mit der vorliegenden Bauleitplanung steht. Diese wird vom Plangeber 
demzufolge lediglich als Prüfung zur Machbarkeit sowie dem Planverfahren als zeitlich nachgelagert eingestuft.  

Im Zuge der Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplans wurden zudem die auf die geplanten Nutzungen im 
Plangebiet einwirkenden Lärmimmissionen als auch die durch die geplanten Nutzungen sich auf die umgebenden 
schutzbedürftigen Nutzungen auswirkenden Lärmemissionen im Rahmen einer schalltechnischen Untersuchung 
fachgutacherlich untersucht (vgl. Schalltechnische Untersuchung zu den Lärmemissionen und -immissionen im 
Rahmen des Bebauungsplans Rheinbach Nr. 11 "Bundesstraße – Mieler Straße/Landgraben" in 53359 Rheinbach 
– Oberdrees, Büro für Schallschutz Michael Mück, Stand: 09 / 2023). Aus dem Ergebnis der v. g. Untersuchung 
ging die Notwendigkeit zur Festsetzung passiver Schallschutzmaßnahmen auf Grundlage des § 9 (1) Nr. 24 
Baugesetzbuch hervor. Von einer über die gesetzlichen Grenzwerte hinausgehenden Schadstoffbelastung auf die 
geplanten Nutzungen im Geltungsbereich des Bebauungsplans, ausgehend von den Verkehrsemissionen des 
fließenden Kfz-Verkehrs innerhalb der angrenzenden öffentlichen Verkehrsflächen, ist nach derzeitigem 
Kenntnisstand nicht auszugehen. Festsetzungen hinsichtlich auftretender Sprühfahnen, Spritzwasser bei Nässe 
und Staubemissionen, bezogen auf den Kfz-Verkehr, werden durch die Ermächtigungsgrundlage des § 9 (1) 24 
Baugesetzbuch nicht gedeckt und sind demnach unzulässig bzw. wären unwirksam. Eine allgemeine Hinweispflicht 
zu denen in der Stellungnahme aufgeführten Emissionen durch angrenzende oder in der Nähe befindliche 
Straßenverkehrsflächen besteht entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen nicht. Die Darstellungen in Bezug 
auf die Nichtgeltendmachung von Ansprüchen auf aktiven und/oder passiven Lärmschutz werden zur Kenntnis 
genommen. Die möglichen planbedingten Umwelteinwirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit werden 
in der Begründung zum Bebauungsplan, Fassung zum Offenlagebeschluss, im Abschnitt 4.2 erläutert. 
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Die Anregungen des Landesbetriebes Straßenbau NRW, Regionalniederlassung Ville-Eifel, in der mit 
Schreiben vom 20.05.2022 eingegangenen Stellungnahme B 1.27 hinsichtlich der Prüfung zur Führung des 
Fußgängerverkehrs im Knotenpunkt Bundessstraße B 266 / Mieler Straße (K 61) / Oberdreeser Straße, hier: 
Querungsmöglichkeit im Bereich der Bundesstraße B 266, wurden im Rahmen der erfolgten 
Vorentwurfsplanung zur verkehrlichen Umgestaltung des Knotenpunktes, mitberücksichtigt. Die sonstigen 
Darstellungen und Hinweise in der mit Schreiben vom 20.05.2022 eingegangenen Stellungnahme B 1.27 
des Landesbetriebes Straßenbau NRW, Regionalniederlassung Ville-Eifel, werden zur Kenntnis 
genommen.  
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B 1.28  Polizeipräsidium Bonn, Direktion Verkehr/Führungsstelle, Verkehrsplanung und – 

Lenkung, Königswinterer Straße 500, 53227 Bonn-Ramersdorf 
Hier: Schreiben vom 02.06.2022 

 
 
Von: Ellenberger, Ludger <Ludger.Ellenberger@polizei.nrw.de> Im Auftrag von F Bonn V FüSt Verkehrsplanung 
Gesendet: Donnerstag, 2. Juni 2022 16:08 
An: Planung <Planung@stadt-rheinbach.de> 
Betreff: BPlan Nr. 11 
 
Polizeipräsidium Bonn 
Direktion Verkehr / FüSt                                                                                                           Bonn, 02.06.2022 
-   Verkehrsplanung   - 
 
Bebauungsplan Rheinbach-Oberdrees Nr. 11 „Bundesstraße, Mieler Straße, Landgraben“ im beschleunigten Verfahren 
unter Anwendung des § 13a Baugesetzbuch 
  
Ihr Schreiben vom 28.04.2022 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zum derzeitigen Stand der Planung bestehen aus verkehrspolizeilicher Sicht keine Bedenken. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
Ludger Ellenberger 
Polizeihauptkommissar 
Direktion Verkehr/Führungsstelle 
Verkehrsplanung und -lenkung 
Königswinterer Straße 500  
53227 Bonn-Ramersdorf  
Tel.: 0228-15-6023 
Fax: 0228 / 15-1204 
mailto: Ludger.Ellenberger@polizei.nrw.de  
mailto: Verkehrsplanung.Bonn@polizei.nrw.de  
Internet: https://bonn.polizei.nrw  

  

Beschlussentwurf zu B 1.28: 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 02.06.2022 eingegangene Stellungnahme 
B 1.28 wie folgt zu entscheiden: 
 
Von Seiten des Polizeipräsidiums Bonn werden gegen die Ziele der Bauleitplanung zum Bebauungsplan 
Rheinbach Oberdrees Nr. 11 „Bundesstraße, Mieler Straße, Landgraben“, Stand: frühzeitige Beteiligung zum 
Bebauungsplanverfahren, keine Bedenken vorgebracht. 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Über die mit Schreiben vom 02.06.2022 eingegangene 
Stellungnahme B 1.28 des Polizeipräsidiums Bonn ist keine Beschlussfassung erforderlich. 
  

mailto:Ludger.Ellenberger@polizei.nrw.de
mailto:Planung@stadt-rheinbach.de
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mailto:Verkehrsplanung.Bonn@polizei.nrw.de
https://bonn.polizei.nrw/
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B 1.29  Bezirksregierung Köln, Dezernat 25 (Verkehr – ÖPNV und Schienenverkehr),  

Zeughausstraße 2-10 (Haupthaus), 50667 Köln 
Hier: Schreiben vom 18.05.2022 

 
Sehr geehrter Herr Westermann, 

einer Verlängerung der Frist zur Abgabe der Stellungnahmen Ihres Dezernates im Rahmen der Beteiligungen zu den unten 

aufgeführten Planverfahren stimmen wir hiermit zu. Gemäß Ihren Ausführungen würden wir folglich den 10.06.22 dafür 

terminieren. Sofern das Abgabedatum aus Ihrer Sicht als ausreichend erachtet wird, bitten wir Sie um kurze Rückmeldung 

bzw. Bestätigung.  

 

Mit freundlichen Grüßen  

Im Auftrag  

Lars Kunze 

Sachgebietsleiter 

Sachgebiet 60.2 - Planung und Umwelt - 

Stadt Rheinbach 

Schweigelstraße 23 

53359 Rheinbach 

Tel.: 02226 - 917 250 

 

Von: Westermann, Lars <lars.westermann@bezreg-koeln.nrw.de>  

Gesendet: Mittwoch, 18. Mai 2022 16:41 

An: Kunze, Lars <Lars.Kunze@stadt-rheinbach.de> 

Betreff: 2 BP-Verfahren in Rheinbach_Fristverlängerung möglich? 

Priorität: Hoch 

 

Sehr geehrter Herr Kunze, 

danke für die Beteiligung zu  

dem Bebauungsplan Rheinbach Nr. 76 „Dreeser Weg – Aachener Straße“ und  

dem Bebauungsplan Oberdrees Nr. 11 „Bundesstraße, Mieler Straße, Landgraben“. 

 

Bei beiden Verfahren bitten Sie jeweils um eine Stellungnahme bis zum 03.06.2022. 

Wir prüfen zurzeit die Unterlagen. 

 

Da meine für den Bereich Straßenverkehr zuständige Kollegin zurzeit Sonderaufgaben zu erledigen hat (Corona-Hilfe, 

Hochwasserhilfe), ist sie zurzeit stark beansprucht. Daher möchte ich Sie fragen, ob bei den beiden o.g. Bebauungsplänen 

eine Verlängerung der Frist zur Abgabe unserer Stellungnahme möglich ist. Eine weitere Woche würde uns sehr helfen. Ist 

dies möglich? 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

L. Westermann 

___________________________________________________________ 

Dipl.-Ing. Lars Westermann 

Dezernat 25 (Verkehr – ÖPNV und Schienenverkehr) 

Dienstgebäude:  

Zeughausstraße (Haupthaus), Zimmer H 514 

Telefon: Kein Telefon, bitte nur mailen! 

Telefax: +49 (0)221 / 147-2890 

Mail: Lars.Westermann@BRK.NRW.de 

 

mailto:lars.westermann@bezreg-koeln.nrw.de
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Beschlussentwurf zu B 1.29: 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 18.05.2022 eingegangene Anfrage B 1.29 
wie folgt zu entscheiden: 
 
Von Seiten der Bezirksregierung Köln, Dezernat 25 (Verkehr – ÖPNV und Schienenverkehr), wurde im Nachgang 
der Gewährung zur Fristverlängerung keine Stellungnahme abgegeben. Um der Bezirksregierung Köln, Dezernat 
25 (Verkehr – ÖPNV und Schienenverkehr) dennoch im Zuge des Planverfahrens die Möglichkeit zur Abgabe einer 
Stellungnahme zu ermöglichen, soll die Behörde im Zuge der förmlichen Beteiligung der Behörden und der 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB weiterhin am Planverfahren mit beteiligt werden. 
 
Die Bezirksregierung Köln, Dezernat 25 (Verkehr – ÖPNV und Schienenverkehr) wird im Zuge der 
förmlichen Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB 
weiterhin am Planverfahren beteiligt. Die mit Schreiben vom 18.05.2022 eingegangene Anfrage zur 
Fristverlängerung, welche als Punkt B 1.26 aufgenommen wurde, wird zur Kenntnis genommen. 
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B 1.30  LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland, Abteilung Denkmalschutz/Praktische 

Bodendenkmalpflege, Endenicher Str. 133, 53115 Bonn 

Hier: Schreiben vom 20.06.2022 

 

Von: Kreutzberg, Kerstin <Kerstin.Kreutzberg@lvr.de>  

Gesendet: Montag, 20. Juni 2022 16:52 

An: Kunze, Lars <Lars.Kunze@stadt-rheinbach.de> 

Cc: Freund, Elisabeth <Elisabeth.Freund@lvr.de>; Gerhartz, Heribert <Heribert.Gerhartz@stadt-rheinbach.de> 

Betreff: Bebauungsplan Rheinbach-Oberdrees Nr. 11 "Bundesstraße, Mieler Straße, Landgraben"; Beteiligung nach § 4 I 

BauGB 

Ihr Schreiben vom 28.04.2022 

Mein Zeichen 117.1/22-002 

Guten Tag Lars Kunze, 

ich bedanke mich für die Übersendung der Planunterlagen im Rahmen der o. g. TÖB-Beteiligung 

und bitte die dem hohem Arbeitsaufkommen geschuldete späte Antwort zu entschuldigen. 

In Rheinbach-Oberdrees ist die bauliche Nachverdichtung durch die Errichtung mehrerer 

Wohngebäude mit einer großflächigen Tiefgarage vorgesehen. Die Bestandsgebäude innerhalb der 

Planfläche sollen im Zuge der Neubebauung abgerissen werden.  

Im Süden des Plangebietes hat ausweislich der Eintragungen auf der Tranchotkarte von 1808/09 zu 

Beginn des 19. Jahrhunderts eine große, vierflügelige Hofanlage mit einer Eingangssituation im 

Südwesten gestanden. Die Wurzeln des Ortsteils Oberdrees gehen bis in das 9. Jahrhundert zurück. 

Es ist daher nicht auszuschließen, dass im Bereich der neuzeitlichen Hofanlage ältere 

Vorgängerbebauung, ggf. bereits aus dem Frühmittelalter, bestanden hat. 

Darüber hinaus verläuft etwa entlang der heutigen B 266 eine römische Straßenverbindung von 

Niederzier nach Linz sowie die Aachen-Frankfurter Heerstraße. Diese war seit dem Mittelalter Teil 

einer der ältesten Handelsrouten im Deutschen Reich. In karolingischer Zeit (ab der Mitte des 8. 

Jahrhunderts) entstanden verlief sie aus Flandern und Brabant kommend über Aachen–Düren–

Sinzig–Koblenz nach Frankfurt am Main. Auf dieser "Krönungsstraße" bewegten sich alle deutschen 

Kaiser vom Ort ihrer Wahl, Frankfurt, zur Krönung nach Aachen. Sie war zudem wichtige 

Handelsroute und kreuzte viele andere wichtige Straßenverbindungen. 

Für die südliche Ecke der Planungsfläche besteht eine konkrete Befunderwartung. Es ist davon 

auszugehen, dass sich unterhalb der Bestandsgebäude und in deren Umfeld Überreste der 

neuzeitlichen Hofanlage, möglicherweise auch früherer Phasen, erhalten haben. Ursache dafür ist 

der Umstand, dass in früheren Zeiten der Umbau, die Erweiterung oder die Zerstörung bzw. der 

Abbruch von Gebäuden in der Regel nicht zur restlosen Beseitigung der alten Baulichkeiten führte. 

Meist wurden Fundamente, untertägige Mauerteile sowie Keller und Ähnliches im Boden belassen. 

Wo sie dennoch entfernt wurden, entstanden Ausbruchgräben, die den ehemaligen Verlauf der 

Bauteile kennzeichnen. Auch alte Geländeoberflächen, Pflaster, Fußböden und Bodenaufträge 

früherer Nutzungen blieben häufig ungestört, wenn das Gelände zur Vorbereitung eines Neubaus 

planiert und aufgehöht wurde. Schließlich sind verfüllte Gräben, Brunnen, Latrinen und sonstige 

bauliche und wirtschaftliche bzw. hauswirtschaftliche Anlagen, die in den Boden eingetieft waren – 

soweit nicht durch umfassende moderne Bodeneingriffe gestört –, grundsätzlich als archäologisch 

relevante Struktur im Untergrund erhalten. Das Gleiche gilt auch für die archäologische 

Hinterlassenschaft des Alltagslebens, des Haushaltens und Wirtschaftens der Bewohner, das eine 

Vielzahl von Funden und Spuren im Boden hinterließ. 

mailto:Kerstin.Kreutzberg@lvr.de
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Im Untergrund der Hofanlage sind daher Überreste von Gebäuden und sonstigen baulichen Anlagen 

wie Fundamente, Mauern, Fußböden, Pflasterungen, Pfostengründungen, Schwellbalken und 

Ähnliches zu erwarten. Auftreten können auch Anlagen des wirtschaftlichen und 

hauswirtschaftlichen Betriebes wie Brunnen oder Latrinen. Dazu sind Befunde wie Pfostenlöcher 

und Baugruben sowie Werkabfälle und sonstige Schichtenablagerungen zu erwarten, die im 

Zusammenhang mit der Errichtung, Unterhaltung, Veränderung, Nutzung und dem Rückbau bzw. 

der Zerstörung der Bauten entstanden. Darin eingelagert ist mit Funden zu rechnen, die 

Rückschlüsse auf die sich wandelnden Lebensumstände und die Wirtschaftsweise in der Hofanlage 

sowie ihre historische Entwicklung ermöglichen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

links: Tranchot-Karte von 1808/09, grün die Verortung des Plangebiets, rechts: pink das Plangebiet 

Der Boden im Bereich der heutigen Bebauung ist vermutlich stark modern überprägt. Es ist jedoch 

davon auszugehen, dass in den Baugrubenwänden und ggf. unterhalb des Bestandes 

Bodendenkmalsubstanz angetroffen wird. 

Es muss deshalb beim derzeitigen Kenntnisstand davon ausgegangen werden, dass mit der 

Realisierung der Planung eine Beeinträchtigung bodendenkmalpflegerischer Belange verbunden 

wäre, da – bedingt durch die zukünftig zulässigen Erdeingriffe – Bodendenkmalsubstanz 

beeinträchtigt bzw. zerstört würde. Dagegen bestehen aus bodendenkmalpflegerischer Sicht 

zunächst Bedenken. 

Die Belange des Denkmalschutzes und die kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung (§ 1 Abs. 6 Nr. 3 

und 5 BauGB, § 3 DSchG NRW) sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen zu berücksichtigen. Auch 

wenn das Verfahren nach § 13a BauGB vom Verfahren der Umweltprüfung befreit, entfällt im 

beschleunigten Verfahren nicht die Pflicht, die Umweltbelange gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7 sowie Abs. 7 

mit dem ihnen zukommenden Gewicht in die Abwägung einzustellen. Darüber hinaus haben die 

Gemeinden nach § 14 III DSchG NRW die Sicherung der Bodendenkmäler bei der Bauleitplanung zu 

gewährleisten. Der Schutz von Bodendenkmälern ist dabei nicht von der Eintragung in die 

Denkmalliste abhängig (§ 5 Abs. 2 DSchG NW). Den Erhalt der Bodendenkmäler gilt es durch 

geeignete, die Bodendenkmalsubstanz langfristig sichernde Darstellungen und Festsetzungen zu 

erreichen. 
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Es ist nicht auszuschließen, dass hier bedeutende Befunde angetroffen werden, deren Erhaltung in 

situ durch planerische Berücksichtigung zu gewährleisten wäre und die Bebauungsmöglichkeiten 

aufgrund denkmalrechtlicher Vorschriften nachträglich einschränken könnte. 

Insofern ist eine Aufklärung des abwägungsrelevanten Sachverhalts im Rahmen des 

Bauleitplanverfahrens mittels archäologischer Sachverhaltsermittlung erforderlich. Die 

Sachverhaltsermittlung dient dazu, vorhandene Bodendenkmalsubstanz konkret zu ermitteln sowie 

deren Art, Zeitstellung und Erhaltungszustand abschließend zu klären. 

Das Plangebiet ist derzeit größtenteils bebaut; der Bestand soll abgerissen werden. Aufgrund der 

vorbeschriebenen konkreten Befunderwartung im Bereich der Hofanlage ist für den Abbruch 

untertägiger Gebäudeteile eine Erlaubnis nach § 15 II DSchG NRW erforderlich. Es bietet es sich 

an, die archäologische Abrissbegleitung mit der Sachverhaltsermittlung in den modern nicht 

überbauten Bereichen der ehemaligen Hofanlage zu kombinieren. 

Ich bitte zu berücksichtigen, dass für archäologische Untersuchungen/Maßnahmen eine Erlaubnis 

gem. § 15 I DSchG NRW erforderlich ist, die die Obere Denkmalbehörde im Benehmen mit mir erteilt. 

Dem entsprechenden Antrag ist regelmäßig ein Konzept des mit der Ausführung Beauftragten 

beizufügen. Eine Liste archäologischer Fachfirmen ist zu Ihrer Information beigefügt. 

Gerne wird Ihnen das Fachamt eine Leistungsbeschreibung für die Durchführung einer 

archäologischen Sachverhaltsermittlung zur Verfügung stellen. Sollte dies gewünscht sein, bitte ich 

Sie, sich direkt mit meiner Kollegin, Frau Dr. Tanja Baumgart, Email: tanja.baumgart@lvr.de, in 

Verbindung zu setzen. 

Für Rückfragen stehe ich selbstverständlich gerne zur Verfügung.  

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

Kerstin Kreutzberg 

Verwaltungsfachwirtin 

---------------------------------------------------------- 

LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland 

Abteilung Denkmalschutz/Praktische Bodendenkmalpflege 

Endenicher Str. 133, 53115 Bonn 

Tel.  0228 9834-139 

Fax  0228 9834-119 

kerstin.kreutzberg@lvr.de 

www.bodendenkmalpflege.lvr.de 

www.lvr.de 

 

Beschlussentwurf zu B 1.30: 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 20.06.2022 eingegangene Stellungnahme 
B 1.30 wie folgt zu entscheiden: 
 
Das LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland erhob gemäß den Ausführungen in seiner Stellungnahme 
vom 20.05.2022 in Bezug auf die konkrete Befunderwartung im Bereich untertägiger Gebäudeteile der 
Bestandsbebauung der ehemaligen Hofanlage im Geltungsbereich dieses Bebauungsplans aus 
bodendenkmalpflegerischer Sicht vorsorglich Bedenken. Gemäß der fachlichen Einschätzung des LVR-Amtes für 
Bodendenkmalpflege im Rheinland wird aufgrund der konkreten Befunderwartung im Bereich der 
Bestandsbebauung der ehemaligen Hofanlage daher für den diesbezüglichen Abbruch eine Erlaubnis nach § 15 II 
DSchG NRW geltend gemacht. Darüber hinaus wird angeregt, die im Zusammenhang mit der 
denkmalpflegerischen Erlaubnis verbundene archäologische Abrissbegleitung zeitgleich mit der 
Sachverhaltsermittlung in den nicht überbauten Bereichen, die der ehemaligen Hofanlage zuzurechnen sind, 
durchzuführen. 

mailto:tanja.baumgart@lvr.de
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Um auf Grundlage des § 1 ( 6) Nr. 5 und Nr. 7d BauGB sowie des § 1 (3) DSchG NRW die Belange der Baukultur, 
des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege sowie die möglichen umweltbezogenen Auswirkungen auf 
Kulturgüter bei der Aufstellung dieses Bauleitplanverfahrens im Zuge der planerischen Abwägung angemessen zu 
berücksichtigen, wurde dementsprechend ein Hinweis in den textlichen Bestandteil des Bebauungsplans im 
Abschnitt C: Hinweise, hier: Nr. 1 Bodendenkmalpflege aufgenommen, mittels dessen das Erfordernis zur 
Einholung einer denkmalschutzrechtlichen Erlaubnis nach § 15 II DSchG NRW im Vorfeld von 
Gebäudeabbrucharbeiten im Bereich der ehemaligen Hofanlage herausgestellt werden soll. Zudem wird im 
gleichen Abschnitt darauf hingewiesen, dass in diesem Zusammenhang ebenfalls die bereits o. g. 
Sachverhaltsermittlung in den nicht überbauten Bereichen, die der ehemaligen Hofanlage zuzurechnen sind, 
erforderlich ist, da gemäß den Darstellungen in der Stellungnahme des LVR-Amtes für Bodendenkmalpflege im 
Rheinland aus bodendenkmalpflegerischer fachlicher Einschätzung heraus insgesamt nicht auszuschließen ist, 
dass in diesen Bereichen bedeutende Befunde angetroffen werden könnten, deren Erhaltung zu gewährleisten ist 
und die, unabhängig vom vorliegenden Planverfahren, die tatsächlichen Bebauungsmöglichkeiten aufgrund 
denkmalrechtlicher Vorschriften nachträglich einschränken könnte. In diesem Zusammenhang wird weiterhin 
darauf hingewiesen, dass dem entsprechenden Antrag hierbei ein Konzept von der mit der Ausführung 
beauftragten archäologischen Fachfirma beizufügen ist.  

Darüber hinaus wird in dem v. g. Abschnitt C: Hinweise, hier: Nr. 1 Bodendenkmalpflege auf die allgemein 
geltenden bodendenkmalschutzrechtlichen Regelungen, bezogen auf den gesamten Geltungsbereich des 
Bebauungsplans, hingewiesen. 
 
Die Darstellungen der mit Schreiben vom 20.06.2022 eingegangenen Stellungnahme B 1.30 des LVR-Amtes 
für Bodendenkmalpflege im Rheinland werden dahingehend berücksichtigt, als dass ein entsprechender 
Hinweis im Abschnitt C, Hinweise, Punkt 1, Denkmalschutz, aufgenommen wird. Dieser beinhaltet den 
konkreten Hinweis auf die Befunderwartung im Bereich untertägiger Gebäudeteile der Bestandsbebauung 
der ehemaligen Hofanlage im Geltungsbereich des Bebauungsplans und den Hinweis auf die entsprechend 
erforderliche Erlaubnis nach § 15 II DSchG NRW für den diesbezüglichen Abbruch untertägiger 
Gebäudeteile einschließlich der notwendigen archäologischen Abrissbegleitung durch eine zu 
beauftragende archäologische Fachfirma. Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass in Bezug auf die 
nicht überbauten Bereiche, die der ehemaligen Hofanlage zuzurechnen sind, zudem eine archäologische 
Sachverhaltsermittlung durch eine zu beauftragende archäologische Fachfirma durchzuführen ist, die 
parallel zur archäologischen Abrissbegleitung erfolgen kann. Weiterhin wird auf die allgemein 
einzuhaltenden bodendenkmalschutzrechtlichen Regelungen hingewiesen, die für den gesamten 
Geltungsbereich des Bebauungsplans gelten. Zudem wurden die vorgenannten Inhalte in der Begründung 
zum Bebauungsplan, Fassung zum Offenlagebeschluss, im Abschnitt 4.2.7 Schutzgut Kultur- und 
Sachgüter mit aufgenommen. Die sonstigen Darstellungen und Hinweise der mit Schreiben vom 20.06.2022 
eingegangenen Stellungnahme B 1.30 des LVR-Amtes für Bodendenkmalpflege im Rheinland werden zur 
Kenntnis genommen.  

 
 

 



Bebauungsplan Rheinbach-Oberdrees Nr. 11 „Bundesstraße, Mieler Straße, Landgraben“, 

Verfahren gemäß § 13 a BauGB 

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und der sonstigen TÖB gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

 

hier: Liste der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange, die im Rahmen der frühzeitigen 

Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB keine Stellungnahme abgegeben haben. 

 

AbfallLogistik Rhein-Sieg GmbH 

RWE Power Aktiengesellschaft 

Handwerkskammer zu Köln 

Kreishandwerkerschaft Bonn/Rhein-Sieg 

Industrie- und Handelskammer 

Erzbistum Köln 

Evangelische Kirche im Rheinland 

Katholische Kirchengemeinde St. Ägidius 

Katholische Kirchengemeinde St. Martin 

Evangelische Kirchengemeinde 

Kreisbauernschaft Bonn/Rhein-Sieg 

Bezirksvorsitzender Kreisbauernschaft 

Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Landesverband NRW e.V. 

Landesbüro der Naturschutzverbände 

Naturschutz Rheinbach-Voreifel e.V. 

Bund-Ortsgruppe Rheinbach 

NABU Kreisgruppe Bonn e.V. 

Zweckverband Naturpark Rheinland 

Polizeipräsidium Bonn Dir.K./KI1/Kommissariat Vorbeugung 

Regionalverkehr Köln GmbH 

Bezirksregierung Düsseldorf Dezernat 26 - Luftverkehr 

Verkehrsverbund Rhein-Sieg 

Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH 

Deutsche Telekom Technik GmbH 

NETCOLOGNE Gesellschaft für Telekommunikation GmbH 

Tele Columbus Betriebs GmbH 



Vodafone NRW GmbH 

E-Plus Mobilfunk GmbH & Co.KG 

Gemeinde Swisttal 

Stadt Meckenheim 

Stadt Euskirchen 

Stadt Bad Münstereifel 

Verbandsgemeindeverwaltung Altenahr 

Stadtverwaltung Bonn 

Gemeindeverwaltung Alfter 

Finanzamt Sankt Augustin 

Bezirksregierung Köln Dezernat 35.2 

Sozialverband VdK Ortsverband Rheinbach 

Wirtschaftsförderung- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Rheinbach mbH 

Bezirksregierung Köln Dezernat 35.4 Denkmalschutz 

Bezirksregierung Köln Dezernat 51 Natur und Landschaftsschutz, Fischerei 

Bezirksregierung Köln Dezernat 52 Abfallwirtschaft und Bodenschutz 

Bezirksregierung Köln Dezernat 53 Immissions- einschl. anlagenbezogener Umweltschutz 

Nahverkehr Rheinland GmbH 

Herrn Lothar Gerharz (Ortslandwirt) 

Herrn Wilhelm Simons (Wasser- und Bodenverband Rheinbach) 

Herrn Henning Horn (Rheinbacher Seniorenforum e.V.) 

 


	240229 Abwägung frühz Beteilig
	Liste nicht abgegebene Stellungnahmen

